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1. Rahmenbedingungen und 
Zielvorgaben 

1.1 Ausgangslage 
 
Die Stadt Bayreuth hat in einer Ver-
einbarung mit der VGN GmbH vom 
11.12.2020 die Verbundgesellschaft 
beauftragt, den Nahverkehrsplan 

(NVP) zu erstellen und regelmäßig 
fortzuschreiben. 

Am 23.03.2022 wurde die Erster-
stellung des Nahverkehrsplans mit 
der Auftaktsitzung zur Projektbeglei-
tung eingerichteten Arbeitsgruppe 

begonnen. 
 
 

1.2 Gesetzliche Rah-
menbedingungen 

 

Seit 1996 sind die Landkreise und 
kreisfreien Städte in Bayern Aufga-
benträger für den allgemeinen öf-
fentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV).1  

Der Aufgabenträger ist für die Si-

cherstellung einer ausreichenden 
Bedienung der Bevölkerung mit Ver-
kehrsleistungen im ÖPNV zuständig. 
Er „definiert dazu die Anforderungen 
an Umfang und Qualität des Ver-
kehrsangebotes, dessen Umwelt-

qualität sowie die Vorgaben für die 
verkehrsmittelübergreifende Integra-
tion der Verkehrsleistungen in der 
Regel in einem Nahverkehrsplan“.2 
Dieser ist ein unerlässliches Instru-
ment zur Gestaltung des allgemei-

nen ÖPNV und bildet den Rahmen 
für die Entwicklung des ÖPNV-
Angebotes. Dabei ist die Definition 
der sogenannten ausreichenden 

 
1 vgl. Gesetz zur Regionalisierung des 
öffentlichen Personennahverkehrs 
(RegG), Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG) sowie Gesetz über den öffentli-
chen Personennahverkehr (BayÖPNVG) 
2 PBefG §8 Abs. 3 
3 „Bei der Aufstellung des Nahverkehrs-
plans sind die vorhandenen Unterneh-

Verkehrsbedienung ein zentrales 
Element.  

„Die Genehmigungsbehörde wirkt 

im Rahmen ihrer Befugnisse (…) und 
unter Beachtung des Interesses an 
einer wirtschaftlichen Verkehrsge-
staltung an der Erfüllung der dem 
Aufgabenträger (...) obliegenden 
Aufgabe mit. Sie hat hierbei einen 

Nahverkehrsplan zu berücksichtigen, 
der unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 3 Satz 6 PBefG3 zustande 
gekommen ist und vorhandene Ver-
kehrsstrukturen beachtet.“4 

Das Bayerische ÖPNV-Gesetz 

legt fest, dass „die Planung, Organi-
sation und Sicherstellung des allge-
meinen öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) eine freiwillige Auf-
gabe der Landkreise und kreisfreien 
Gemeinden im eigenen Wirkungs-

kreis ist. Sie führen diese Aufgaben 
in den Grenzen ihrer Leistungsfähig-
keit durch.“5 Hingegen ist der „Schie-
nenpersonennahverkehr (SPNV) (...) 
Aufgabe des Freistaates Bayern“.6 

Mit der im Jahre 1998 veröffent-

lichten Leitlinie zur Nahverkehrs-
planung (LzN) hat das damalige 
Bayerische Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie den Aufgabenträ-
gern/Planern inhaltliche und organi-

satorische Handlungsempfehlungen 
für die Erstellung von Nahverkehrs-
plänen an die Hand gegeben. Die 
Leitlinie enthält konkrete Planungs- 
und Bewertungskriterien sowie Emp-
fehlungen zu Grenzwerten (Min-

destanforderungen an den ÖPNV) 
und Richtwerten (guter ÖPNV-

mer frühzeitig zu beteiligen; soweit vor-
handen sind Behindertenbeauftragte 
oder Behindertenbeiräte, Verbände der 
in ihrer Mobilität oder sensorisch einge-
schränkten Fahrgäste und Fahrgastver-
bände anzuhören. Ihre Interessen sind 
angemessen und diskriminierungsfrei zu 
berücksichtigen.“ 
4 PBefG §8 Abs. 3a Satz 1 

Standard) für das ÖPNV-Angebot. 
Damit „(...) sollen Hinweise zum Be-
griff ‚ausreichende Verkehrsbedie-

nung’ im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 1 
PBefG gegeben werden. Ob eine 
‚ausreichende Verkehrsbedienung’ 
gegeben ist, ist in jedem Einzelfall zu 
entscheiden.“7 Wesentliche Kriterien 
beziehen sich beispielsweise auf 

Merkmale wie ÖPNV-Erschließung, 
Erreichbarkeit und Bedienungshäu-
figkeit. Hierbei überlässt der Gesetz-
geber den Aufgabenträgern bei der 
Auslegung der Empfehlungen relativ 
große Spielräume. 

Die Kriterien für den Nahverkehrs-
plan der Stadt Bayreuth wurden von 
einer projektbegleitenden Arbeits-
gruppe (AG) erörtert und Vorgaben 
für die Bewertung der ÖPNV-
Situation (Ist-Zustand) festgelegt. 

Neben Vertretern der einzelnen 
Stadtratsfraktionen und -gruppierung 
wurden auch das städtische Ver-
kehrsunternehmen, welches den in-
nerstädtischen Linienverkehr be-
treibt, zu dieser AG eingeladen. Be-

teiligt wurden auch die Verkehrsun-
ternehmen, welche auf ein- bzw. 
ausbrechenden Linien im Stadtge-
biet unterwegs sind. 

In Weiterführung des Rechtsge-
dankens des PBefG § 8 Abs. 4 (1), 

wonach Verkehrsleistungen im 
ÖPNV vorrangig ohne finanzielle 
Ausgleichsleistungen zu betreiben 
sind, bleibt auch bei Anwendung der 
Verordnung (EG) 1370/2007 das Pri-
mat der „eigenwirtschaftlichen Ver-

kehre“ erhalten.8 Die Verordnung 

5 BayÖPNVG Art. 8 Abs. 1 
6 BayÖPNVG Art. 15 Abs. 1 
7 Bayerische Leitlinie zu Nahverkehrspla-
nung, Anhang C, C1 
8 vgl. Bayerische Leitlinien zur Anwen-
dung der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007, Ziffer 3.4 
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(EG) 1370/2007 kommt insbeson-

dere dann zur Anwendung, wenn die 
öffentliche Hand durch finanzielle 
Ausgleichsleistungen zur Erfüllung 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtun-
gen in den ÖPNV intervenieren 
möchte (öffentliche Dienstleistungs-

aufträge), um das Kriterium der aus-
reichenden Verkehrsbedienung zu 
erfüllen. Mit anderen Worten: eine 
gemeinwirtschaftliche Leistungssi-
cherung ist grundsätzlich erst dann 
geboten, wenn die im Nahverkehrs-

plan definierte ausreichende Ver-
kehrsbedienung durch ein eigenwirt-
schaftliches Verkehrsangebot nicht 
möglich ist. 
 
 

1.3 Gültigkeit  
 
Der Gültigkeitsbereich des Nahver-

kehrsplans ist auf den Zuständig-
keitsbereich der Stadt Bayreuth und 
die dort verkehrenden Linien be-
grenzt. 

Im „lokalen ÖPNV“ haben die Auf-
gabenträger die Planungs- sowie Re-

alisierungskompetenz. 
Im „regionalen ÖPNV“ hat der 

Zweckverband Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg (ZVGN) die 
„Aufgabe der regionalen Nahver-
kehrsplanung“, insbesondere mit fol-

genden Inhalten: 
 
 Erstellung des Regionalen Nah-

verkehrsplans (RNVP) 
 Abstimmung der Nahverkehrs-

planung der Verbandsmitglieder 

 Mitwirkung bei der SPNV-
Planung 

 Infrastrukturplanung 
 Objektplanung und Stellung-

nahme zur Bauleitplanung 
 

Der Regionale Nahverkehrsplan 
wurde vom ZVGN in Auftrag gege-
ben und wird von der VGN GmbH in 
Modulen erarbeitet. Diese fließen als 
Selbstverpflichtung in die lokalen 
Nahverkehrspläne der einzelnen 

Aufgabenträger mit ein. 

 
9 Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit: Klima-
schutz in Zahlen      

Seine Wirkung für den VGN er-

folgt nicht als eigenständiger Nahver-
kehrsplan – er ist vielmehr Ausdruck 
der inhaltlichen Abstimmung der Auf-
gabenträger im ZVGN untereinan-
der. Darüber hinaus bietet der RNVP 
den im ZVGN zusammengeschlos-

senen Aufgabenträgern die Möglich-
keit, grundsätzliche Absprachen und 
Zielsetzungen hinsichtlich einer ge-
meinsamen Entwicklung des öffentli-
chen Personennahverkehrs im VGN 
zu treffen und umzusetzen. So ent-

hält er beispielsweise gemeinsame 
Produktdefinitionen und Qualitäts-
standards. Auch grenzübergreifende 
Linien werden im Regionalen Nah-
verkehrsplan formal behandelt. Da-
von betroffene Linien bedürfen einer 

weiteren Untersuchung, insbeson-
dere bei überregionaler Funktion. Die 
Realisierung dieser Planungen liegt 
jedoch weiterhin bei den Aufgaben-
trägern des ÖPNV.  

Sofern grenzübergreifende Linien 

in das Gebiet von Aufgabenträgern 
fahren, die nicht Verbandsmitglieder 
des ZVGN sind, ist ggf. eine direkte 
Abstimmung mit dem betroffenen 
Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt 
erforderlich. 

Der Nahverkehrsplan behält bis 
zur Fortschreibung desselben seine 
Gültigkeit. Laut Art. 13 Abs. 2 Satz 3 
BayÖPNVG ist der Nahverkehrsplan 
in regelmäßigen Zeitabständen zu 
überprüfen und bei Bedarf fortzu-

schreiben. Es ist nach der Leitlinie 
zur Nahverkehrsplanung aufgrund 
der Verfügbarkeit von Rahmendaten 
zweckmäßig, einen Zeitabstand von 
fünf Jahren zu wählen.  
 

 

1.4 Zielvorgaben 
 

Grundsätzliche Ziele der Gesamtver-
kehrsplanung sind auch im Nahver-
kehrsplan zu verankern bzw. zu be-
schließen. Es sind die seit Jahrzehn-
ten in der Verkehrswissenschaft gel-
tenden Überlegungen: 

 

(https://www.bmuv.de/fileadmin/Da-
ten_BMU/Pools/Broschueren/klimaschut
z_zahlen_2021_bf.pdf, letzter Zugriff am 
29.09.2022) 

 

 Verkehr vermeiden 
 Verkehr verlagern 
 Verkehr verträglicher gestalten 
 

Diese Überlegungen beziehen 
sich insbesondere auf den motori-

sierte Individual-, Wirtschaftsperso-
nen- und Güterverkehr daher werden 
die obigen Ziele differenziert und prä-
zisiert: 
 
 Reduktion des motorisierten In-

dividualverkehrs (MIV) ohne Mo-
bilitätseinschränkung 

 Verlagerung des MIV auf die 
umweltverträglichen Verkehrs-
arten Fuß, Rad und ÖPNV sowie 
Erhöhung des Mitfahreranteils 

im Auto 
 Stadt-, raum- und umweltver-

träglichere Gestaltung des not-
wendigen MIV 

 
Um das Klimaziel des Bundes, die 

CO2-Emission von 1990 bis 2030 um 
55 % zu reduzieren9, auch im Ver-
kehrsbereich zu stützen, ist eine Ver-
lagerung zwischen den Verkehrsmit-
teln notwendig. Es sind dabei nicht 
nur Emissionen von CO2, Feinstaub, 

NOx, etc. bedeutend, sondern auch 
Lärm und logistische Probleme wie 
Straßenbelastung und Parkraumbe-
schaffung. 

Nicht immer hat der Aufgabenträ-
ger die Möglichkeiten, die Entwick-

lung zu beeinflussen. Zum Beispiel 
sind die technische Entwicklung für 
emissionsärmere Fahrzeuge oder 
die Benzinpreisentwicklung, die 
große Auswirkungen auf die Ver-
kehrsträgerwahl haben, kommunal-

politisch nicht beeinflussbar. 
Um zukünftig Schadstoff- und 

Lärmemissionen zu verringern, setzt 
sich die Stadt Bayreuth zum Ziel, 
durch entsprechende Maßnahmen 
eine Stärkung des Umweltverbunds 

(Fuß, Rad, ÖPNV) zu erreichen.  
Diese Grundzielsetzungen, die 

bereits im Integrierten Städtebauli-
chen Entwicklungskonzept (ISEK), 
welches der Stadtrat im Jahr 2009 
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beschlossen hat, zum Ausdruck 

kommen, sollen durch verschiedene 
Ansätze begleitet werden, wie zum 
Beispiel: 
 
 Siedlungsentwicklung unter Ge-

sichtspunkten der „Stadt der kur-

zen Wege“ (einschließlich För-
derung der Nahversorgung, frei-
raumorientierte Siedlungspla-
nung zur Sicherstellung einer 
wohnungsnahen Erholung)  

 Reduzierung des Verkehrs-

raums für den Kfz-Verkehr zu-
gunsten der Förderung aktiver 
Mobilität zu Fuß und mit dem 
Fahrrad  

 Attraktive Gestaltung des öffent-
lichen Raumes 

 Orientierung an schwachen Ver-
kehrsteilnehmern (z.B. mobili-
tätseingeschränkte Personen) 
bei Gestaltung des Verkehrsrau-
mes 

 Parkraumbewirtschaftung 

 Auf- und Ausbau von Park & 
Ride (P+R) bzw. Mobilitätsstati-
onen zur Verbesserung der Ver-
bindung des motorisierten und 
nicht motorisierten Individualver-
kehrs mit den öffentlichen Ver-

kehrsangeboten 
 Umsetzung eines Radverkehrs-

konzeptes einschließlich Fahr-
radparken mit Bike & Ride (B+R) 

 Einrichtung und regelmäßige 
Bewerbung einer Mitfahrzent-

rale (MiFaZ) 
 Bewerbung und Einführung des 

VGN-FirmenAbos für Berufs-
pendler bei interessierten Fir-
men 

 

Ausreichende Verkehrsbedienung 
Mit der Festlegung einer „ausrei-
chenden Verkehrsbedienung“ im all-
gemeinen öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) trägt die Stadt im 
Rahmen ihrer Daseinsvorsorge zur 

Schaffung gleichwertiger Lebensbe-
dingungen bei. Hierbei soll die Mobi-
lität aller Bevölkerungsgruppen si-
chergestellt und so den Vorgaben 

 
10 ad-hoc-AG der BAG ÖPNV „Vollstän-
dige Barrierefreiheit im ÖPNV“, Hinweise 

des Art. 4 ÖPNVG Rechnung getra-

gen werden. Die Belange mobilitäts-
eingeschränkter Personen (Behin-
derte, ältere Menschen, Personen 
mit Kinderwagen, Personen ohne 
Führerschein/PKW) sind zu berück-
sichtigen. 

Als ausreichende Verkehrsbedie-
nung entsprechend der Bayerischen 
Leitlinie zur Nahverkehrsplanung 
wird als ÖPNV-Standard der Richt-
wert (guter ÖPNV-Standard) festge-
legt. 

 
Barrierefreiheit 
Nach § 8 Abs. 3 PBefG hat der Nah-
verkehrsplan „die Belange der in ih-
rer Mobilität oder sensorisch einge-
schränkten Menschen mit dem Ziel 

zu berücksichtigen, für die Nutzung 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs bis zum 1. Januar 2022 eine 
vollständige Barrierefreiheit zu errei-
chen. Die in Satz 3 genannte Frist gilt 
nicht, sofern in dem Nahverkehrs-

plan Ausnahmen konkret benannt 
und begründet werden. Im Nahver-
kehrsplan werden Aussagen über 
zeitliche Vorgaben und erforderliche 
Maßnahmen getroffen. Bei der Auf-
stellung des Nahverkehrsplans sind 

die vorhandenen Unternehmer früh-
zeitig zu beteiligen; soweit vorhan-
den sind Behindertenbeauftragte 
oder Behindertenbeiräte, Verbände 
der in ihrer Mobilität oder sensorisch 
eingeschränkten Fahrgäste und 

Fahrgastverbände anzuhören. Ihre 
Interessen sind angemessen und 
diskriminierungsfrei zu berücksichti-
gen.“ 

Die ad-hoc-Arbeitsgruppe der 
Bundesarbeitsgemeinschaft ÖPNV 

der kommunalen Spitzenverbände 
hält in ihrer Schrift „Vollständige Bar-
rierefreiheit im ÖPNV“10 fest, dass die 
Aufgabenträger die Pflicht haben, 
„sich mit der gesetzlichen Zielbestim-
mung zu befassen, die Belange der 

Barrierefreiheit bei der Aufstellung ei-
nes Nahverkehrsplanes (NVP) ange-
messen und diskriminierungsfrei zu 
berücksichtigen und dabei die Ver-
bände, Beauftragten und Beiräte der 

für die ÖPNV-Aufgabenträger zum Um-
gang mit der Zielbestimmung des novel-
lierten PBefG; 09/2014 

Betroffenen anzuhören. Kommen sie 

der Pflicht nach, sind sie keinem (er-
höhten) Klagerisiko ausgesetzt. Nah-
verkehrspläne haben keinen verbind-
lichen Rechtscharakter und es gibt 
keinen subjektiven Anspruch auf die 
Umsetzung einzelner Maßnahmen.“ 

Weiterhin ist eine der Kernaussa-
gen, dass der Gesetzgeber mit der 
Zielbestimmung eines barrierefreien 
ÖPNV bis 2022 keine neuen techni-
schen Anforderungen definiert (hat): 
„Barrierefreiheit bleibt auch weiter 

ein Prozess der Annäherung an ein 
Ideal und ein Kompromiss zwischen 
den Bedürfnissen unterschiedlicher 
Gruppen von Menschen. Eine Frei-
heit von Hemmnissen für alle Formen 
von Behinderungen ist realistischer 

Weise nicht zu erreichen.“ 
Bei der Maßgabe zur vollständi-

gen Barrierefreiheit im ÖPNV muss 
das Gesamtsystem ÖPNV betrachtet 
werden. Hierzu zählt neben Infra-
struktur und Fahrzeugen auch die In-

formation der Fahrgäste.  
Die Stadt Bayreuth schließt sich 

diesen Formulierungen der Ad-hoc-
AG an.  

Die Umsetzung der Barrierefrei-
heit bei der Information der Fahr-

gäste soll vor allem durch eine An-
passung der Fahrplanauskunft erfol-
gen. Dieses Aufgabenfeld kann nicht 
durch den einzelnen Aufgabenträger 
umgesetzt werden, sondern wird 
bayernweit für alle Aufgabenträger 

durch die Bayerische Eisenbahnge-
sellschaft (BEG) realisiert. 

Die Information vor Ort an den 
Haltestellen und in den Fahrzeugen 
muss jedoch vom Aufgabenträger 
definiert und im Rahmen des barrie-

refreien Ausbaus der Infrastruktur 
umgesetzt werden. Der barrierefreie 
Zugang zur Information richtet sich 
im Allgemeinen nach den Vorgaben 
der Verbundgesellschaft, welche in 
der Schrift „Bauliche Standards für 

den barrierefreien Ausbau von Bus-
haltestellen im VGN“ festgehalten 
sind.11 Der Erhalt der Barrierefreiheit 
und der Betrieb bei Infrastruktur und 

11 Alle Unterlagen könne auf der Home-
page der VGN GmbH heruntergeladen 
werden (www.vgn.de/planungspro-
jekte/rnvp) 



Rahmenbedingungen und Zielvorgaben 
 

  4

Fahrzeugen müssen ständig ge-

währleistet sein. Daher legt der Auf-
gabenträger im Nahverkehrsplan 
vorrangig Kriterien für den barriere-
freien Ausbau der Infrastruktur und 
der Fahrzeuge fest. Diese sind im 
Nahverkehrsplan unter dem Gliede-

rungspunkt 4 aufgelistet. 
 
Bedienungsstandards und Ange-
botsgestaltung 
Vorrangig soll der ÖPNV auf die Be-
dürfnisse des Schülerverkehrs aus-

gerichtet sowie (insbesondere für 
den Berufsverkehr) als möglichst 
gleichwertige Alternative zum motori-
sierten Individualverkehr dienen 
(d. h. auch in den Ferien für den Be-
rufsverkehr ein Angebot). Wo Schü-

ler auf Unterrichtsstätten außerhalb 
des eigenen Zuständigkeitsbereichs 
des Aufgabenträgers angewiesen 
sind, sollen diese angemessen er-
reichbar sein. 

Freigestellte Schülerverkehre sind 

nach Möglichkeit in den ÖPNV zu in-
tegrieren. 

Das Angebot sollte darüber hin-
aus auch den Versorgungsverkehr 
(Einkauf, Behörden-, Arztbesuche 
etc.) sowie den Freizeitverkehr ent-

sprechend der Nachfrage abdecken. 
In Gebieten und zu Verkehrszei-

ten mit schwacher Nachfrage sollen 
bedarfsgesteuerte Verkehre (Anruf-
sammeltaxi, Rufbus oder On-De-
mand-Services) das Busangebot er-

gänzen. 
 

Formen des Bedarfsverkehrs 
im Verbundgebiet 
 

Rufbus (RBu) 
 Bedarfsgesteuerter Verkehr 
 Fahrpreis ohne Zuschlag 
 Fahrplangebunden, zumin-

dest feste Abfahrts- oder An-
kunftszeit 

 Bedienung nur von Haltestelle 
zu Haltestelle 

 Sowohl liniengebundener Ver-
kehr als auch Flächenverkehr 
möglich 

 VGN-Tarif mit gesamtem 

Fahrkartensortiment gültig 

 
12 Die Zuständigkeit dafür ist im 
BayÖPNVG nicht geregelt. 

 

Anrufsammeltaxi (AST) 
 Bedarfsgesteuerter Verkehr 
 Empfehlung: Erhebung eines 

AST-Zuschlags neben dem 
regulären Fahrpreis 

 Fahrplangebunden, zumin-
dest feste Abfahrts- oder An-
kunftszeit  

 Der Beginn der Fahrt muss an 
einer Haltestelle erfolgen, für 
den Ausstieg ist auch eine 

Haustürbedienung möglich 
 Sowohl liniengebundener Ver-

kehr als auch Flächenverkehr 
möglich 

 VGN-Tarif mit gesamtem 
Fahrkartensortiment gültig  

 
On-Demand-Verkehr (ODV) 
 Bedarfsgesteuerter Verkehr 
 Ohne Fahrplanbindung mit fle-

xibler Abfahrts-/Ankunftszeit 
und ohne festen Linienweg 

 Notwendigkeit mindestens ei-
ner festen oder virtuellen Hal-
testelle als Ein- oder Aus-
stiegspunkt; Beginn oder 
Ende einer Fahrt kann eine 
Privatadresse sein 

 Zulassung von Parallelver-
kehren wird durch den Aufga-
benträger oder die Genehmi-
gungsbehörde bestimmt 

 Empfehlung: Erhebung eines 
On-Demand-Zuschlags ne-

ben dem regulären Fahrpreis 
 Ausschließlich Flächenver-

kehr möglich 
 VGN-Tarif mit gesamtem 

Fahrkartensortiment gültig 

 
Die Qualitätsstandards für Bedarfs-
verkehre (Benutzungshinweis, Fahr-
zeugkennzeichnung, etc.) müssen 
den Anforderungen des Moduls „Be-
darfsverkehre“ im RNVP, Teil II, ent-

sprechen. Darüber hinaus legt die 
Stadt Bayreuth fest, die derzeitige 
Produktdefinition „Anruflinientaxi“ 
(ALT) an die im VGN gängigen sowie 
im RNVP verankerten Definitionen 
„Rufbus“ (RBu) bzw. „Anrufsammel-

taxi“ (AST) anzupassen. 

Im Interesse eines gut merkbaren 

Angebotes und einer Optimierung 
der Anschlüsse sind bei der Ange-
botsgestaltung ein einheitliches Takt-
muster und einheitliche Linienwege 
anzustreben. Schulanfangs- und  
-schlusszeiten sind dabei zu berück-

sichtigen. 
Das Busangebot soll auf den 

Schienenpersonennahverkehr aus-
gerichtet werden. Die Umsteigezeit 
auf den Schienenpersonennahver-
kehr soll so ausgestaltet werden, 

dass ein verlässlicher Anschluss 
(auch bei geringen Verspätungen) 
geschaffen wird. Die Schaffung von 
Park & Ride- (P+R) bzw. Bike & Ride- 
(B+R) Anlagen ist zu prüfen.12 
 

Infrastruktur und Beschleunigung 
Die Haltestelleneinrichtungen müs-
sen den VGN-Standard erfüllen und 
sollen einen Wetterschutz (Haltestel-
lenhäuschen mit optionaler Dachbe-
grünung bzw. Solarsystem, falls 

keine Beleuchtung durch eine La-
terne gewährleistet ist), ausrei-
chende Beleuchtung sowie Sitzmög-
lichkeiten (aus Holz) und Abfallbehäl-
ter bieten. Vor allem Haltestellen, die 
stärker frequentiert und besonders 

für Ortsunkundige relevant sind, soll-
ten über den reinen Fahrplan hinaus 
weitere Informationsangebote, wie 
Liniennetz und Bedienungshinweise 
bei Bedarfsverkehren enthalten. 
Hierfür ist ein Fahrplankasten mit 

entsprechender Größe je nach An-
zahl der bedienenden Linien vorzu-
halten (min. DIN A3 für eine Linie, 
min. DIN A2 für zwei Linien, min. DIN 
A1 für drei oder mehr Linien). Für die 
Gestaltung der Haltestellen im Stadt-

gebiet ist ein möglichst schlichtes 
Design anzuwenden. Der Haltestel-
lenstandard soll insbesondere beim 
Umbau von Haltestellen in stadtein-
wärtiger Richtung beachtet werden – 
solange es die örtlichen Verhältnisse 

erlauben. Abweichungen bspw. auf-
grund fehlender Flächen sind mög-
lich. 

Bei Straßenumbauten oder Halte-
stellenausbau sollte darauf geachtet 
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werden, in Zukunft zur Beschleuni-

gung des ÖPNV und zur Gewährleis-
tung einer möglichst parallelen An-
fahrt, die der Barrierefreiheit zugute-
kommt, – wo möglich – Buskaps oder 
Fahrbahnrandhaltestellen anstelle 
von Bushaltebuchten zu errichten. 

Ausnahmen ergeben sich im begrün-
deten Einzelfall an Haltestellen, bei 
denen es regelmäßig zu längeren 
Wartezeiten kommt (z. B. vor Schu-
len oder an Endhaltestellen). Zur 
weiteren Beschleunigung sollten 

auch zusätzliche Vorrangschaltun-
gen für Busse an Lichtsignalanlagen 
geprüft und wo sinnvoll umgesetzt 
werden sowie Vorfahrtregelungen 
entlang der Linienwege geändert 
werden. Die Vorrangschaltungen 

sind im Sinne einer dauerhaften Be-
vorrechtigung (und nicht nur im Ver-
spätungsfall) zu betreiben. 

In Fahrtrichtung sind Vorbereitun-
gen zur Befestigung des Haltestel-
lenschildes zu Beginn des Fahrgast-

unterstandes zu leisten. 
Zur besseren Information sollten 

stark frequentierte Haltestellen und 
wichtige Umsteigeknoten mit einer 
dynamischen Fahrgastinformation 
ausgestattet werden. Auch an weni-

ger frequentierten Haltestellen sind 
dynamische Informationssysteme im 
kleineren Umfang (bspw. „DFI light“) 
einzurichten. 

Zwischen Verknüpfungspunkten 
einzelner Linien sowie zwischen Bus 

und Schiene sind die Wege mög-
lichst kurz zu halten und verständlich 
auszuschildern. Dabei sind beson-
ders die Belange mobilitätseinge-
schränkter Personen zu beachten. 
Die Anschlusssicherung sollte insbe-

sondere bei der letzten Fahrtmög-
lichkeit am Tag gewährleistet sein. 

Bereits bei der Planung neuer 
Wohn- und Gewerbegebiete sowie 
Freizeiteinrichtungen ist die Reali-
sierbarkeit einer guten ÖPNV-

Anbindung zu berücksichtigen. Auf 
kurze Zugangswege zu Haltestellen 
ist zu achten. Für die Ausweisung 
neuer Baugebiete bieten sich beson-
ders auch die Einzugsbereiche von 

 
13 Rechnerverbund-System im ÖPNV, 
das z.B. die Kommunikation zwischen 

Bahnhaltepunkten an, sofern der 

Lärmschutz gewährleistet ist. 
Die Stadt Bayreuth koordiniert den 

barrierefreien Haltestellenumbau so-
wie die Einrichtung und Pflege der 
Haltestellen. Zu diesem Zwecke sind 
bei Haltestellenumbauten jeglicher 

Art das Stadtplanungsamt, das Tief-
bauamt sowie das ansässige Ver-
kehrsunternehmen in die Überlegun-
gen einzubeziehen. 
 
Mobilitätsstationen 

Um die Verknüpfung der verschiede-
nen Verkehrsträger (MIV, 
SPNV/ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) 
sowie die Multimodalität der Bürger 
zu fördern, soll in der Stadt Bayreuth 
ein Netz an Mobilitätsstationen auf-

gebaut werden. Diese sollen neben 
der Haltestellengrundausstattung 
(Wetterschutz, Beleuchtung, Sitz-
möglichkeiten) zusätzliche Elemente 
wie überdachte Fahrradabstellanla-
gen, Schließfächer mit Lademöglich-

keit für E-Bike-Akkus, einer Informa-
tionsstele mit einem DFI-System so-
wie eine einheitliche Beschilderung 
aufweisen. Qualitative Erweiterun-
gen, bspw. in Form von öffentlichen 
Toiletten, Sharing-Angeboten (Rad, 

Lastenrad, Pkw) oder Packstationen, 
sollen im Einzelfall geprüft und ggf. 
umgesetzt werden. Für das Netz der 
Mobilitätsstationen ist ein einheitli-
ches, ansprechendes Erscheinungs-
bild (Corporate Design) zu entwi-

ckeln. 
 

Intermodalität 
Verknüpfung von Verkehrsmitteln 
innerhalb einer Wegekette, bspw. 

vom Fahrrad zum Bahnhof und 
dann weiter mit der Bahn zum Ar-
beitsort 
 
Multimodalität 
Nutzung verschiedener Verkehrs-

mittel je nach Fahrtzweck, bspw. 
mit dem Car-Sharing-Auto zum 
Einkaufen, aber mit dem Bus zur 
Arbeit 

 

den Fahrzeugen und der Leitstelle er-
möglicht. 

Fahrzeuge 

Die im Verbundverkehr eingesetzten 
Fahrzeuge haben Qualitätsstan-
dards zu erfüllen, wie z. B. eine gut 
lesbare VGN-Liniennummer und ein 
Zielschild an den vorgegebenen Sei-
ten des Fahrzeugs oder optische und 

akustische Informationseinrichtun-
gen zur Ankündigung der nächsten 
Haltestelle (vgl. Anlage 2 zum Asso-
ziierungsvertrag). 

Die zukünftige Busbeschaffung 
erfolgt nach den Regelungen der 

Clean Vehicles Directive (CVD) bzw. 
dem Saubere-Fahrzeuge-Beschaf-
fungsgesetz. 
 
Fahrplan und Fahrgastinformation 
Die Fahrpläne sollen soweit möglich 

durch die Vereinheitlichung der Lini-
enwege für den Kunden übersichtlich 
gestaltet werden. Bedienungsver-
bote und Verkehrsbeschränkungen 
(z. B. „nur montags“ oder „nicht frei-
tags“) sollen vermieden werden. 

Um Echtzeitdaten an die Kunden 
übermitteln zu können und die An-
schlusssicherung innerhalb der Bün-
del sowie an Schienenhaltepunkten 
sicherzustellen, haben die Busbetrei-
ber ein passendes RBL (rechnerge-

stütztes Betriebsleitsystem)13 zu nut-
zen und sich an das DEFAS-System 
der Bayerischen Eisenbahngesell-
schaft (BEG) anzuschließen. Not-
wendig hierfür ist, dass in jedem Bus 
ein entsprechender Bordrechner und 

elektronischer Fahrscheindrucker 
eingesetzt wird. Das RBL und die 
Bordrechner müssen in der Lage 
sein, Informationen über verspätete 
Zubringer zu empfangen und an den 
Fahrer kommunizieren zu können. 

Der erforderliche Datenaustausch 
zur Anschlussbindung zwischen den 
Verkehrsunternehmen wird über die 
Zentrale Datendrehscheibe bzw. 
DEFAS Bayern realisiert. Ferner soll 
das eingesetzte RBL an DEFAS 

kommunizieren können, dass der 
Abbringer bzw. Fahrer auf den Zu-
bringer wartet. 
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Tarifgestaltung 

Der VGN-Tarif ist anzuwenden. Zu-
dem sind Fahrausweise des VGN 
Gemeinschaftstarifs zu verkaufen. 
Hierbei sind die Vorgaben der An-
lage 5 zum Assoziierungsvertrag ein-
zuhalten. Für bedarfsorientierte Ver-

kehre kann ein Zuschlag gemäß den 
Vorgaben des RNVP erhoben wer-
den. 

Digitale und mobile Dienste wie 
HandyTicket, eTicketing, mobile 
Echtzeitauskunft, freies WLAN etc. 

gewinnen zunehmend an Bedeu-
tung. Sie dienen einer kundenfreund-
lichen Nutzung des ÖPNV und oft 
auch als Ersatz zum Kundencenter. 
Daher sollen diese Entwicklungen 
vorangetrieben und – wo dies wirt-

schaftlich vertretbar ist – realisiert 
werden. Auch hierfür ist in jedem Bus 
ein elektronischer Fahrscheindrucker 
notwendig. 
 
 

1.5 Finanzielle Rahmen-
bedingungen 

 
Grundsätzlich ist eine Steigerung der 
Verkehrsnachfrage im ÖPNV unter 
dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit 

und vor dem Hintergrund der für den 
ÖPNV schwer prognostizierbaren 
demographischen Entwicklung anzu-
streben. Dafür sind die Vorgaben im 
Nahverkehrsplan Grundlage für eine 
Vorabbekanntmachung. 

Die Auslastung des Verkehrsan-
gebotes soll vom zuständigen Ver-
kehrsunternehmen laufend überprüft 
werden. Werden dabei Bedarfsver-
änderungen festgestellt, ist mit dem 
Aufgabenträger darüber zu beraten, 

ob und wie man diesen durch ein ver-
ändertes Angebot Rechnung tragen 
kann. 
 
 

1.6 Arbeitsschritte 
 
Die methodischen Arbeitsschritte 
des Nahverkehrsplans leiten sich 

aus der Leitlinie zur Nahverkehrspla-
nung ab und lassen sich vereinfacht 
in folgende Bereiche unterteilen: 
 

 Rahmenbedingungen und Ziel-

vorgaben 
 Festlegung der Untersuchungs-

kriterien  
 Schwachstellenanalyse 
 Maßnahmenentwicklung 
 Maßnahmenbewertung 
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2. Bestandsaufnahme

2.1 Raumstruktur 
 
Bei den Kriterien Haltestellenein-
zugsbereiche und Bedienungshäu-
figkeiten unterscheidet die Leitlinie 

nach verschiedenen Gebietstypen. 
Dies erfordert die Einbeziehung der 
räumlichen Gliederung, wobei auch 
die Erfordernisse der Raumordnung 
und Landesplanung zu berücksichti-
gen sind.  

 
Zentralörtliche Gliederung 
Die Stadt Bayreuth liegt in der Re-
gion Oberfranken-Ost (Planungsre-
gion Nr. 5).14 
 

Zentrale Orte 
Bayreuth ist mit Stand der Fortschrei-
bung des Landesentwicklungspro-
gramms aus dem Jahr 2018 ein 
Oberzentrum. Weitere Oberzentren 
in der Nähe von Bayreuth sind Kulm-

bach sowie Wunsiedel-Marktredwitz 
(gemeinsames Oberzentrum). 
 
Raumstruktur 
Bayreuth ist im Regionalplan nicht in 
Ortsteile unterteilt. Die ganze Stadt 

liegt im ländlichen Raum mit Verdich-
tungsansätzen (vgl. Anhang, Abbil-
dung 01-I: Raumstruktur). 
 
Im neuen Landesentwicklungspro-
gramm wird auf das Festlegen von 

Entwicklungsachsen verzichtet, da 
der Aus- und Neubau von Bandinfra-
struktur, der für die Bündelung ent-
lang stark besiedelter Achsen geeig-
net ist, heute weitgehend abge-
schlossen ist. 
 
Strukturdaten 
Einwohner 
Die Stadt Bayreuth hat insgesamt ca. 
73.000 Einwohner (Stand: März 
2021). Die durchschnittliche Bevöl-

kerungsdichte beträgt 1.099 Einwoh-
ner pro Quadratkilometer. 

 
14 vgl. Landesentwicklungsprogramm 
Bayern 2013 

Von den gut 73.000 Einwohnern 
der Stadt Bayreuth leben ca. 97 % in 

Ortsteilen bzw. Verkehrszellen mit 
mehr als 500 Einwohnern. Die Stadt 
weist eine kompakte Struktur auf, 
dazu gesellen sich vereinzelte eher 
peripher gelegene Stadtteile (bspw. 
Saas) und größere eingemeindete 

Dörfer (bspw. Seulbitz, Wolfsbach). 
Die Siedlungsdichte der einzelnen 

Verkehrszellen in der Stadt sowie 
weitere detaillierte Daten hierzu sind 
im Anhang sowie Tabelle 2: Einwoh-
ner, Fläche und Siedlungsdichte 

nach Verkehrszellen sowie in Abbil-
dung 01-III: Siedlungsstruktur zu fin-
den. 
 
Arbeitsplätze 
Für die Ermittlung der Arbeitsplätze 

in den Städten, Märkten und Ge-
meinden werden die Daten der Bun-
desagentur für Arbeit bezüglich der 
sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigten aus dem Jahr 2021 her-
angezogen. Demnach arbeiten ca. 

19.100 Bayreuther innerhalb der 
Stadtgrenzen. Ca. 29.000 pendeln in 
die Stadt Bayreuth von außerhalb, 
ungefähr 9.500 Bayreuther arbeiten 
außerhalb des Stadtgebietes. 
 

Schul- und Hochschulstandorte 
Die meisten Schülerinnen und Schü-
ler gehen auf weiterführende sowie 
berufliche Schulen in der Stadt. Ne-
ben den fünf Gymnasien in Bayreuth 
gibt es zwei Realschulen, zwei Wirt-

schaftsschulen sowie eine Fachober-
schule bzw. Berufsoberschule. Des 
Weiteren befinden sich in Bayreuth 
mehrere Berufsschulen, Berufsfach-
schulen und Fachakademien.  

Es existieren zehn Grundschulen, 

drei Mittelschulen und eine (private) 
gemischte Grund- und Mittelschule. 
Im Förderschulbereich gibt es in Bay-
reuth sechs verschiedene Einrichtun-
gen. 

Im Schuljahr 2020/2021 besuch-
ten ca. 5.750 Schülerinnen und 

Schüler die Gymnasien, Real- und 
Wirtschaftsschulen und gut 741 
Schülerinnen und Schüler die För-
derschulen in der Stadt. Darüber hin-
aus waren gut 2.915 Schülerinnen 
und Schüler an den Grund- und Mit-

telschulen registriert. 
Die Stadt ist Aufgaben- und Auf-

wandsträger für die weiterführenden 
Schulen sowie die Förderschulen in 
ihrem Gebiet. 

Bayreuth ist darüber hinaus Uni-

versitätsstandort sowie Sitz der 
Hochschule für evangelische Kir-
chenmusik. 

Ausführliche Daten hierzu sind im 
Anhang in Tabelle 4: Schulen und 
Schüler, Hochschulen und Studie-

rende sowie in Abbildung 01-IV: 
Schulstandorte dargestellt. 
 
 

2.2 Verkehrsnachfrage 
 
Da eigene Untersuchungen für die 
Darstellung der Verkehrsnachfrage 
im Rahmen der Erstellung des Nah-

verkehrsplans i.d.R. zu aufwendig 
sind, muss auf bestehende Untersu-
chungen zurückgegriffen werden.  
 
Pendlerbeziehungen 
Die Bundesagentur für Arbeit ermit-

telt jährlich die Anzahl der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten mit 
ihrem Arbeitsort. Hieraus leiten sich 
die Pendlerbeziehungen ab. Freibe-
rufliche, Beamte und geringfügig Be-
schäftigte fehlen jedoch in dieser 

Aufstellung. Die Binnenpendler (ca. 
19.100 in Bayreuth) innerhalb einer 
Kommune sind hierbei nicht erfasst. 
Zudem geben die Arbeitsmarktdaten 
keine Hinweise auf das zum Arbeits-
ort benutzte Verkehrsmittel. 
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Für die Planung bedeutend sind 

darüber hinaus die Zielorte der Pend-
ler. Von den insgesamt knapp 10.000 
Auspendlern arbeiten 838 sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigte in 
Bindlach, gefolgt von Nürnberg 
(607), Kulmbach (577) und München 

(501). 
Da die Stadt mit ca. 29.500 einen 

klaren Einpendlerüberschuss auf-
weist, sind auch die Wohnorte der 
einpendelnden Personen in Betracht 
zu ziehen. Aus Bindlach kommen mit 

1.770 Pendlern die meisten Beschäf-
tigten, gefolgt von Kulmbach (1.142), 
Eckersdorf (1.125) und Weidenberg 
(1.115).15 

Weitere Daten hierzu sind Tabelle 
3: Sozialversicherungspflichtig be-

schäftigte Ein- und Auspendler zu 
entnehmen. 
 
Pkw-Verfügbarkeit 
Die PKW-Dichte liegt in der Stadt mit 
535 PKW pro 1.000 Einwohner leicht 

unter dem Bundesdurchschnitt von 
584 PKW pro 1.000 Einwohner.16 
 
Verkehrsmittelwahl 
Aus der bundesweiten Studie „Mobi-
lität in Deutschland“ (MiD) aus dem 

Jahr 2017 können aufgrund geringer 
Fallzahlen keine Ergebnisse für die 
Stadt Bayreuth dargestellt werden. 
Auf Basis der MiD-Studie kann somit 
kein Modal Split angegeben werden. 

Allerdings führte die Stadt Bay-

reuth im Jahr 2015 eine repräsenta-
tive Haushaltsbefragung zum werk-
täglichen Mobilitätsverhalten ihrer 
Bürger durch. Hieraus kann gewon-
nen werden, dass der MIV zu 51 % 
(42 % PKW-Fahrer, 9 % PKW-

Mitfahrer) den größten Anteil auf-
weist. Mit dem ÖPNV sind 7 % unter-
wegs. Die übrigen Anteile verteilen 
sich auf 22 % Fahrradverkehr sowie 
20 % Fußgänger.17 
 

 

 
15 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Pendler 
(Stand 30.06.2021). 

2.3 Derzeitiges ÖPNV-
Angebot 

 
Für die durchgeführte Analyse 

wurde der Fahrplan 2022 herangezo-
gen. Seither implementierte Verän-
derungen sind in der Analyse nicht 

abgebildet. Ausführliche Tabellen 
und Abbildungen hierzu sind im An-
hang, Tabelle 5: Bahnstrecken und 
öffentliche Buslinien nach § 42 
PBefG sowie Abbildung 03-I: Linien-
netz sowie Abbildung 03-II: Tarifzo-

nenplan dargestellt. 
 
Schienenpersonennahverkehr 
Nach Art. 15 BayÖPNVG ist der     
Freistaat Bayern Aufgabenträger für 
den Schienenpersonennahverkehr 

(SPNV). Er bedient sich zur Durch-
führung der Bayerischen Eisenbahn-
gesellschaft (BEG).  

Die Stadt wird von mehreren 
SPNV-Linien bedient, die Montag bis 
Freitag sowie am Wochenende im 

Taktverkehr fahren.  
 
 RE 30 Nürnberg – Hersbruck – 

 Pegnitz – Bayreuth – 
 Münchberg – Hof 

 RE 32 Bamberg – Lichtenfels – 

 Kulmbach – Neuenmarkt-
 Wirsberg – Bayreuth – 
 Nürnberg 

 RE 38 (Bamberg –) Lichtenfels – 
 Kulmbach – Neuenmarkt-
 Wirsberg – Bayreuth 

 RB 24 Coburg – Lichtenfels – 
 Kulmbach – Bayreuth – 
 Marktredwitz – Hof – Bad 
 Steben 
RB 34 Weiden – Bayreuth - 
 Weidenberg 

 
Öffentlicher Linienverkehr nach § 
42 PBefG 
Die Stadt wird von 48 öffentlichen 
Buslinien erschlossen. 
Eine Auflistung der Buslinien ist im 

Anhang, Tabelle 5: Bahnstrecken 
und öffentlichen Buslinien nach § 42 
PBefG aufgeführt.  
 

16 Vgl. Kraftfahrt-Bundesamt, Bestand an 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhä-
ngern nach Zulassungsbezirken (Stand 
01.01.2022) 

 

Linienverkehr nach § 43 PBefG 
Freigestellte Schülerverkehre gibt 
es vor allem im Grund-, Mittel und 
Förderschulbereich. In Abstimmung 
mit den entsprechenden Gemeinden 
bzw. Schulverbändern soll bei der 

Vergabe von Linienbündeln geprüft 
werden, inwieweit diese freigestell-
ten Verkehre in die öffentlichen Li-
nien integriert werden können.  

Zudem gibt es fünf konzessio-
nierte Berufsverkehre der Firma 

Amazon Logistik Bayreuth GmbH, 
welche aus Kulmbach, Neuenmarkt, 
Bad Berneck, Pegnitz, Hof, Münch-
berg, Untersteinach und Gefrees den 
Standort Bayreuth bedienen. 

Weitere Informationen hierzu sind 

im Anhang, Tabelle 7: Freigestellte 
Schülerverkehre und Berufsverkehre 
nach § 43 PBefG dargestellt. 
 
Haltestellen  
Da alle Linien in der Stadt Bayreuth 

in den Verkehrsverbund Großraum 
Nürnberg (VGN) integriert sind, wei-
sen die Haltestellen in Bezug auf 
Aushangfahrpläne und Linienbe-
zeichnungen einen einheitlichen 
Standard auf.  

 
Verknüpfungspunkte im SPNV 
Die vier Bahnhaltepunkte an den 
Bahnstrecken in der Stadt bieten ide-
ale Verknüpfungspunkte zwischen 
dem Individual-Verkehr (IV) und dem 

ÖPNV-Netz. Bisher sind an zwei 
Bahnhaltepunkten (Bayreuth Hbf. 
und Laineck) offizielle Pkw-Park-
plätze (P+R) und Fahrradabstell-
plätze (B+R) eingerichtet worden. 
Eine Auflistung der Park & Ride- bzw. 

Bike & Ride-Anlagen in der Stadt 
sind im Anhang in Tabelle 8: Park & 
Ride- (P+R) bzw. Bike & Ride (B+R)-
Plätze dargestellt. 
Sowohl das Mittelzentrum Pegnitz 
als auch die Oberzentren Nürnberg 

und Kulmbach sind mit schnellen 
Zugverbindungen ohne Umstieg zu 
erreichen. 

 
 

17 Vgl. Stadt Bayreuth, Mobilitätsuntersu-
chung 2015. 



Bestandsaufnahme  
 

  9

Tarifsystem 

Die Stadt ist Mitglied im Grundver-
tragsausschuss (GA) und Zweckver-
band Großraum Nürnberg (ZVGN). 
Auf den öffentlichen Linien nach §42 
PBefG gilt der VGN-Tarif. Anregun-
gen oder Vorschläge für Angebote 

oder Ermäßigungen können nur im 
VGN-Tarif vorgegeben werden. Der 
Aufgabenträger kann diese beim 
VGN einbringen.  
 
 

2.4 Derzeitige Nutzung 
 
Fahrgäste 

Die Verbundgesellschaft führt in Ab-
ständen von 4 bis 5 Jahren eine ver-
bundweite Fahrgastbefragung inklu-
sive Zählung durch. Für die aktuell 
letzte Erhebung im Jahr 2017 wurde 
in der Gesellschafterversammlung 

am 7. Juli 2016 vereinbart, Linien, die 
weniger als 10.000 Linienbeförde-
rungsfälle im Regeltarif besitzen und 
deren Anteil der Auszubildenden 
mehr als 80 % an der Gesamtzahl 
der Fahrgäste beträgt, nicht mehr in 

die Erhebung aufzunehmen. Die 
Schülerzahlen werden ohnehin auf 
allen Linien nach den Verbundpass-
anträgen für Auszubildende ausge-
wertet. Die übrigen Fahrgastzahlen 
werden künftig über die Entwicklung 

der linien- bzw. unternehmensspezi-
fischen Verkaufsergebnisse unter 
Einbeziehung der Ergebnisse der 
letzten verbundweiten Fahrgastbe-
fragung aus dem Jahr 2012 abgelei-
tet. 

Somit liegen nur noch einge-
schränkt Fahrgastzahlen für die regi-
onalen Buslinien vor.  

Da die Daten nicht haltestellen-
scharf erfasst wurden, werden sie im-
mer für die ganze Linie ermittelt. Dies 

gilt vor allem für grenzüberschrei-
tende Linien. 

Mit 4.515 Fahrgästen pro Schul-
tag ist die Linie 301 knapp vor der Li-
nie 305 (4.231 Fahrgäste/Schultag) 
die am stärksten frequentierte Linie 

in der Stadt.   
In den Ferien führt die Linie 301 

mit 2.653 Fahrgästen/Tag die Rang-
folge bei den Linien in der Stadt an, 
gefolgt von der Linie 305 (2.214 

Fahrgäste/Tag) und der Linie 306 

(2.022 Fahrgäste/Tag).  
Detaillierte Ergebnisse sind im An-

hang, Tabelle 6: Fahrgäste pro Tag 
auf den einzelnen Linien dargestellt. 
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3. Ausreichende 
Verkehrsbedienung 

Die „ausreichende Verkehrsbedie-
nung“ definiert nach dem PBefG die 
Anforderungen an Umfang und Qua-

lität des Verkehrsangebotes, dessen 
Umweltqualität sowie die Vorgaben 
für die verkehrsmittelübergreifende 
Integration der Verkehrsleistung 
Diese wird vom Aufgabenträger da-
bei mit dem Grenz- bzw. Richtwert 

bestimmt.  
 
 

3.1 Verkehrszellen 
 
Zunächst ist festzulegen, für welche 
Verkehrszellen (VZ) eine Bewertung 
des ÖPNV-Angebotes vorgenom-
men werden soll. Die Leitlinie 

schreibt vor, dass alle Verkehrszel-
len ab 200 Einwohnern (EW) nach 
dem Richtwert berücksichtigt werden 
sollen. 
 

Es sollen alle 54 Verkehrszellen 
untersucht und im Nahverkehrs-
plan berücksichtigt werden. 

 
 

Außer den Verkehrszellen Ge-
werbegebiet Neue Spinnerei (94 
EW), Industriegebiet West (26 
EW), Industriegebiet Ost/SO Lo-

gistik (35 EW), Universität (0 
EW) sowie Jakobshof (94 EW) 
liegen alle übrigen Zellen über die-
sem Wert. Diese sind hauptsäch-
lich als Ziel-Verkehrszellen zum 
Zwecke von Arbeit und Bildung 

anzusehen. 
 
Um alle Verkehrszellen auf Defi-
zite zu überprüfen, sollen die ge-
nannten ebenfalls mit aufgenom-
men werden. Bei der Aufstellung 

von Maßnahmen zur Beseitigung 
der Defizite muss jedoch hier die 
Verhältnismäßigkeit des Aufwan-
des berücksichtigt werden. 

 
 

3.2 Gebietstypen 
 
Bei den Kriterien Erschließung und 
Bedienungshäufigkeiten unterschei-
det die Leitlinie nach unterschiedli-

chen Gebietstypen. Unter Beachtung 

von Regionalplan und Landesent-
wicklungsprogramm (EP) wurden die 
zu untersuchenden Verkehrszellen in 

der Stadt nach den Gebietstypen aus 
der Leitlinie klassifiziert (vgl. Anhang, 
Abbildung 01-I: Raumstruktur, Abbil-
dung 01-II: Gebietskategorien). 
 

Kernbereich: City-West, City-Nord, 

City-Ost, City-Süd, Neuer Weg, Haupt-

bahnhof/Burg 

 

Gebiete mit hoher Nutzungsdichte: 

alle Verkehrszellen, welche nicht den 

anderen Gebietstypen zugeordnet 

sind (siehe nächste Seite) 

 

Gebiete mit mittlerer Nutzungs-

dichte: Herzoghöhe/Untere Rotmain-

aue, Hohe Warte/Hussengut, Insel, In-

dustriegebiet West, Industriegebiet 

Ost/SO Logistik, Oschenberg/Fried-

richsthal/Rodersberg, Colmdorf/Pfaf-

fenfleck, St. Johannis, Seulbitz, Ai-

chig, Kreuzstein, Oberkonners-

reuth/Storchennest/Hohlmühle, Glo-

cke, Saas, Roter Hügel/Oberobsang 

 

Abbildung 1: Kriterien für die Schwachstellenanalyse 
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Gebiete mit niedriger Nutzungs-

dichte: Wendelhöfen/Nördliche Gar-

tenstadt, Quellhöfe, Wolfsbach, De-

stuben/Thiergarten/Rödensdorf, Ja-

kobshof, Oberpreuschwitz/Dörnhof 

 
 

3.3 Erschließung  
 
Verkehrszellen gelten als erschlos-
sen, wenn mindestens 80 % der Ein-

wohner (EW) im Einzugsbereich von 
Haltestellen wohnen. Da kein Karten-
material zur Verfügung steht, wel-
ches die Verteilung der Einwohner in 
der Fläche berücksichtigt, wird der 
Einwohner-Prozentwert durch einen 

Flächen-Prozentwert ersetzt. Das 
heißt, die Erschließung ist dann ge-
geben, wenn mindestens 80% der 
Siedlungsfläche im Einzugsbereich 
von Haltestellen liegen. 
 

Radius für Haltestellen: 
 Bus: 300 m 
 Bahn:  600 m  

 
 

3.4 Erreichbarkeit  
 
Die Leitlinie gibt vor, Zielorte zu be-
stimmen, die aus den Verkehrszellen 

innerhalb eines bestimmten Zeitfens-
ters in einer bestimmten Reisezeit er-
reichbar sein sollen. Die Analyse er-
folgt auf Basis ausgewählter zentra-
ler Haltestellen innerhalb der jeweili-
gen Verkehrszellen (vgl. Tabelle 22: 

Zentrale Haltestellen pro Verkehrs-
zelle (relevant für Angebotsanalyse). 
 
Zielorte  
Für die zu untersuchenden Verkehrs-
zellen soll die Erreichbarkeit zu Zie-

len im innerstädtischen Bereich 
sowie zu übergeordneten Zielen 
wie Oberzentren ermittelt werden. 
Dabei ist zum einen die zentralörtli-
che Gliederung nach dem LEP zu be-
rücksichtigen. Darüber hinaus wurde 

aber vor allem auf Pendlerbeziehun-
gen und Einkaufsverhalten Rücksicht 
genommen, um sowohl dem Berufs- 
als auch dem Freizeitverkehr Rech-
nung zu tragen. 
 

Innerhalb der Stadtgrenzen werden 

die Zielorte ZOH/City, Hauptbahn-
hof, Universität, Klinikum, Hohe 
Warte, Industriegebiet St. Georgen 
Ost, Industriegebiet St. Georgen 
West festgelegt. Außerhalb der 
Stadtgrenzen werden die Oberzen-

tren Nürnberg und Kulmbach als 
Zielorte aufgenommen. 
 
Zeitfenster  
Die Erreichbarkeit ist nur dann gege-
ben, wenn Hin- und Rückfahrt so-

wohl innerhalb eines Halbtages- als 
auch eines Tageszeitraumes ge-
währleistet sind. 
 

Intervalle für Zeitfenster: 

Mo-Fr 
 Hinfahrt: 06:00 – 08:00 
 Rückfahrt 1: 12:00 – 13:30 
 Rückfahrt 2: 15:30 – 18:30 
Sa 
 Hinfahrt: 07:00 – 09:00 

 Rückfahrt 1: 12:00 – 13:30 
 Rückfahrt 2: 15:30 – 18:30 
So 
 Hinfahrt: 08:00 – 10:00 
 Rückfahrt 1: 12:00 – 13:30 
 Rückfahrt 2: 15:30 – 18:30 

 
Reisezeit 
Für diese Fahrten ist eine maximale 
Reisezeit vorgegeben. Sie setzt sich 
aus der Fahrzeit, der Umsteigezeit 
sowie den Ab- und Zugangszeiten 

zusammen. Die Ab- und Zugangs-
zeiten zur Haltestelle sollen in der 
Summe 10 Minuten betragen. Bei ei-
ner Umsteigezeit von jeweils maxi-
mal 10 Minuten darf bei den Zielen 
Nürnberg und Kulmbach höchstens 

2-mal umgestiegen werden, im 
Stadtgebiet nur 1-mal. 
 

Zentrale Orte im Stadtgebiet 
 Die Reisezeit soll 40 Minuten 

nicht überschreiten. 

 
Oberzentrum Nürnberg 
 Die Reisezeit soll 90 Minuten 

nicht überschreiten. 
 
Oberzentrum Kulmbach 

 Die Reisezeit soll 60 Minuten 
nicht überschreiten. 

3.5 Bedienungshäufig-
keit  

 
Das Kriterium der Bedienungshäufig-
keit gibt an, wie oft am Tag eine Ver-
kehrszelle durch eine öffentliche Li-
nie bedient wird. Die Standards rich-

ten sich nach den festgelegten Ge-
bietstypen. Die Leitlinie gibt entspre-
chend der Gebietstypen die ver-
schiedene Taktfolgen Haupt- (HVZ), 
Neben- (NVZ) sowie Schwachver-
kehrszeit (SVZ) vor. Die zeitliche 

Lage der Verkehrszeiträume muss 
der Aufgabenträger selbst definieren. 
 

Die Anzahl der notwendigen 

Fahrten sowie die Zeitlagen der 
Tageszeiten sind in Abbildung 2 
definiert.  

 
 

3.6 Auslastung 
 
Die Leitlinie sieht vor, die derzeitige 

ÖPNV-Nutzung zu untersuchen und 
zu prüfen, ob auf einzelnen Linien 
Maßnahmen zur Erhöhung bzw. 
Senkung der Auslastung getroffen 
werden müssen. Hierbei wird nach 
dem Besetzungsgrad und der Tages-

auslastung unterschieden. Sie setzt 
demnach keine Maßstäbe für Min-
deststandards der Bedienung, son-
dern zielt auf ein der Nachfrage an-
gemessenes Angebot ab. 
 

Besetzungsgrad 
Der Besetzungsgrad ist die prozentu-
ale Auslastung eines Fahrzeuges 
zwischen zwei Haltestellen. Für die 
Untersuchung wird die höchste Fahr-
gastbesetzung am Tag gewählt, in 

Stundengruppen aufgeteilt und mit 
den Vorgaben der Leitlinie vergli-
chen. Der Besetzungsgrad erlaubt 
Aussagen zur Notwendigkeit von 
Verstärkerfahrten bzw. zur Taktfolge 
in der Hauptverkehrszeit. Außerhalb 

der Hauptverkehrszeit spielt die Ma-
ximalbesetzung keine Rolle. 
 

Richtwert, ab dem das Angebot 
aufgestockt werden müsste: 

NVZ: 50% 
HVZ: 60% (Einzelfahrten bis 100%) 
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Tagesauslastung 

Bei der Tagesauslastung wird im 
Vergleich zum Besetzungsgrad die 
ganze Linie an einem durchschnittli-
chen Werktag betrachtet. Hinzu 
kommt eine Entfernungsvariable, 
d. h. die Tagesauslastung wird aus 

dem Quotienten von Personenkilo-
metern und Platzkilometern gewon-
nen. Dabei sind die Personenkilome-
ter die Summe der im Bus zurückge-
legten Kilometer aller Fahrgäste und 
die Platzkilometer das Produkt aus 

Betriebsleistung (Buskilometer) und 
der vorhandenen Kapazität an Sitz- 
und Stehplätzen. Sie ist Indikator für 
zu geringe bzw. zu hohe Nachfrage 
auf einzelnen Linien. 
 

Tagesauslastung 
= 

Personenkilometer

Platzkilometer
 

Da hohe Linienbelastungen zu be-

stimmten Tageszeiten meist nur in ei-
ner Richtung (Lastrichtung) auftre-
ten, in der Gegenrichtung gleichzeitig 
die Nachfrage aber gering ausfällt, 
erreicht die Tagesauslastung bei 
ganztägigem Angebot selten Werte 

über 30%. 
Die Leitlinie unterscheidet die kun-

denorientierte von der betriebswirt-
schaftlichen Sichtweise. Abhängig 
von den Werten sollen Maßnahmen 
zur Verringerung bzw. Erhöhung der 

Auslastung geprüft werden. 
Bei dieser Auswertung ist keine 

Begrenzung der Betrachtung nur auf 
das Stadtgebiet möglich. Bei allen Li-
nien, die über die Stadtgrenzen ge-
hen, wird auch der Abschnitt außer-

halb der Stadt betrachtet.  
 

Kundenorientierte Sicht:  
Auslastung > 30%  Prüfung von 
Maßnahmen zur Verringerung der 

Auslastung. 
 
Betriebswirtschaftliche Sicht: 
Auslastung < 15%  Prüfung von 
Maßnahmen zur Erhöhung der 
Auslastung. 

 
Eine Übersicht aller Analysekriterien 
ist dem Anhang, Tabelle 1: Zusam-

menfassung der Kriterien, zu entneh-
men. 
 

Abbildung 2: Bedienstandards und Verkehrszeiten 

Bedienstandards (Taktfolgen) 
Modifizierter Richtwert 

HVZ NVZ SVZ 

Kernbereich 10 10 30 

Gebiet mit hoher Nutzungsdichte 20 20 30 

Gebiet mit mittlerer Nutzungsdichte 30 30 30 

Gebiet mit niedriger Nutzungsdichte 30 60 60 

Verkehrszeiten 

Montag -  
Freitag 

SVZ HVZ SVZ* 

von bis von bis von bis 

05:00 06:00 06:01 20:30 20:31 00:00 

     * SVZ am Freitag bis 02:00 Uhr 

Samstag SVZ NVZ SVZ 

von bis von bis von bis 

06:00 08:00 08:01 19:30 19:31 02:00 

       

Sonn-/ 

Feiertag 

SVZ NVZ SVZ 

von bis von bis von bis 

08:00 11:00 11:01 19:30 19:31 00:00 



Schwachstellenanalyse  
 

  13 

4. Schwachstellenanalyse 

Insgesamt wurden 54 Verkehrszellen 
untersucht. Für jede zu untersu-

chende Verkehrszelle wurden Be-
rechnungen zu den bis zu 12 Krite-
rien (ein Kriterium für Erschließung, 
neun Kriterien für Erreichbarkeit, 
zwei Kriterien für Bedienungshäufig-
keit) durchgeführt. 

Bei der Bewertung diente der mo-
difizierte Richtwert als maßge-
bende Orientierungsgröße. Die Un-
tersuchung erfolgte zu Jahresbeginn 
2022. Verglichen wurden die Vorga-
ben mit den Fahrplanständen zu fol-

genden Daten: 
 

 Mo-Fr (Schultag): 25.07.2022 
 Mo-Fr (Ferientag): 01.08.2022 
 Samstag:  23.07.2022 

 Sonntag: 24.07.2022 

 
Seither implementierte Veränderun-
gen (wie z.B. den Spätverkehr der Li-
nie 326, Linienwegänderung der Li-

nie 323) sind nicht abgebildet.  
Die zugehörigen Abbildungen 02-I 
bis 02-IV (im Angang) mit den jewei-

ligen Handlungsbedarfen je Ver-
kehrstag lassen sich dem Anhang 

entnehmen. 
 
 

4.1 Ergebnisse aus den 
Rechenläufen 

 

In Abbildung 3 ist die Anzahl der De-
fizite je Kriterium von Montag bis 
Freitag, differenziert nach Schul- und 
Ferientagen, sowie am Wochenende 
in Bezug auf den Richtwert zusam-
mengefasst. Der Begriff „Defizit“ be-

zeichnet lediglich den Sachverhalt, 
dass die Vorgaben nach dem Richt-
wert nicht erfüllt werden. Damit 
wurde noch keine Aussage zum Aus-
maß der Abweichung und zur Ge-
wichtung des Defizits oder zum Auf-

wand für dessen Behebung getrof-
fen. 
 
Bei den 54 Verkehrszellen in Bay-
reuth, demnach 54 möglichen Defizi-
ten je Kriterium und Verkehrstag, 

wird auf den ersten Blick deutlich, 
dass die Kriterien Erschließung und 

Erreichbarkeit an Schultagen zum 
größten Teil erfüllt werden. Lediglich 

die Erreichbarkeit der Ziele Industrie-
gebiet Ost/SO Logistik sowie die der 
Oberzentren Nürnberg und Kulm-
bach ist über alle Verkehrstage ver-
teilt ausbaufähig. Die geforderte Be-
dienungshäufigkeit kann während 

der Hauptverkehrszeit wochentags 
überwiegend erfüllt werden, während 
Defizite insbesondere in der 
Schwachverkehrszeit (an allen Ta-
gen) sowie der Nebenverkehrszeit 
am Wochenende auftreten. 

 
Zwischen Schul- und Ferientagen 
sind nur leichte Unterschiede zu er-
kennen, was daran liegt, dass hier 
kaum unterschiedliche Fahrpläne 
vorliegen. 

 
Beim Kriterium Erschließung wur-
den sieben Defizite festgestellt, wo-
bei fünf dieser Defizite lediglich lang-
fristig zu lösen sind. Zwei Defizite 
wurden als mittelfristig eingestuft – 

diese bestehen bei den Verkehrszel-
len Herzoghöhe/Untere Rotmainaue 

 
Abbildung 3:  Ergebnisüberblick Defizite (Anzahl Ortschaften) der Angebotsanalyse 

 

  Schultage Ferien Samstag Sonntag 

Erschließung 7 7 7 7 

Erreichbarkeit ZOH/City 0 0 1 10 

Erreichbarkeit Hauptbahnhof 0 0 3 9 

Erreichbarkeit Universität 13 13 34 44 

Erreichbarkeit Klinikum 10 10 25 42 

Erreichbarkeit Hohe Warte 18 20 30 47 

Erreichbarkeit Industriegebiet Ost/SO Logistik 35 34 43 53 

Erreichbarkeit Industriegebiet West 10 10 38 53 

Erreichbarkeit Oberzentrum Nürnberg 30 33 47 52 

Erreichbarkeit Oberzentrum Kulmbach 41 41 49 50 

Bedienungshäufigkeit Hauptverkehrszeit 14 20 - - 

Bedienungshäufigkeit Nebenverkehrszeit - - 32 42 

Bedienungshäufigkeit Schwachverkehrszeit 48 48 47 48 

Summe Vorgaben nicht erfüllt: 226 236 356 457 
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diese bestehen bei den Verkehrszel-

len Herzoghöhe/Untere Rotmainaue 
(Erschließung bei 68 %) sowie Ober-
konnersreuth/Storchennest/Hohl-
mühle (71 %). 
 
Ergebnisüberblick Montag bis 

Freitag 
Bei der Erreichbarkeit übergeordne-
ter Ziele sind zwei Anforderungen zu 
erfüllen. Zum einen müssen jeweils 
Fahrtmöglichkeiten zur Hin- und 
Rückfahrt in einem vorgegebenen In-

tervall vorhanden sein, zum anderen 
darf eine bestimmte Reisezeit nicht 
überschritten werden. 

Die Ziele ZOH/City sowie Haupt-
bahnhof sind sowohl an Schul- als 
auch an Ferientagen aus allen unter-

suchten Verkehrszellen ohne Defizit 
zu erreichen. Darüber hinaus sind 
diejenigen Defizite, die bei der Er-
reichbarkeit der Ziele Universität, Kli-
nikum, Hohe Warte und Industriege-
biet West auftreten, nur mit wenig 

Aufwand bzw. langfristig zu behe-
ben. Mittelfristig zu lösende Defizite 
treten nur sehr vereinzelt auf. Die De-
fizite kommen in diesen Fällen durch 
geringe Überschreitungen der maxi-
mal zulässigen Reise- und/oder Um-

steigezeit zustande.  
Beim innerstädtischen Ziel Indust-

riegebiet Ost/SO Logistik wurden mit 
35 Defiziten, davon drei vorrangig 
und zehn mittelfristig zu lösen, die 
meisten Defizite im innerstädtischen 

Bereich festgestellt. Dies liegt zum 
einen am verwinkelten Fahrtverlauf 
der Linie 302, welcher eine längere 
Fahrtzeit zur Folge hat. Jedoch ist zu 
erwähnen, dass das Industriegebiet 
Ost durch die Regionalbuslinien 329 

und 330, die nicht untersucht wur-
den, angefahren wird. Zudem ist das 
Industriegebiet Ost peripher auch 
durch die Stadtbuslinie 301 und die 
RB34 angedient. 

Bei der Erreichbarkeit der Ober-

zentren Nürnberg und Kulmbach gibt 
es ebenfalls zum überwiegenden Teil 
Defizite langfristiger Natur, welche 
geringfügigen Überschreitungen von 
Reise- und/oder Umsteigezeit ge-
schuldet sind. 

 

Bei der Erreichbarkeit lässt sich bei 

einem Blick auf die Stadtstruktur fest-
stellen, dass insbesondere Verkehrs-
zellen bzw. Ortsteile, welche am 
Stadtrand liegen, mit Reisezeitprob-
lemen zu kämpfen haben. Liegt das 
entsprechende Reiseziel nicht auf 

der „hauseigenen“ Linie, so muss in 
der Regel an der ZOH und/oder am 
Hauptbahnhof umgestiegen werden. 
Insgesamt sind die Defizite wie be-
reits erwähnt aber eher weniger prio-
ritär anzusehen, da sich die Über-

schreitungen der Reisezeit auf we-
nige Minuten im einstelligen Bereich 
beschränken. 
 
Für die Bedienungshäufigkeit müs-
sen eine bestimmte Anzahl an Fahr-

ten in den Zeitlagen Hauptverkehrs-
zeit (HVZ, von Montag bis Freitag), 
Nebenverkehrszeit (NVZ, am Wo-
chenende) und Schwachverkehrszeit 
(SVZ) vorhanden sein. 
 

Der in der Hauptverkehrszeit zum 
Ziel gesetzte Richtwert wird an 
Schultagen in 40 der 54 untersuch-
ten Verkehrszellen erreicht, an Feri-
entagen immerhin noch in 34 Ver-
kehrszellen. Leichte Defizite entste-

hen hauptsächlich dadurch, dass der 
Zeitraum der HVZ von 6 bis 
20.30 Uhr ausgeweitet wurde und 
nicht dem heutigen Betriebszeitraum 
des Stadtverkehrs tagsüber ent-
spricht (reguläre Taktmuster bis ca. 

19.30 Uhr, anschließend existiert ein 
abgeändertes Spätverkehrsangebot 
auf speziellen Nachtlinien). 

Auch nachts, während der 
Schwachverkehrszeit, wurde der 
Analysezeitraum von 20.30 auf 0 Uhr 

(freitags bis 2 Uhr) ausgedehnt, wäh-
rend die Linien des Stadtverkehrs 
derzeit lediglich bis ca. 23.30 Uhr un-
terwegs sind. Aus diesem Grund wei-
sen hier nahezu alle Verkehrszellen 
(mit Ausnahme der zentralen Ver-

kehrszellen City-West, City-Nord, 
Neuer Weg und Hauptbahnhof/Burg) 
Defizite auf. 
 
Ergebnisüberblick am Wochen-
ende 

Bei der Erreichbarkeit übergeordne-
ter Ziele können bei den Zielorten 

ZOH sowie Hauptbahnhof nur we-

nige Defizite identifiziert werden. 
Darüber hinaus können die Defizite, 
welche bei den Zielen Universität, In-
dustriegebiet Ost/SO Logistik sowie 
Industriegebiet West auftreten, als 
vernachlässigbar bezeichnet wer-

den, da Vorlesungs- sowie Schicht-
zeiten in der Regel von Montag bis 
Freitag sind. 

Dennoch gibt es eine nicht uner-
hebliche Anzahl an Defiziten bei den 
weiteren innerstädtischen Zielorten 

Klinikum und Hohe Warte. So sind 
Fahrten zum Klinikum und von der 
Hohen Warte oftmals mit längeren 
Umsteigezeiten (über 20 Minuten) 
verbunden, was zu einer Überschrei-
tung der maximal zulässigen Reise-

zeit führt. 
Die Defizite in Richtung Nürnberg 

und Kulmbach sind wie von Montag 
bis Freitag im Regelfall langfristiger 
Natur und leichten Reisezeitüber-
schreitungen geschuldet. Der Um-

stieg am Bayreuther Hauptbahnhof 
ist auf einigen Linien nicht ideal, so 
müssen Fahrgäste mitunter bis zu 25 
Minuten auf ihre nächste Anschluss-
möglichkeit warten. 

Zudem sind einige Verkehrszellen 

durch die veränderte Linienführung 
im Vormittags- und Spätverkehrs am 
Wochenende nicht in der Qualität er-
schlossen, wie es ansonsten wo-
chentags der Fall ist. 
 

Bei der Bedienungshäufigkeit las-
sen sich die Ursachen der Defizite 
während der Schwachverkehrszeit 
nahtlos von Montag bis Freitag auf 
das Wochenende übertragen. Der 
Unterschied am Wochenende be-

steht im Angebot tagsüber, was am 
Samstag und Sonntag nicht den ge-
setzten Standards entspricht. So tre-
ten während der Nebenverkehrszeit 
am Wochenende in 32 (Samstag) 
bzw. 42 (Sonntag) von 54 Verkehrs-

zellen Defizite auf. Vor allem am 
Sonntag ist dies auf den aktuell spä-
teren Betriebsstart und früheren Be-
triebsschluss gegenüber dem für die 
Schwachstellenanalyse angesetzten 
Zeitraum der Verkehrszeit (8 bis 0 

Uhr) zurückzuführen. 
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Auslastungsanalyse 

Wie unter Punkt 2.4 beschrieben, 
gibt es aktuell keine einheitlichen Er-
hebungsdaten für alle Buslinien. Da 
für den Besetzungsgrad der Ange-
botsanalyse Personenkilometer be-
nötigt werden und diese nicht durch 

eine Zählung alleine, sondern nur in 
Kombination mit einer Befragung er-
mittelt werden können, sind diese 
Daten nicht durch die jährlich zu er-
mittelnden Fahrgastzahlen der Ver-
kehrsunternehmer zu errechnen.  

Weiterhin wurden die letzten 
VGN-weite Verkehrserhebungen in 
den Jahren 2017 und 2023 durchge-
führt (Daten für 2023 noch nicht ver-
fügbar). Die für das Jahr 2022 ge-
plante Aktualisierung wurde auf-

grund der veränderten Fahrgastzah-
len durch die Covid-19-Pandemie auf 
das Jahr 2023 verschoben, sodass 
zum Zeitpunkt der Angebotsanalyse 
eine umfassende Analyse auf Basis 
des Jahres 2017 durchgeführt hätte 

werden müssen und nicht dem heuti-
gen Status quo entsprechen würde. 
Daher muss auf eine allgemeine 
Auslastungsanalyse im Nahver-
kehrsplan verzichtet werden. Sollten 
Probleme auf einzelnen Linien im Zu-

sammenhang mit der Auslastung 
entstehen, so muss der Einzelfall ge-
nauer geprüft und ggf. entsprechend 
reagiert werden. 
 

4.2 Defizitbewertung 
 
Klassifizierung des Handlungsbe-
darfes 

Im Rahmen der Angebotsanalyse 
sind Defizite durch den Abgleich des 
bestehenden ÖPNV-Angebotes mit 
den Vorgaben des Nahverkehrs-
plans ermittelt worden. Für jedes De-
fizit wurde die Ursache ermittelt so-

wie die Abweichung vom Richt- bzw. 
Grenzwert beurteilt. Des Weiteren 
wurden diese anhand von Kriterien 
entsprechend ihrer Bedeutung für 
den Fahrgast sowie möglicher Fahr-
gastpotentiale klassifiziert, gewichtet 

und der Handlungsbedarf ermittelt. 
 
Defizitkriterium Erschließung 
Abhängig von der Einwohnerzahl 
wurde für die Orte, die nicht ausrei-
chend erschlossen sind, eine Klassi-

fizierung vorgenommen. 
 
Priorität 1 
Handlungsbedarf vorrangig – vor-
rangig zu beheben 
 Mehr als 500 Einwohner werden 

nicht ausreichend erschlossen. 
 Oder Verkehrszelle ist nicht er-

schlossen. 
 
 
 

 

Priorität 2 

Handlungsbedarf mittelfristig – 
nach Möglichkeit zu beheben 
 150 bis 500 Einwohner werden 

nicht ausreichend erschlossen. 
 
Priorität 3 

Handlungsbedarf langfristig – zu 
beheben, wenn Finanzierung gesi-
chert bzw. mit wenig Aufwand mög-
lich 
 10 bis 149 Einwohner werden 

nicht ausreichend erschlossen. 

 
Wie Abbildung 4 zeigt, sind derzeit 
sieben Verkehrszellen im Bayreuther 
Stadtgebiet nicht ausreichend an das 
ÖPNV-Netz angebunden. 

Fünf der sieben Defizite sind le-

diglich langfristig zu lösen – hier wird 
der geforderte Erschließungsgrad 
von 80 % nur um wenige Einwohner 
verfehlt. 

Mittelfristig zu behebende Defizite 
finden sich in den Verkehrszellen 

Herzoghöhe/Untere Rotmainaue (Er-
schließungsgrad bei 68 %) sowie 
Oberkonnersreuth/Storchen-
nest/Hohlmühle (Erschließungsgrad 
bei 71 %). Bei der Verkehrszelle Her-
zoghöhe/Untere Rotmainaue ist je-

doch anzumerken, dass es sich bei 
der unerschlossenen Fläche um ein 
Gewerbegebiet handelt, in welchem 
ein Betonwerk, eine Kläranlage, ein 

 

Abbildung 4: Erschließungsdefizite 
 

Verkehrszelle Gebietstyp 

Ein-
wohner 
(Stand 
März 
2021) 

Erschlossene 
Fläche 

Nicht  
erschlossene 

Einwohner 

Differenz zu 
80 % der 

Einwohner* 

Handlungs- 
bedarf 

Herzoghöhe/  
Untere Rotmainaue 

Mittlere ND 1.360 68 % 429 157 Mittelfristig 

Seulbitz Mittlere ND 837 78 % 186 19 Langfristig 

Aichig Mittlere ND 1.593 76 % 379 61 Langfristig 

Oberkonnersreuth/ 
Storchennest/Hohlmühle 

Mittlere ND 2.224 71 % 655 211 Mittelfristig 

Saas Mittlere ND 1.786 76 % 428 70 Langfristig 

Jakobshof Niedrige ND 94 57 % 40 22 Langfristig 

Roter Hügel/ 
Oberobsang 

Mittlere ND 1.010 72 % 287 85 Langfristig 

nicht ausreichend erschlossen 7 

* Einwohner bis 80 % Erschließungsgrad nach BayLzN 
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Wertstoffhof sowie ein Schlachtbe-

trieb beheimatet sind – allesamt Orte 
ohne größere ÖPNV-Relevanz und 
vor allem ohne Quellverkehr. Rele-
vanter für die nähere Untersuchung 
ist die Verkehrszelle Oberkonners-
reuth/Storchennest/Hohlmühle. Hier 

müssen Einwohner des südwestli-
chen Teils von Oberkonnersreuth 
längere Wegezeiten zurücklegen, 
um zur nächsten Bushaltestelle zu 
kommen. Des Weiteren ist innerhalb 
der Verkehrszelle auch der Ortsteil 

Meyernreuth angesiedelt. Hier fehlt 
im Ort gar eine Haltestelle – diese 
liegt an der B2 im Wolfsbacher Ge-
werbegebiet und ist knapp einen Ki-
lometer vom Ortskern entfernt. Der 
Ort hat aber weniger als 200 Einwoh-

ner und wird daher im Rahmen der 
Verkehrszellen betrachtet. 

 
Defizitkriterium Erreichbarkeit 
 Die Erreichbarkeit ist gegeben, 

wenn Hin- und Rückfahrt innerhalb 
eines Halbtages- und Ganztagesin-
tervalls in einer vorgegebenen Beför-
derungszeit möglich ist. 
 
Priorität 1 

Handlungsbedarf vorrangig zu be-
heben 
 Es gibt kein Angebot innerhalb der 

Zeitintervalle oder 

 die Beförderungszeit und/oder 

Umsteigezeiten liegen weit über 
dem Grenzwert. 

 
Priorität 2 
Handlungsbedarf mittelfristig – 
nach Möglichkeit zu beheben 

 Es besteht eine Fahrtmöglichkeit 
innerhalb der Zeitintervalle, 

 die Beförderungszeit liegt leicht 
über dem Grenzwert oder die Um-
steigezeit liegt über 10 Minuten. 

 Es werden auch Fahrten betrach-

tet, wenn in dem Tagesintervall 
keine Fahrtmöglichkeit besteht, 
jedoch innerhalb einer Toleranz-
grenze von +/- 15 Minuten. 

 
Priorität 3 

Handlungsbedarf langfristig – zu 
beheben, wenn Finanzierung gesi-
chert bzw. mit wenig Aufwand mög-
lich 
 Es besteht eine Fahrtmöglichkeit 

innerhalb der Zeitintervalle, 

 die Beförderungszeit liegt zwi-
schen dem Richtwert und dem 
Grenzwert. 

 Es werden auch Fahrten betrach-
tet, wenn in dem Tagesintervall 
keine Fahrtmöglichkeit besteht, 

jedoch innerhalb einer Toleranz-
grenze von +/- 15 Minuten. 

 

Vorrangig sollen Defizite von Montag 

bis Freitag behoben werden. Schul- 
und Ferientage werden gleich ge-
wichtet, da Berufstätige sowohl an 
Schul- als auch an Ferientagen zur 
Arbeit fahren. 
 

Wie Abbildung 5 und Abbildung 6 zei-
gen gibt es zwischen Schul- und Fe-
rientagen nur marginale Unter-
schiede. 

Die Defizite treten wochentags 
insbesondere bei den Zielorten In-

dustriegebiet Ost/SO Logistik, Nürn-
berg und Kulmbach auf. Anzumerken 
ist, dass vorrangige Defizite (d. h. es 
bestehen keine Fahrtmöglichkeiten 
oder nur Fahrten mit Reise- und Um-
steigezeiten weit über dem Grenz-

wert) nur marginal auftreten (vier vor-
rangige Defizite).  

Drei vorrangige Defizite treten 
beim Zielort Industriegebiet Ost/SO 
Logistik auf – hier fehlt eine pas-
sende Hinfahrt von der Verkehrszelle 

Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt, 
da die Haltestelle Wendelhöfen bei 
der Fahrt um 06:59 (Cottenbacher 
Str., Linie 309) ausgelassen wird. 
Weiterhin entstehen vorrangige Defi-
zite bei den späten Rückfahrten nach 

Wolfsbach sowie Oberpreu-
schwitz/Dörnhof, wo die Reisezeit 
über 60 Minuten beträgt. Das vierte  

 
Abbildung 5: Defizitbewertung an Schultagen 

 

 
Erreichbarkeit 

Bedienungs-
häufigkeit 

  
ZOH/ 
City 

Hbf Uni 
Klini-
kum 

Hohe 
Warte 

IG  
St. G. 
Ost 

IG. 
St. G. 
West 

OZ 
Nürn-
berg 

OZ 
Kulm-
bach 

HVZ SVZ 

vorrangig 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 

mittelfristig 0 0 0 0 3 10 2 2 3 1 19 

langfristig 0 0 13 10 15 22 8 27 38 13 26 

Defizite gesamt: 0 0 13 10 18 35 10 30 41 14 48 

 
Abbildung 6: Defizitbewertung an Ferientagen 

 

 
Erreichbarkeit 

Bedienungs-
häufigkeit 

  
ZOH/ 
City 

Hbf Uni 
Klini-
kum 

Hohe 
Warte 

IG  
St. G. 
Ost 

IG. 
St. G. 
West 

OZ 
Nürn-
berg 

OZ 
Kulm-
bach 

HVZ SVZ 

vorrangig 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 

mittelfristig 0 0 0 0 3 10 2 2 3 1 19 

langfristig 0 0 13 10 17 21 8 30 38 19 26 

Defizite gesamt: 0 0 13 10 20 34 10 33 41 20 48 
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vorrangige Defizit liegt der Verbin-
dung Industriegebiet Ost/SO Logistik 

– Nürnberg zugrunde – hier müssten 
bei der morgendlichen Hinfahrt bis zu 
100 Minuten Reisezeit eingeplant 
werden. Aufgrund des Industrie-
standorts ist aus dieser Richtung je-
doch kein nennenswerter Quellver-

kehr zu erwarten. 
 Mittelfristige Defizite bestehen 

bei den Zielorten Hohe Warte (3), In-
dustriegebiet Ost/SO Logistik (10) 
und West (2) sowie Nürnberg (2) und 
Kulmbach (3). Die meisten mittelfris-

tigen Defizite weist dabei das Ziel In-
dustriegebiet Ost/SO Logistik auf. 
Hier sind insbesondere die Rückfahr-
ten nach Kreuz, Hetzennest, Aichig, 
Oberkonnersreuth/Storchen-
nest/Hohlmühle, Destuben/Thiergar-

ten/Rödensdorf sowie Klinikum/Bo-
denseering mit Reisezeitüberschrei-
tungen gekennzeichnet. Umstiegs-
zeiten von bis zu 18 Minuten existie-
ren darüber hinaus bei Verbindungen 
mit den Verkehrszellen St. Johannis 

und Seulbitz. 
 
Insgesamt lässt sich jedoch feststel-
len, dass der Großteil der Defizite 
(133 von 157) lediglich langfristig zu  

 

 
lösen sind. Dabei handelt es sich 
Reisezeitüberschreitungen im ein-

stelligen Minuten-Bereich, welche                 
insbesondere bei weiter zurückzule-
genden Distanzen auftreten. Die Er-
reichbarkeit der zentralen Orte ist in 
der Stadt Bayreuth zum überwiegen-
den Teil gesichert. 

 
Am Wochenende (vgl. Abbildung 7 
und Abbildung 8) sind insgesamt 
mehr vorrangige und mittelfristige 
Defizite identifizierbar. Haupttreiber 
sind hierfür die geringere Taktung 

sowie das veränderte Linienkonzept 
im Vormittagsverkehr, sodass mitun-
ter längere Umstiegszeiten bei der 
Erreichung der jeweiligen Zielorte 
auftreten. Die vorrangigen Defizite 
bei der Erreichbarkeit des Industrie-

gebietes am Sonntag sind zu ver-
nachlässigen. 
 
Defizitkriterium Bedienungshäu-
figkeit 
Abhängig vom Gebietstyp und von 

der Verkehrszeit (Hauptverkehrszeit,  
Nebenverkehrszeit und Schwachver-
kehrszeit) gibt die Leitlinie Taktfolgen 
oder die Anzahl an Fahrten vor. 
 

 

 
Priorität 1 
Handlungsbedarf vorrangig – vor-

rangig zu beheben 
 Es besteht keine Fahrt innerhalb 

des Verkehrszeitintervalls. 
 
Priorität 2 
Handlungsbedarf mittelfristig – 

nach Möglichkeit zu beheben 
 Es bestehen Fahrten, deren An-

zahl ist jedoch je Verkehrszeit-In-
tervall weniger als nach dem 
Grenzwert gefordert bzw. der Takt 
ist schlechter, als der Grenzwert 

vorgibt. 
 
Priorität 3 
Handlungsbedarf langfristig – zu 
beheben, wenn Finanzierung gesi-
chert bzw. mit wenig Aufwand mög-

lich 
 Die Anzahl der Fahrten liegt zwi-

schen Richtwert und Grenzwert. 
 
An Schultagen wird der Richtwert in 
40 von 54 Verkehrszellen erfüllt, an 

Ferientagen noch in 34 von 54 Ver-
kehrszellen. Darüber hinaus beste-
hen an Schul- und Ferientagen bis 
auf eine Ausnahme lediglich langfris-
tig zu lösende Defizite. Hier liegt die 

 
Abbildung 7: Defizitbewertung an Samstagen 

 

 
Erreichbarkeit 

Bedienungs-
häufigkeit 

  
ZOH/ 
City 

Hbf Uni 
Klini-
kum 

Hohe 
Warte 

IG  
St. G. 
Ost 

IG. 
St. G. 
West 

OZ 
Nürn-
berg 

OZ 
Kulm-
bach 

NVZ SVZ 

vorrangig 1 1 5 4 6 9 5 4 1 0 2 

mittelfristig 0 0 13 8 17 24 16 12 12 3 25 

langfristig 0 2 16 13 7 10 17 31 36 29 20 

Defizite gesamt: 1 3 34 25 30 43 38 47 49 32 47 

 
Abbildung 8: Defizitbewertung an Sonntagen 

 

 
Erreichbarkeit 

Bedienungs-
häufigkeit 

  
ZOH/ 
City 

Hbf Uni 
Klini-
kum 

Hohe 
Warte 

IG  
St. G. 
Ost 

IG. 
St. G. 
West 

OZ 
Nürn-
berg 

OZ 
Kulm-
bach 

NVZ SVZ 

vorrangig 7 8 10 8 20 53 53 12 9 2 4 

mittelfristig 0 0 15 17 12 0 0 14 13 9 30 

langfristig 3 1 19 17 15 0 0 26 28 31 14 

Defizite gesamt: 10 9 44 42 47 53 53 52 50 42 48 
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Fahrtenanzahl zwischen dem defi-

nierten Richtwert und Grenzwert des 
jeweiligen Gebietstypen. Das mittel-
fristige Defizit (die Fahrtenanzahl 
liegt unter dem Grenzwert) ist in der 
Verkehrszelle Wendelhöfen/Nördli-
che Gartenstadt anzutreffen. Hier 

verkehrt die Linie 309 im 60-Minuten-
Takt – gefordert wäre zur Erfüllung 
der Vorgabe ein 30-Minuten-Takt 
(Richtwert). Durch die ausgedehnte 
HVZ (6 bis 20.30 Uhr), welche nicht 
dem aktuellen Betriebszeitraum der 

Linie 309 entspricht, kann somit auch 
der für den Grenzwert benötigte 60-
Minuten-Takt nicht über den gesam-
ten Verkehrszeitraum erreicht wer-
den. 

Die langfristig defizitären Ver-

kehrszellen verfehlen den geforder-
ten Richtwert in der Regel nur knapp, 
ebenfalls begründet durch den aus-
gedehnten Verkehrszeitraum der 
HVZ. 

Während der Schwachverkehrs-

zeit lassen sich im Vergleich zur 
Hauptverkehrszeit mehr Defizite (48 
von 54 Verkehrszellen) feststellen. 
Der zu analysierende Verkehrszeit-
raum wurde hierbei von 5 bis 6 Uhr 
sowie von 20.30 bis 0 Uhr (freitags 

bis 2 Uhr) definiert. Dies ist der Trei-
ber für den Großteil der Defizite, da 
der tatsächliche aktuelle Betriebs-
zeitraum des Stadtverkehrs nicht mit 
dem Analysezeitraum überein-
stimmt. Der Großteil der Defizite 

ließe sich durch eine Anpassung des 
Betriebszeitraumes an die definier-
ten Zeiten beseitigen bzw. abmil-
dern. 

Mittel- und kurzfristige Defizite las-
sen sich dort erkennen, wo ohnehin 

schon gering getaktete Linien unter-
wegs sind und/oder zentrale Halte-
stellen durch die abgeänderte Linien-
führung am späten Abend nicht mehr 
bedient werden. 

An Ferientagen gibt es durch ver-

einzelte V01-Fahrten (nur an Schul-
tagen) eine leicht erhöhte Anzahl an 
langfristigen Defiziten im Vergleich 
zu Schultagen. 
 

 
18 Alle Unterlagen könne auf der Home-
page der VGN GmbH heruntergeladen 

Am Samstag lassen sich in der Stadt 

Bayreuth während der Nebenver-
kehrszeit (8 bis 19.30 Uhr) nur drei 
mittelfristige Defizite feststellen. Dies 
betrifft die Verkehrszellen City-Süd, 
Herzoghöhe/Untere Rotmainaue so-
wie Oberkonnersreuth/Storchen-

nest/Hohlmühle. Das Defizit im südli-
chen Teil der Innenstadt ist dem ver-
änderten Linienkonzept am Vormit-
tags- und Abendverkehr am Wo-
chenende geschuldet, wo die zentra-
len Haltestellen Mühlhofer Stift sowie 

Balthasar-Neumann-Str. nicht be-
dient werden. In der Verkehrszelle 
Herzoghöhe/Untere Rotmainaue ver-
kehrt die vom Landkreis Bayreuth 
betreute Regionalbuslinie 378 ledig-
lich von 9 bis 17 Uhr im Stundentakt 

(außerhalb dieser Zeiten findet gar 
kein Betrieb statt) – gefordert wäre 
zur Erfüllung des Richtwertes ein 
Halbstunden-Takt. Auch im Bereich 
Oberkonnersreuth/Storchen-
nest/Hohlmühle wird zur Erfüllung 

der Anforderung ein Halbstunden-
Takt verlangt, die am Samstag ver-
kehrende Linie 310 ist jedoch nur 
stündlich unterwegs. 

Darüber hinaus gibt es wie an Wo-
chenenden weitaus mehr Defizite 

während der morgendlichen und 
abendlichen Schwachverkehrszeit 
gegenüber der Nebenverkehrszeit. 

Am Sonntag sind mit elf mittel- 
und kurzfristigen Defizite gegenüber 
dem Samstag leichte Verschlechte-

rungen im Angebot festzustellen, wo-
bei die Defizite im Bereich der Ge-
werbe- und Industriegebiete hierbei 
zu vernachlässigen sind. Ins Auge 
sticht das vorrangige Defizit der Ver-
kehrszelle Wendelhöfen/Nördliche 

Gartenstadt – hier haben die Bürger 
der Stadt Bayreuth am Sonntag kei-
nen direkten Anschluss an den 
ÖPNV, können aber von der weiter 
entfernten Haltestelle Gartenstadt 
ganztägig mit den Linien 305 sowie 

321 verkehren.  
 
Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass während der Hauptlast-
zeiten unter der Woche keine nen-
nenswerten Defizite auftreten und 

werden (www.vgn.de/planungspro-
jekte/rnvp) 

ein Großteil der Bürger der Stadt 

Bayreuth eine ausreichende bis gute 
Qualität des ÖPNV vorfinden. 
Schwachstellen lassen sich insbe-
sondere in der Schwachverkehrszeit 
(v.a. am Abend) sowie ganztägig am 
Wochenende feststellen. Dennoch 

gibt es insgesamt nur vier Verkehrs-
zellen, welche alle Takt-Anforderun-
gen an allen Verkehrstagen erfüllt 
haben: City-Nord (mit der Haltestelle 
ZOH), Neuer Weg, Hauptbahn-
hof/Burg (beide Verkehrszellen mit 

Anschluss an den Hauptbahnhof) so-
wie St. Johannis. 
 
Für die Bewertung von Defiziten so-
wie für die darauffolgende Planung 
von Maßnahmen ist auf die voraus-

sichtliche Entwicklung der Bevölke-
rung und des Arbeitsmarktes sowie 
auf die voraussichtliche Veränderung 
der Verkehrsinfrastruktur zu achten. 
 
 

4.3 Barrierefreiheit  
 
Im Zuge des angesprochenen barrie-

refreien Zugangs zum ÖPNV sollen 
folgende Kriterien und Vorgehens-
weisen für die Umsetzung der Vor-
gabe gelten: 
 
Standards der Barrierefreiheit 

Der Aufgabenträger hat die zuständi-
gen Straßenbaulastträger hierüber 
informiert, sich bei den baulichen 
Mindeststandards von Haltestellen 
an der Vorlage der Verbundgesell-
schaft zu „Bauliche Standards für 

den barrierefreien Ausbau von Halte-
stellen im VGN“ zu orientieren.18 

Die Vorgaben für barrierefreie 
Fahrzeuge baut auf der Verordnung 
(EG) Nr. 661/209 i. V. m. Abs. 
3.11.4.1.3 der UN-ECE Regelung 

10719 auf. Diese Verordnung legt 
z.B. die Kriterien für den Niederflur-
einstieg, Stellplätze für Rollstuhl, Kin-
derwagen, etc. oder Klapprampen 
fest. 

Da sich diese Vorgaben nur auf 

Fahrzeuge ab 22 Sitzplätzen bezie-
hen, muss darüber hinaus von der 
Stadt festgelegt werden, ob auch 
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Fahrzeuge unter 22 Sitzplätzen bar-

rierefrei gestaltet sein müssen. Diese 
Fahrzeuge werden in der Regel im 
Bedarfsverkehr eingesetzt, welche 
den angegebenen Vorgaben meist 
nicht entsprechen. Um auch im Be-
darfsverkehr ein Grundmaß an Barri-

erefreiheit zu erreichen, wird darauf 
hingewirkt, dass nach Möglichkeit die 
Bereitstellung eines barrierefreien 
Fahrzeugs zu gewährleisten ist.  

Sollten auf einzelnen Linien zu-
sätzliche Fahrzeuge eingesetzt wer-

den, die zur besseren Verteilung der 
Fahrgäste in Spitzenzeiten und zeit-
nah zu bestehenden Fahrten verkeh-
ren (sogenannte Verstärkerfahrten), 
gelten für diese Fahrzeuge die oben 
angegebenen Standards nicht. 

 
Erstellung eines Haltestellenka-
tasters 
Derzeit gibt es in der Stadt Bayreuth 
234 Bushaltestellen entlang öffentli-
cher Linien. Die meisten Haltestellen 

haben mehrere Bussteige, an denen 
die Busse halten (i.d.R. in zwei Rich-
tungen, an Bahnhöfen und an zentra-
len Umsteigepunkten wie z.B. an der 
ZOH auch mehr als zwei Bussteige). 
In der Stadt bestehen 437 Bussteige. 

Seitens der Stadtwerke Bayreuth 
wurden die an den innerstädtischen 
Buslinien liegenden Haltestellen be-
sichtigt. Der bauliche Zustand sowie 
die Ausstattung wurden untersucht, 
wodurch ein hauseigenes Haltestel-

lenkataster erstellt werden konnte. 
Dieses Haltestellenkataster ist 
Grundlage für die Priorisierung zur 
Umsetzung des barrierefreien Aus-
baus der Haltestellen bzw. für die De-
finition von Ausnahmen.  

Eine Überprüfung derjenigen Hal-
testellen im Stadtgebiet, welche aus-
schließlich von ein- bzw. ausbre-
chenden Linien bedient werden, er-
folgte nicht. Diese Haltestellen wer-
den in die Priorisierung mit aufge-

nommen, die tatsächliche Überprü-
fung etwaiger Umbaumaßnahmen ist 
jedoch im Nachgang vorzunehmen. 
 
Schwachstellenanalyse 
In der Stadt entsprechen aktuell nur 

wenige Haltestellen den Vorgaben 
für eine barrierefreie Haltestelle, z.B. 

hinsichtlich der erforderlichen Bord-

höhen die Bussteige an der ZOH 
oder an der Lohengrin-Therme. An 
letzterer fehlt jedoch der Blinden-
leitstreifen. Darüber hinaus sind die 
Haltestellen in der Stadt bislang nur 
teilweise oder gar nicht barrierefrei. 

 
Prioritätenbildung und Definition 
von Ausnahmen 
Der Gesetzgeber setzte zur Umset-
zung der Maßnahmen zur vollständi-
gen Barrierefreiheit eine Frist bis zum 

1. Januar 2022. Er gewährt den Auf-
gabenträgern und Verkehrsunter-
nehmen hierzu aber die Möglichkeit, 
begründete Ausnahmen zu definie-
ren, die im Nahverkehrsplan veran-
kert werden müssen. Grundsätzlich 

begrüßt die Stadt dieses Ziel. Die 
zeitliche Vorgabe ist jedoch nur mit 
einer Priorisierung der Maßnahmen 
bzw. der Definition von Ausnahmen 
zu bewerkstelligen. Eine Erstaus-
wahl für anstehende Umbauprojekte 

wurde anhand der Priorisierung für 
das Jahr 2023 getroffen. 

Für einen gemeinsamen Kriterien-
katalog sollen Handlungsprinzipien 
festgelegt und eine Priorisierung 
bzw. Ausnahmen bei der Barriere-

freiheit definiert werden. Vorrangig 
soll dabei entlang wichtiger Linien ein 
barrierefreier Ausbau der Haltestel-
len erfolgen, um einen Grundbestand 
an barrierefreien ÖPNV-
Zugangsstellen zu erreichen. In bau-

lich eigenständigen Ortslagen soll 
angestrebt werden, zumindest eine 
Haltestelle barrierefrei auszubauen, 
um den barrierefreien Zugang zum 
ÖPNV zu gewährleisten. 

Folgende Kriterien sind für die Pri-

oritätsstufen ausschlaggebend: 
 
 Netzfunktion – Die Haltestelle hat 

eine bedeutende Funktion im 
ÖPNV-Netz. 
 Umsteigeknoten: Bedienung 

durch zwei oder mehr Linien mit 
Möglichkeit zum Umstieg 

 Fahrtenhäufigkeit: 30-Minuten-
Takt in der HVZ/NVZ oder häufi-
ger 

 Bedienform: Bedienung der 

Haltestelle durch Linienbus 
 
 Fahrgastzahlen 

 Starke Frequenz: Mindestens 

20 Ein-/Aussteiger pro Schultag 
 
 Einrichtungen – Wichtige Ein-

richtungen liegen im Einzugsge-
biet der Haltestelle. 
 Einrichtungen, die für beson-

ders mobilitätseingeschränkte 
Personen relevant sind, wie 
Krankenhaus, Alten- bzw. Pfle-
geheim, Behindertenwerkstät-
ten 

 Allgemein wichtige Ziele, wie 

z.B. Bahnhof, Behörden, Schu-
len, Einkaufsmöglichkeiten 

 Besondere Gewichtung 
(große Schulen, Bahnhöfe, etc.) 

 
 Bauliche Situation 

 Synergieeffekte mit anderen 
Baumaßnahmen im Straßenbe-
reich im näheren Umfeld 

 Allgemeine Dringlichkeit eines 
Haltestellenausbaus, z.B. bei 
unsicheren Querungsmöglich-

keiten oder fehlenden Aufstell-
flächen 

 Neu geschaffene Haltestellen 
 
Insgesamt sind neun Kriterien für die 
Untersuchung vorgegeben. Alle Hal-

testellen werden auf diese Kriterien 
hin überprüft und anschließend in fol-
gende Kategorien eingeteilt: 
 
Priorität 1: vorrangig zu beheben 
 mehr als vier Kriterien sind erfüllt 

 
Priorität 2: nach Möglichkeit zu be-
heben 
 drei oder vier Kriterien sind erfüllt 
 
Priorität 3: wenn mit wenig Aufwand 

möglich 
 zwei oder weniger Kriterien sind 

erfüllt 
 
Für Haltestellen, deren barrierefreier 
Ausbau nur mit großem Aufwand 

möglich bzw. wenig sinnvoll ist, soll 
eine Ausnahme vom vollständig bar-
rierefreien Ausbau im ÖPNV gelten: 
 
 Haltestellen, die nur von Bedarfs-

verkehren bedient werden. Da 

hier i.d.R. im Fahrzeug keine Bar-
rierefreiheit gewährleistet werden 
kann, würde ein barrierefreier 
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Ausbau der Haltestelle trotzdem 

keinen barrierefreien Ein- und 
Ausstieg gewährleisten. 

 Haltestellen, deren Bestand auf-
grund von Umbaumaßnahmen 
oder Verlegungen nicht langfristig 
gesichert ist. 

 Haltestellen, in deren Umfeld auf 
absehbare Zeit keine Barrierefrei-
heit hergestellt werden kann (z.B. 
wenn die Zuwegung langfristig 
nicht barrierefrei ausgebaut wird). 

 

Bei Änderungen im Umfeld der Hal-
testellen sollte deren Priorität zum 
barrierefreien Ausbau jährlich neu 
überprüft werden. 
 
Ergebnis 

Alle Haltestellen wurden nach den 
vorgegebenen Kriterien untersucht. 
 
Mit der Priorität 1 wurden folgende 
Haltestellen ermittelt: 
 

Sieben Kriterien erfüllt: 
 Mühlhofer Stift 
 Stadtkirche 
 
Sechs Kriterien erfüllt: 
 Adolf-Wächter-Str. 

 Bier-Erlebnis-Welt 
 Feustelstr. 
 Friedrichsforum 
 Gartenstadt 
 Geseeser Weg 
 Goethestr. 

 Hauptbahnhof 
 Hauptbahnhof (IHK) 
 Hauptbahnhof (Tunnelstr.) 
 Humboldtstr. 
 Kreuzsteinbad 
 Leibnizstr. 

 Markgrafenallee 
 Mensa 
 Ofr.Halle/Sportzentr. 
 Opernhaus 
 Prieserstr. 
 Richthofenhöhe 

 Sophian-Kolb-Str. 
 Uni-Verwaltung 
 Unteres Tor 
 Wahnfried 
 
Fünf Kriterien erfüllt: 

 
19 Alle Unterlagen könne auf der Home-
page der VGN GmbH heruntergeladen 

 Albert-Preu-Str. 

 Allensteiner Ring 
 Am Aubach 
 Am Festspielhaus 
 Berliner Platz 
 Bonhoeffer-Schule 
 Eibseestr. 

 Geowissenschaften 
 Geschw.-Scholl-Platz 
 Kinderklinik 
 Klinik Herzoghöhe 
 Klinikum 
 Luitpoldplatz 

 Rathaus II 
 Sternplatz 
 Studiobühne 
 Weiherstr. I 
 Wieland-Wagner-Str. 
 Wilhelm-Pitz-Str. 

 Wittelsbacherring 
 Eremitage 
 Laineck Mitte 
 Sankt Johannis/BT Ochsenhut 
 Wolfsbach/BT Hirschbaumstr. 
 

Die baulichen Mindeststandards 
von Haltestellen sollen sich nach der 
Vorlage der Verbundgesellschaft 
„Bauliche Standards für den barriere-
freien Ausbau von Haltestellen im 
VGN“ richten.19 Wesentliche Ele-

mente für eine barrierefreie Halte-
stelle sind u.a.: 
 
 stufenlose Erreichbarkeit der 

Wartefläche 
 verkehrssichere und barrierefreie 

Rampen als Zu-/Abwege 
 ausreichend Fläche für Rangier-

vorgänge auf der Bewegungsflä-
che 

 neigungsarme Gestaltung mit 
geringem Quergefälle 

 gefahrlos begeh- und befahrbarer 
Bodenbelag 

 kontraststarkes optisches Abhe-
ben des Bordsteins 

 Aushangfahrpläne sind für alle 
Fahrgäste gut einsehbar 

 die Beleuchtung muss ausrei-
chend und blendfrei sein 

 
Sofern Fahrgastunterstände (kein 
Bestandteil der Mindestanforderun-
gen) errichtet werden, empfiehlt der 

werden (www.vgn.de/planungspro-
jekte/rnvp) 

RNVP u.a. ein ausreichender Sicher-

heitsabstand des Unterstands zum 
Bordstein bzw. zur Straße mit Blick 
auf wartende Fahrgäste sowie einer 
Positionierung der Wartehalle in der 
Nähe des Einstiegsfeldes. Es wird 
außerdem eine Anordnung der Sitz-

gelegenheiten und Informationsvit-
rine / Aushangfahrpläne nebeneinan-
der empfohlen. 

Darüber hinaus sind weitere Ein-
bauten und Einrichtungen, die über 
die hier genannten Mindestanforde-

rungen hinausgehen – wie z. B. Sys-
teme zur dynamischen Fahrgastin-
formation (DFI-Anzeiger), ebenfalls 
entsprechend den Erfordernissen an 
die Barrierefreiheit zu gestalten. 
Diese Einbauten haben für alle Fahr-

gäste Vorteile, u.a. unterstützen 
diese die Potenziale der Verknüp-
fung zwischen den verschiedenen 
Verkehrsträgern.  
 
Der barrierefreie Umbau der Halte-

stellen kann unter Beachtung der 
vorgenommenen Priorisierung insbe-
sondere unter Ausnutzung von Sy-
nergieeffekten (z.B. bei ohnehin ge-
planten Straßen- und Gehwegbau- 
oder -sanierungsmaßnahmen) erfol-

gen. 
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5. Voraussichtliche 
Entwicklungen 

5.1 Siedlungsflächen 
und Infrastruktur 

 

Die Planungen und Entwicklungen 
der Siedlungs- und Verkehrsinfra-
struktur während der Laufzeit des 
Nahverkehrsplanes sind vor allem in 
Hinblick auf die Konzeption und Be-
wertung von Maßnahmen zu berück-

sichtigen. Entwicklungen in der Be-
völkerung sowie bei den Arbeitsplät-
zen müssen dabei in die Planung 
aufgenommen werden. 

Das Bayerische Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung gibt 

alle zwei Jahre eine Bevölkerungsvo-
rausberechnung heraus. Demnach 
wird in Zukunft mit einer annähernd 
konstanten Bevölkerungsentwick-
lung gerechnet mit nur leichter Ver-
änderungen in der Einwohnerzahl (-

0,1%). Die Bevölkerung in der Stadt 
Bayreuth nimmt von 2024 mit 74.600 
Einwohnern auf 74.300 Einwohner 
im Jahr 2030 ab. Bis 2042 wird je-
doch wieder mit einem Bevölke-
rungszuwachs auf 74.600 Einwohner 

gerechnet. In Tabelle 21: Bevölke-
rungsvorausberechnung sind die 
Prognosedaten für die Stadt darge-
stellt. 

Über die Arbeitsplätze lässt sich 
keine Prognose erzielen, da keine 

entsprechenden Daten vorliegen. 
 
Siedlungsflächen 
Einige neue Bebauungsgebiete für 
Wohn- oder gewerbliche Nutzung 
sind in Planung bzw. Umsetzung. 

Vor Fertigstellung der Baugebiete 
muss die Erschließung dieser über-
prüft und ggf. Maßnahmen zur aus-
reichenden Erschließung getroffen 
werden 
 

 
 
 

Wohn- und Mischbauflächen 
Im Folgenden werden Wohn- und 
Mischgebiete aufgelistet, welche be-

reits abgeschlossene Bauleitplanver-
fahren aufweisen bzw. dessen Ver-
fahren derzeit laufen oder sich in Vor-
bereitung befinden. Bei diesen Pro-
jekten wird festgestellt, ob die Er-
schließung der Gebiete bereits heute 

ausreichend ist oder zusätzliche 
Maßnahmen getroffen werden müs-
sen. 
 
Die Bauleitplanverfahren folgen-
der Siedlungsprojekte wurden 

kürzlich abgeschlossen: 
 
 Am Glockengut 
 Ehemalige Röhrenseekaserne 
 Wohngebiet Kalte Leite 
 Neues Misch- und Wohnquartier 

Kreuzstein 
 Baugebiet Lindig West 
 Wohnen und Arbeiten in Moritz-

höfen 
 
 Diese Vorhaben liegen zu min. 

80 % innerhalb bestehender Hal-
testelleneinzugsbereiche. 

 
 Mischgebiet Insel/Sophienkar-

ree: Das Mischgebiet liegt grund-
sätzlich innerhalb bestehender 

Haltestelleneinzugsbereiche, je-
doch übernimmt hierbei der 
Bahnhof St. Georgen die primär 
erschließende Wirkung. Betrach-
tet man nur den örtlichen Stadt-
busverkehr, liegt die Erschlie-

ßungsquote lediglich bei 37 %. 
Die Haltestelle Bernecker Straße 
ist jedoch fußläufig erreichbar. 
Zutreffen könnte dies bspw. bei 
einer Ansiedelung des Einzelhan-
dels für die lokale Bevölkerung – 

hier ist v.a. auf eine nahräumliche 
Verkehrsanbindung insbeson-
dere für die mobilitätseinge-
schränkte Bevölkerung großen 

Wert zu legen, welche durch den 
Bahnhof nicht gegeben ist. 

 Wohngebiet im unteren Rot-

maintal: Das Wohngebiet wird 
nur zu 66 % durch die Haltestel-
len „Klinik Herzoghöhe“ und „Cal-
vinstr.“ erschlossen. Der nord-
östliche Teil des Baugebietes 
liegt derzeit nicht innerhalb beste-

hender Haltestelleneinzugsberei-
che. Abhilfe schaffen könnte eine 
zusätzliche Haltestelle zwischen 
den beiden genannten Stopps. 

 Wohngebiet am Eichelberg/Pa-
noramaweg: Das Wohnprojekt 

am Eichelberg ist lediglich im äu-
ßersten nördlichen Bereich von 
den Haltestellen „Colmdorf“ und 
„Rollwenzelei“ erschlossen – der 
Großteil des Gebiets liegt außer-
halb der gewünschten 300 m-

Haltestellenradien. Hierbei ist ein 
Abzweigen der Linien 302 oder 
307 in das neue Wohngebiet bei 
Fertigstellung zu prüfen. 

 
Die Bauleitplanverfahren folgen-

der Siedlungsprojekte laufen der-
zeit noch: 
 
 Scheffelstraße/Am Mühlgraben 
 Urbanes Quartier auf dem Post-

Areal 

 Urbanes Wohnen am Sendel-
bach 

 
 Diese Vorhaben liegen zu min. 80 

% innerhalb bestehender Halte-
stelleneinzugsbereiche. 

 
 Hohlmühlleite: Der Bauleitplan 

sieht eine Besiedelung in 
Oberskonnersreuth südlich des 
Hohlmühlweges und der Fürset-
zer Straße vor. Der Bereich liegt 

nahezu komplett außerhalb der 
vorgesehenen Haltestellenra-
dien, zumal die Verkehrszelle 



Voraussichtliche Entwicklungen  
 

  22 

Oberkonnersreuth/Storchen-

nest/Hohlmühle mit einem Er-
schließungsgrad von 71 % ohne-
hin defizitär in Bezug auf das Kri-
terium Erschließung ist. Im Zuge 
der Bebauung ist die verkehrliche 
Erschließung in jedem Fall mit zu 

berücksichtigen. Durch die örtli-
chen Gegebenheiten (schmale 
Straßen, enge Bahnunterfüh-
rung) ist ein Einsatz des Linien-
busses gesondert zu prüfen, ggf. 
kann über alternative Bedienkon-

zepte nachgedacht werden. 
Langfristig bietet die passierende 
Bahnstrecke aus/in Richtung 
Creußen/Pegnitz Potentiale. 

 
Verkehrsinfrastruktur 

Im Straßenbereich sind aktuell keine 
Projekte in der Stadt geplant, welche 
Auswirkungen auf den ÖPNV haben 
könnten. 

Im Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) wurden innerhalb der letzten 

Jahre Planungen zur Elektrifizierung 
des bayerischen Teils der Franken-
Sachsen-Magistrale zwischen Nürn-
berg, Bayreuth und Hof angestellt. 
Die Deutsche Bahn ist mit den Pla-
nungen für den Ausbau und die 

Elektrifizierung der Strecke Schna-
belwaid – Bayreuth beauftragt. Wei-
terhin gibt es auf der Achse Nürnberg 
– Bayreuth ab 2024 leichte Ange-
botssteigerungen, so wird der Halb-
stundentakt zwischen den beiden 

Städten bis ca. 21.30 Uhr verlängert. 
Bedient wird der gesamte nordost-
bayerische Sektor durch moderni-
sierte Fahrzeuge der BR 612 mit er-
neuerten Sitzpolstern, Fahrgastinfor-
mationsdisplays und kostenlosem 

WLAN für alle Fahrgäste. 
Die Stadt Bayreuth strebt außer-

dem die Schaffung eines weiteren 
neuen Bahnhaltepunkts (Arbeits-
name „Bayreuth Hofgarten“) an, der 
im Zuge der Planungen in das Fuß- 

und Radwegenetz sowie das Buslini-
ennetz zu integrieren ist. Der ge-
plante Standort im Bereich Dür-
schnitz (südlich der Eisenbahnüber-
führung an der Wieland-Wagner-
Straße) wird im Zuge der Prüfung 

des zweigleisigen Ausbaus der Stre-
cke Bayreuth-Schnabelwaid auf Wirt-
schaftlichkeit untersucht werden.  

Darüber hinaus sind keine Pla-

nungen im SPNV mit Berührungs-
punkten zur Stadt Bayreuth bekannt. 
 
 

5.2 Planungen anderer 
Aufgabenträger 

 
Im Landkreis Bayreuth wurde Ende 
2023 der Nahverkehrsplan verab-
schiedet, der ein Maßnahmenpaket 
für den 30-Minuten-Takt im Stadt-
Umland-Bereich vorsieht. In gemein-

samen Abstimmungen wurde dabei 
eine Konzeption erarbeitet, inwiefern 
eine Verzahnung der Verkehrsange-
bote von Stadt und Landkreis Bay-
reuth sinnvoll durchgeführt werden 
könnte. Genauere Ausführungen 

hierzu lassen sich dem Kapitel 8 ent-
nehmen. 
 
 

5.3 Verkehrsprognose 
 
Die Aufgabenträger des allgemeinen 
ÖPNV haben nach Art. 13 des Baye-
rischen ÖPNV-Gesetzes auf ihrem 

Gebiet Planungen zur Sicherung und 
zur Verbesserung des ÖPNV durch-
zuführen. Dabei sind insbesondere 
 
 „das zukünftig zu erwartende Ver-

kehrsaufkommen im motorisierten 

Individualverkehr (MIV) und im öf-
fentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) auf Schiene und Straße 
zu prognostizieren,“ 

 „planerische Maßnahmen vorzu-
sehen, die eine bestmögliche Ge-

staltung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs unter Berück-
sichtigung der Belange des Ge-
samtverkehrs zulassen.“ 

 
Der Zweckverband Verkehrsverbund 

Großraum Nürnberg (ZVGN) und die 
Bayerische Straßenbauverwaltung 
haben eine gemeinsame Datenbank, 
in die sowohl ÖPNV- als auch MIV-
Daten einfließen, erstellt. Diese Ge-
samtverkehrsdatenbasis DIVAN bil-

det die Grundlage für eine gebietsbe-
zogene Prognose des zukünftig zu 
erwartenden Verkehrsaufkommens. 
Als Zielhorizont für die Gesamtver-

kehrsprognose wird, auch in Abstim-

mung mit den Nahverkehrsplanun-
gen benachbarter Aufgabenträger, 
das Jahr 2030 festgelegt. Die Ergeb-
nisse von Prognosen hängen ent-
scheidend von den zugrunde geleg-
ten Annahmen ab. Für die Annah-

men der Gesamtverkehrsprognose 
werden, soweit vorhanden, aktuelle 
Verkehrsuntersuchungen aus dem 
VGN-Raum herangezogen. Für die 
Bevölkerungsentwicklung wurden 
die Berechnungen des Landesamtes 

für Statistik herangezogen. 
Die Bevölkerungsprognosen bein-

halten neben der Entwicklung der 
Gesamtbevölkerung auch die künfti-
gen Verläufe bei den einzelnen Al-
tersgruppen. Daraus lassen sich 

Schätzungen zur künftigen Zahl der 
Schülerinnen und Schüler sowie der 
arbeitsfähigen Bevölkerung ableiten. 
Einzelne oder lokale umgesetzten 
bzw. geplante Maßnahmen (wie z.B. 
30-Minuten-Takt im Stadt-Umland-

Bereich, Tarifstruktur wie D-Ticket 
oder CO2-Bepreisung) sind in der 
Prognoseberechnung nicht berück-
sichtigt.  

Der Gesamtverkehrsprognose 
liegt sowohl für den Ist-Zustand als 

auch für den Prognosezeitraum das 
derzeitige Liniennetz zugrunde. 

Die Stadt wurde für die Prognose 
des Binnenverkehrs in fünf Teilberei-
che unterteilt: 
 

 Bereich Mitte: 
Altstadt, Birken/Quellhöfe, City, 
Königsallee/Eichelberg 

 Bereich Ost: 
Aichig, Laineck, Seulbitz, St. Jo-
hannis 

 Bereich West:  
Adolf-Wächter-Straße, Glocke/ 
Saas, Meyernberg, Oberpreu-
schwitz, Roter Hügel 

 Bereich Nord: 
Grüner Baum/Festspielhügel, 

Wendelhöfen/Gartenstadt, Ham-
merstatt/St. Georgen, Industriege-
biet 

 Bereich Süd:  
Oberkonnersreuth, Thiergarten, 
Wolfsbach 
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Der ein- und ausbrechende Verkehr 

wird für die Stadt gesamtheitlich be-
trachtet. Die Untersuchung differen-
ziert jedoch nach folgenden Teilbe-
reichen: 
 
 Stadt Bayreuth (Binnenverkehr) 

 Landkreis Bayreuth - West:  
Eckersdorf, Gesees, Mistelbach, 
Mistelgau, Hummeltal, Glashüt-
ten, Hollfeld, Plankenfels, Aufseß, 
Waischenfeld, Ahorntal 

 Landkreis Bayreuth - Süd:  

Haag, Creußen, Prebitz, Schna-
belwaid, Pegnitz, Pottenstein, 
Betzenstein, Plech 

 Landkreis Bayreuth - Ost:  
Weidenberg, Emtmannsberg, 
Seybothenreuth, Kirchenpingar-

ten, Speichersdorf 
 Landkreis Bayreuth - Nord:  

Heinersreuth, Bindlach 
 Landkreis Bayreuth - Nord-Ost:  

Goldkronach, Bad Berneck i. F., 
Gefrees, Bischofsgrün, Warmen-

steinach, Fichtelberg, Mehlmeisel 
 Stadt & Landkreis Bamberg 
 Stadt Nürnberg 
 Sonstige 
 
Der Landkreis Kulmbach konnte in 

Ermangelung von Daten (zum Ent-
wicklungszeitpunkt der Datenbasis 
DIVAN noch kein VGN-Mitglied) 
nicht mit in die Analyse einfließen.  
 
Ergebnisse 

Die Verkehrsprognose für den Bin-
nenverkehr innerhalb der Stadt Bay-
reuth zeigt bis zum Jahr 2030 eine 
unterschiedliche Entwicklung für den 
öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) und den motorisierten Indivi-

dualverkehr (MIV). Im Jahr 2020 wur-
den insgesamt 12.600 Fahrten im 
ÖPNV und 108.800 Fahrten pro 
Werktag im MIV verzeichnet. Bis 
2030 wird erwartet, dass die Anzahl 
der Fahrten pro Werktag im ÖPNV 

leicht auf 12.000 zurückgeht, was ei-
nem Rückgang von 600 Fahrten oder 
4,8 % entspricht. Der MIV hingegen 
wird einen Rückgang von 108.800 
auf 107.600 Fahrten pro Werktag er-
fahren, was einem Rückgang von 

1.200 Fahrten oder 1,1 % entspricht. 
 

Die bedeutendste Veränderung ist im 

Binnenverkehr im Bereich „Mitte“ zu 
verzeichnen, wo im MIV ein deutli-
cher Rückgang um 1.800 Fahrten 
(von 16.000 auf 14.200) prognosti-
ziert wird. Weiterhin sind zwischen 
„Mitte“ und „West“ im MIV Rück-

gänge um 1.500 Fahrten (von 23.200 
auf 21.700) zu erwarten und die Ver-
bindung zwischen „Mitte“ und „Nord“ 
wird einen Rückgang um 900 Fahr-
ten (von 22.400 auf 21.500) erfahren. 

Die Anzahl der MIV-Fahrten zwi-

schen „West“ und „Süd“ wird um 100 
Fahrten (von 3.200 auf 3.100) ab-
nehmen, auch zwischen „West“ und 
„Nord“ sind Reduzierungen um 400 
Fahrten (von 15.500 auf 15.100) zu 
erwarten. 

Die Verbindungen vom um zum 
Analysebereich „Ost“ zeigen im MIV 
eine Zunahme um 1.300 Fahrten 
(von 3.900 auf 5.200) Richtung 
„Mitte“ und eine Zunahme um 1.100 
Fahrten (von 3.800 auf 4.900) Rich-

tung „Süd“. Zudem wird eine Zu-
nahme von 700 Fahrten (von 1.700 
auf 2.400) in der Verbindung von 
„Ost“ nach „Nord“ erwartet. 

Innerhalb des Stadtteils „Nord“ 
wird im MIV eine Abnahme um 500 

Fahrten (von 9.000 auf 8.500) Rich-
tung „Mitte“ prognostiziert, während 
Richtung „Süd“ eine Zunahme um 
200 Fahrten (von 3.200 auf 3.400) 
verzeichnet wird. 
 

Für den Stadtteil „Mitte“ wird im 
ÖPNV ein Rückgang um 200 Fahrten 
(von 2.600 auf 2.400) erwartet. Die 
Verbindungen von „Mitte“ zu „West“ 
und „Nord“ verzeichnen im ÖPNV ei-
nen Rückgang um 500 bzw. 200 

Fahrten. Richtung „Süd“ bleibt die 
Anzahl der ÖPNV-Fahrten konstant 
bei 600, während im MIV ein leichter 
Rückgang um 100 Fahrten zu erwar-
ten ist. 

Im Stadtteil „West“ bleibt die An-

zahl der ÖPNV-Fahrten in nahezu 
alle Richtungen konstant, während 
Richtung „Nord“ ein Anstieg um 200 
Fahrten erwartet wird. Die Verbin-
dung zwischen „West“ und „West“ 
zeigt einen Anstieg um 400 MIV-

Fahrten (von 500 auf 900). 

Im Stadtteil „Ost“ bleibt die Anzahl 

der ÖPNV-Fahrten in alle Richtun-
gen konstant. Richtung „West“ gibt 
es eine leichte Zunahme im MIV um 
200 Fahrten und Richtung „Nord“ 
ebenfalls eine Zunahme um 700 
Fahrten. 

 
Zusammenfassend zeigt die Ver-
kehrsprognose, dass sowohl der 
ÖPNV als auch der MIV innerhalb 
der Stadt Bayreuth bis 2030 einen 
leichten Rückgang erfahren werden, 

jedoch spezifische Zunahmen in eini-
gen Verkehrsströmen auftreten, die 
eine differenzierte Betrachtung und 
Planung erfordern, um den zukünfti-
gen Mobilitätsbedarf der Stadt Bay-
reuth nachhaltig zu decken. 

 
Die Verkehrsprognose für den ein- 
und ausbrechenden Verkehr in der 
Stadt Bayreuth bis zum Jahr 2030 
zeigt eine differenzierte Entwicklung 
für den öffentlichen Personennahver-

kehr (ÖPNV) und den motorisierten 
Individualverkehr (MIV). Im Jahr 
2020 wurden insgesamt 29.710 
Fahrten im ÖPNV und 212.400 Fahr-
ten im MIV verzeichnet. Bis 2030 
wird erwartet, dass die Anzahl der 

Fahrten im ÖPNV auf 28.610 zurück-
geht, was einem Rückgang von 
1.100 Fahrten oder 3,7 % entspricht. 
Der MIV wird einen Rückgang von 
212.400 auf 208.900 Fahrten erfah-
ren, was einem Rückgang von 3.500 

Fahrten oder 1,6 % entspricht. 
Die bedeutendste Veränderung ist 

im Verkehrsfluss zwischen der Stadt 
Bayreuth und dem östlichen Land-
kreis Bayreuth zu verzeichnen, wo im 
ÖPNV ein Rückgang um 800 Fahrten 

(von 3.000 auf 2.200) prognostiziert 
wird. Gleichzeitig wird im MIV ein 
Rückgang um 100 Fahrten (von 
10.300 auf 10.200) erwartet. Der 
Verkehrsfluss zwischen der Stadt 
und dem nord-östlichen Landkreis 

Bayreuth zeigt ebenfalls deutliche 
Veränderungen, mit einem Rück-
gang im ÖPNV um 200 Fahrten (von 
2.500 auf 2.300) und im MIV um 800 
Fahrten (von 5.800 auf 5.000). 

Die Verbindungen zwischen der 

Stadt und dem südlichen Bereich des 
Landkreises Bayreuth zeigen im 
ÖPNV einen Rückgang um 200 
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Fahrten (von 1.700 auf 1.500) und im 

MIV einen Rückgang um 600 Fahr-
ten (von 14.300 auf 13.700). Auch 
der Verkehrsfluss zwischen der Stadt 
und dem westlichen Landkreis wird 
im ÖPNV einen leichten Rückgang 
um 100 Fahrten (von 3.300 auf 

3.200) und im MIV einen Rückgang 
um 700 Fahrten (von 30.500 auf 
29.800) erfahren. 

Ein bemerkenswerter positiver 
Trend zeigt sich im Verkehrsfluss 
zwischen der Stadt und dem nördli-

chen Landkreis Bayreuth, wo im 
ÖPNV eine Zunahme um 700 Fahr-
ten (von 3.000 auf 3.700) und im MIV 
eine leichte Zunahme um 100 Fahr-
ten (von 17.700 auf 17.800) prognos-
tiziert wird. 

Ebenso wird im Verkehrsfluss zwi-
schen der Stadt Bayreuth und der 
Stadt Nürnberg eine Zunahme im 
ÖPNV um 100 Fahrten (von 2.100 
auf 2.200) und im MIV um 400 Fahr-
ten (von 5.800 auf 6.200) erwartet. 

 
Abschließend wird darauf hingewie-
sen, dass die Belastbarkeit der Ver-
kehrsprognose (vgl. auch Abbildung 
04-I: Gesamtverkehrs-prognose Bin-
nenverkehr, Abbildung 04-II: Ge-

samtverkehrsprognose ein- und aus-
brechender Verkehr) entscheidend 
vom Eintreffen der zugrunde geleg-
ten Annahmen (vor allem der Bevöl-
kerungs- und Arbeitsplatzentwick-
lung) abhängt. 
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6. Maßnahmenpaket 

Im Folgenden werden die Maßnah-
men dargestellt, die im Rahmen der 

Erarbeitung des Nahverkehrsplanes 
durch die VGN GmbH der organisati-
ons- und fraktionsübergreifenden Ar-
beitsgruppe „Nahverkehrsplan“ prä-
sentiert wurden. Diese umfassen 
verkehrliche Einzelmaßnahmen zur 

Anpassung des Liniennetzes sowie 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Intermodalität, im Besonderen den 
Aus- und Umbau von Haltestellen im 
Stadtgebiet. Weiterhin aufgeführt 
werden organisatorische Rahmenbe-

dingungen, die zu einer zukünftig in-
tegrativeren Planung des ÖPNV in 
der Stadt Bayreuth beitragen sollen. 

Bei der Nahverkehrsplanung han-
delt es sich um eine Daueraufgabe. 
Aus diesem Grund sind die folgend 

aufgeführten Handlungsfelder und 
Maßnahmen im anschließenden Um-
setzungsprozess weiterzuverfolgen.  
 
 

6.1 Anpassungen im Li-
niennetz 

 
Industriegebiet St. Georgen 
Die meisten Defizite bei der Analyse 
des Kriteriums „Erreichbarkeit“ erga-
ben sich beim Zielort „Industriegebiet 

Ost/SO Logistik“ (VZ 30). Auch die 
angrenzende Verkehrszelle „Indust-
riegebiet West“ (VZ 29) wird vor al-
lem aus den peripher gelegenen 
Stadtteilen mitunter nicht ideal er-
reicht. Die Defizite werden unter an-

derem verursacht durch die Linien-
führung der Stadtbuslinie 302, wel-
che von der ZOH nicht direkt, son-
dern über das Gebiet „Hammerstatt“ 
zum Industriegebiet verläuft und 
demnach zeitlich eher unattraktiv ist. 

Aus diesen Gründen soll eine Ex-
pressbuslinie zwischen der ZOH 
bzw. dem Hauptbahnhof und dem In-
dustriegebiet geprüft werden. 

Im Zuge der gemeinsamen Nah-
verkehrsplanung mit dem Landkreis 

Bayreuth ist eine verbesserte Er-
schließung des Industriegebiets St. 

Georgen-West zu prüfen. Hier 
könnte die Regionallinie 328 von und 

nach Bindlach im Zusammenspiel 
mit den städtischen Linien für eine 
flächigere Erschließung des Areals 
sorgen. Hier ist insbesondere ein Au-
genmerk auf eine verbesserte Anbin-
dung der Außenstelle der Universität 

(ehemaliges BAT-Werk) zu legen. 
Die Umsteigebeziehungen an der 
ZOH sowie am Hauptbahnhof sollten 
in diesem Zuge ebenfalls optimiert 
werden. 

Ebenfalls zu prüfen ist eine adä-

quatere Erschließung des östlichen 
Industriegebiets und des Gewerbe-
gebiets Oschenberg. Auch hier ist 
eine Abstimmung mit den von und 
nach Goldkronach verkehrenden Re-
gionalbuslinien zu treffen. 

 
St. Georgen/Insel 
Innerhalb der Verkehrszelle „Insel“ 
(VZ 28) entstanden beziehungs-
weise entstehen neue Quartiere 
(hugo49, Urbanes Quartier Insel). 

Hier soll für beide Quartiere eine ver-
besserte Anbindung geprüft werden. 
Dies kann auch im Zusammenspiel 
mit den beschriebenen Maßnahmen 
zum Industriegebiet St. Georgen be-
werkstelligt werden. 

 
Burg 
Innerhalb der Verkehrszelle „Haupt-
bahnhof/Burg“ (VZ 24) soll der neue 
Rathaus-Standort in der Wilhelm-
Pitz-Straße besser angebunden wer-

den. Bislang verkehrt dort die Linie 
303 im 30-Minuten-Takt von/nach 
Seulbitz. Hier sollte allgemein eine 
verbesserte Taktfrequenz realisiert 
werden, zumindest jedoch innerhalb 
der Hauptverkehrszeiten. Dies kann 

auch durch Überlagerungseffekte 
anderer Linien (bspw. ins Industrie-
gebiet) ermöglicht werden. 
 
Geplanter Bahnhalt Bayreuth Hof-
garten 

Im Falle des Baus des geplanten 
Bahnhalts Bayreuth Hofgarten im 

Bereich Dürschnitz ist durch die 
Stadt Bayreuth eine möglichst opti-

male Einbindung in das (Fuß-/Rad-) 
Wege- und Liniennetz zu gewährleis-
ten. Als Anforderungen für den Nah-
verkehr wurde definiert, eine zusätz-
liche Bushaltestelle am möglichen 
Nordausgang der Station im Bereich 

der Eisenbahnüberführung Wieland-
Wagner-Straße einzurichten. Dar-
über hinaus ist die Querungssituation 
an den Knotenpunkten im Umfeld 
(u.a. die Erreichbarkeit der Halte-
stelle Dürschnitz stadtauswärts) zu 

optimieren. 
 
Darüber hinaus sind bei weiteren 
Planungen auch Möglichkeiten zur 
Verknüpfung zwischen Regional- 
und Stadtbuslinien oder zur Optimi-

rungen bestehender Linien zu be-
rücksichtigen.   
 
 

6.2 Intermodalität 
 
Hauptbahnhof/Bahnhofsvorplatz 
Durch die Angebotssteigerungen von 
Stadt und Landkreis Bayreuth sind in 

den kommenden Jahren weitere 
Engpässe bei den Bussteigen auf 
dem Bahnhofsvorplatz zu erwarten. 
Aus diesem Grund ist ein besonde-
res Augenmerk auf die Verbesse-
rung der Umsteigebeziehungen am 

Hauptbahnhof zu legen. 
Insbesondere zwischen den 

Stadt- bzw. Regionalbussen und den 
Zügen ist ein Umstieg mit kurzen, 
aber ausreichenden Umsteigezeiten 
zu gewährleisten. Dies ist insbeson-

dere auch in Randlagen (bspw. am 
Abend) sicherzustellen. 

Problematisch stellt sich zudem 
die Situation dar, dass manche 
Busse (insbesondere des Regional-
verkehrs) von der nahegelegenen, 

aber nicht direkt angrenzenden Hal-
testelle in der Goethestraße abfah-
ren. Aus diesem Grund ist die Orien-
tierung durch eine entsprechende 
Wegweisung zu verbessern. Dies 
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kann insbesondere auch durch ein 

dynamisches Fahrgastinformations-
system (DFI) gewährleistet werden, 
durch welches die Abfahrten von 
Stadt- und Regionallinien steiggenau 
beauskunftet werden. 

Idealerweise sind Umsteigewege 

im Gesamten zu verkürzen. Die der-
zeit ungünstige Lage der Regional- 
und Fernbussteige in der Goe-
thestraße ist bei einer Umgestaltung 
des Bahnhofsvorplatzes zu bereini-
gen und zukünftig nach Möglichkeit 

im Bereich des Bahnhofsvorplatzes 
anzusiedeln. Eine Umgestaltung des 
Bahnhofsvorplatzes ist u.a. aus die-
sem Grund angeraten. In diesem 
Zuge sollte auch ein Konzept im Zu-
sammenspiel mit den nahegelege-

nen Haltestellen Goethestraße und 
Markgrafenallee bzw. Tunnelstraße 
erstellt werden. Im Zuge eines Um-
baus ist darüber hinaus die Barriere-
freiheit sicherzustellen sowie die Auf-
enthaltsqualität am Areal erhöht wer-

den.  
 
Mobilitätsstationen 
Für die Umsetzung der Mobilitätssta-
tionen sollen geeignete Standorte 
anhand von Kriterien wie Flächen-

verfügbarkeit, Umsteigeknoten-
punkte, Erschließungsqualität usw. 
identifiziert werden. Die Mindest- und 
Optionalausstattung der Mobilitäts-
stationen ist dem Kapitel 1.4 zu ent-
nehmen. Die Bereitstellung von Sha-

ring-Angeboten (bspw. Carsharing, 
Leihfahrräder, etc.) ist im Einzelfall 
zu prüfen. 
 
Park & Ride (P+R) 
Im Stadt-Umland-Bereich sind geeig-

nete Standorte für P+R-Parkplätze 
zu prüfen. Um das Ziel einer verän-
derten Verkehrsmittelwahl (Modal 
Shift zugunsten des Umweltver-
bunds) zu erreichen, sind neben der 
Ausweisung von P+R-Parkplätzen 

und einem dichten Takt ins Stadt-
zentrum weitere flankierende Maß-
nahmen (z.B. Bereitstellung von 
Leihangebote) zu diskutieren. 

In Hinblick auf die kompakte Sied-
lungsstruktur der Stadt Bayreuth sind 

vermutlich nur geringe Reisezeitvor-
teile zu erwarten, wenn der P+R-

Standort im bzw. nahe am Stadtge-

biet liegt. Insofern sind ebenfalls 
Kostenvorteile für die ÖPNV-Nutzer 
anzustreben, um eine wirksame Im-
plementierung von P+R zu ermögli-
chen. Dies kann bspw. durch eine 
entsprechende Parkraumbewirt-

schaftung innerhalb der Stadt Bay-
reuth ermöglicht werden. Auch Rei-
sezeitvorteile lassen sich durch P+R 
erzielen, wenn die Parkplatzsuche im 
Stadtgebiet zu viel Zeit in Anspruch 
nimmt. Um dies erfolgreich umzuset-

zen, ist eine Zusammenarbeit mit 
den Verkehrsunternehmen, aber 
auch bspw. mit großen Arbeitgebern 
unabdingbar. Hier können durch be-
zuschusste Jobtickets (bspw. D-Ti-
cket Job) zusätzliche Anreize gesetzt 

werden.  
Abschließend ist nochmals zu be-

tonen, dass die Zielsetzung, den Um-
stieg auf den Umweltverbund attrak-
tiv zu machen, nicht durch den ein-
zelnen Bau von P+R-Anlagen reali-

siert werden kann, sondern notwen-
diger Begleitmaßnahmen bedarf. 
 
 

6.3 Organisatorische 
Rahmenbedingun-
gen 

 
Innerhalb der Stadtverwaltung sind 

klare Zuständigkeiten und Abläufe im 
Bereich der Nahverkehrsplanung zu 
definieren. Des Weiteren sind klare 
Prozesse in Hinblick auf die Be-
schlussfassung von Verkehrskon-
zepten o. Ä. zu definieren. Der städ-

tische Stadtentwicklungsausschuss-
könnte hier beratend, bspw. bera-
tend für einen notwendigen Be-
schluss im Stadtrat, oder beschlie-
ßend tätig sein. 

Darüber hinaus sind die Stadtrats-

mitglieder über geplante Maßnah-
men (z.B. Fahrplanänderungen, Hal-
testellenumbau) regelmäßig zu infor-
mieren. Als mögliches Gremium 
steht die bereits bestehende inter-
fraktionelle Arbeitsgruppe zur Erar-

beitung des Nahverkehrsplanes be-
reit. 

Weiterhin sind regelmäßige Ab-

stimmungen zwischen Aufgabenträ-
ger und Verkehrsunternehmen zu 
gewährleisten. 

Der Austausch der benachbarten 
Aufgabenträger (Stadt und Landkreis 
Bayreuth) wird genauer in Kapitel 8 

beschrieben. 
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7. Auswirkungen und 
Bewertung des 
Maßnahmenpakets 

7.1 Verkehrliche Wir-
kung 

 
Reisezeit 

Reisezeiteinsparungen sind insbe-
sondere bei Einführung einer Ex-
pressbuslinie vom und zum Indust-
riegebiet zu erwarten. Durch den An-
schluss an den Hauptbahnhof und 
die ZOH sind bei einer optimierten 

Umstiegssituation verringerte Defi-
zite bei Erreichbarkeit aus den am 
Stadtrand gelegenen Ortsteilen zu 
erwarten. 
 
Verbindungshäufigkeit 

Die Verbindungshäufigkeit wird sich 
insbesondere auf den Abschnitten 
erhöhen, in welchen eine gemein-
schaftliche Bedienung mit den Regi-
onalbuslinien des Landkreises um-
gesetzt wird (vgl. Kapitel 8). Weiter-

hin geprüft soll eine Takterhöhung 
der Linie 303, um eine verbesserte 
Anbindung des neuen Rathaus-
standorts zu gewährleisten. 
 
Reisekomfort 

Durch den fortschreitenden barriere-
freien Umbau der Haltestellen im 
Stadtgebiet erhöht sich insbeson-
dere an den Einstiegs- und Über-
gangshaltestellen der Reisekomfort 
für die Fahrgäste. Verstärkt wird dies 

durch den Aufbau eines Netzes von 
Mobilitätsstationen, welche insbe-
sondere das intermodale Reisever-
halten der Kunden fördern sollen. 
 
Veränderung des Fahrgastauf-

kommens 
Die Ermittlung des Fahrgastpotenti-
als durch die Umsetzung der Maß-
nahmen ist nur schwer möglich und 
kann nur großflächig für die gesamte 

Stadt in Form der Gesamtverkehrs-
prognose auf Basis des derzeitigen 
Fahrplanangebots, wie sie unter Ka-
pitel 5.3 vorgestellt wird, erfolgen. 

Eine linienscharfe Prognose ist nicht 
möglich. 

Im Falle einer Umsetzung der be-
schriebenen Einzelmaßnahmen ist 
jedoch mit einer Fahrgaststeigerung 
auf den entsprechenden Linienästen 

zu rechnen. 
 
Veränderung der Einnahmen 
Da keine linienscharfe Aussage über 
eine Veränderung des Fahrgastauf-
kommens getroffen werden kann, ist 

auch eine Berechnung der Einnah-
men durch die zu erwartenden zu-
sätzlichen Fahrgäste nicht möglich. 
 
 

7.2 Finanzielle Wirkung 
 
Da in Kapitel 6 Maßnahmenvor-
schläge präsentiert wurden, welche 

einer genaueren Überprüfung und 
Konzipierung bei Umsetzung der 
Maßnahmen bedürfen, ist hier noch 
keine konkrete Aussage zu den fi-
nanziellen Auswirkungen möglich. Je 
nach Umfang der Maßnahmen ist in 

jedem Fall mit zusätzlichem finanzi-
ellem Aufwand zu rechnen. 

Werden durch die gemeinsame 
Bedienung bestimmter Korridore be-
stimmte städtische Leistungen durch 
Regionalbusleistungen ersetzt, sind 

vereinzelt Einsparungen zu erzielen. 
 
Veränderung der Betriebsleistung 
und finanzieller Aufwand 
Da für die Maßnahmenkonzepte 
noch keine genauen Umläufe erstellt 

wurden, ist eine Aussage über die zu 

erwartende Betriebsleistung je Maß-
nahme derzeit nicht möglich. 
 
Investitionskosten 

Auch über die zu erwartenden Inves-
titionskosten ist derzeit keine finale 
Aussage zu treffen. Insbesondere 
bei einer Taktverdichtung tagsüber 
ist möglicherweise mit einer Neuan-
schaffung von Fahrzeugen zu rech-

nen. 
Der Bau von Mobilitätsstationen 

wird Investitionskosten nach sich zie-
hen, die über den regulären barriere-
freien Umbau hinausgehen. Jedoch 
wird – wie der barrierefreie Umbau 

von Bushaltestellen – auch die Er-
richtung von Mobilitätsstationen ge-
fördert. Die genauen Kosten hängen 
des Weiteren von den gewünschten 
Bestandteilen und den örtlich not-
wendigen Begleitmaßnahmen ab. 

 
 

7.3 Gesamtbewertung 
 
Da die Schwachstellenanalyse nur 
vereinzelt größere Defizite im Bay-
reuther Stadtverkehr aufzeigt, wer-
den für die Maßnahmenkonzeption 
auch nur Einzelmaßnahmen zur Ver-

änderung und Verstärkung des Lini-
ennetzes vorgeschlagen. 

Vielmehr zielen die Maßnahmen-
vorschläge auf qualitative Aspekte 
ab. So gibt es Komfortgewinne im 
Bereich der Haltestellen, was sich 

durch die laufende Modernisierung 
im Rahmen des barrierefreien Aus-
baus fortlaufend niederschlägt. Auch 
die Einrichtung von Mobilitätsstatio-
nen stärkt die Verkehrsmittelwahlfrei-
heit der Bürger und sorgt für neue Al-

ternativen zum eigenen Pkw. 



Auswirkungen und Bewertung des Maßnahmenpakets  
 

  28 

Durch eine verbesserte Kunden-

kommunikation am Hauptbahnhof 
(bis hin zu einem etwaigen Umbau 
des Bahnhofsvorplatzes) wird den 
Fahrgästen bereits am verkehrlichen 
Eingangstor zur Stadt Bayreuth ein 
qualitativeres und verständlicheres 

ÖPNV-System vermittelt. 
Ist eine Neukonzeption des Bay-

reuther Stadtverkehrs über die As-
pekte des Kapitels 6 hinaus geplant, 
so sind die Planungen in einer Teil-
fortschreibung des Nahverkehrs-

plans festzuhalten, in welcher sich 
dediziert einer Überplanung des Lini-
ennetzes gewidmet wird.  
 
 

7.4 Zeitliche Reihung 
der Einzelmaßnah-
men 

 

Der barrierefreie Haltestellenumbau 
ist im Jahr 2023 angelaufen und wird 
in den kommenden Jahren fortge-
führt. In diesem Zusammenhang 
werden auch die sonstigen Haltestel-
leneinrichtungen (bspw. Haltestellen-

häuschen) bei Bedarf modernisiert. 
Die Maßnahmen, welche Änderun-
gen im Liniennetz bedürfen, werden 
nach Beschluss des Nahverkehrs-
plans weiter geprüft. Konkrete Fahr-
planänderungen sind innerhalb der 

vorherrschenden Verantwortungsbe-
reiche abzustimmen. 
Für die Maßnahmen hinsichtlich der 
verbesserten Intermodalität (Bahn-
hofsvorplatz, Mobilitätsstationen, 
P+R) sind weitere Abstimmungen 

und Planungen notwendig, da diese 
auch insbesondere bauliche Themen 
beinhalten. Der Nahverkehrsplan 
zeigt in diesem Zusammenhang die 
Zielrichtung an, beschreibt jedoch 
keinen konkreten Umsetzungsplan. 

Dieser ist nach Beschluss des Nah-
verkehrsplans zu entwickeln. 
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8. Gemeinsame 
Nahverkehrsplanung von 
Stadt und Landkreis 
Bayreuth 

8.1 Definition und Gel-
tungsbereich 

 
Während Linien, die auf dem Gebiet 
zweier (oder mehrerer) Aufgabenträ-

ger verkehren, gemeinsam geplant 
und anteilig sowie einvernehmlich fi-
nanziert werden, ist jeder Aufgaben-
träger für die Verkehre, welche inner-
halb seiner Grenzen verlaufen, allein 
zuständig. 

Somit entstehen für Stadt und 
Landkreis Bayreuth zwei getrennte 
lokale Nahverkehrspläne, die auf-
grund der engen verkehrlichen Ver-
flechtungen im Stadt-Umland-Be-
reich eine Abstimmung erforderlich 

machen. 
Die Nahverkehrspläne von Stadt 

und Landkreis Bayreuth enthalten 
daher ein gemeinsames Kapitel, um 
die künftige Zusammenarbeit beider 
Aufgabenträger zu vereinbaren. 

Die Erstellung der Nahverkehrs-
pläne ist Grundlage der gemeinsa-
men Planung und Finanzierung von 
grenzüberschreitenden Linien, wel-
che zu einer Substituierung des Ver-
kehrs des jeweilig anderen Aufga-

benträgers führen. 
 
 

8.2 Maßnahmenvor-
schläge 

 

Im Rahmen der Erstellung des Nah-
verkehrsplans des Landkreises Bay-
reuth sind Optionen für die Linienfüh-
rung im Stadt-Umland-Bereich er-
sichtlich geworden, die eine Verzah-
nung mit dem Verkehrsangebot in-

nerhalb der Stadt Bayreuth sinnvoll 

erscheinen lassen. Im weiteren Pla-
nungsprozess wurden deshalb Korri-
dore identifiziert, welche nach der 
Verabschiedung des Nahverkehrs-
plans in Bezug auf eine konkrete Um-

setzung näher geprüft werden sollen, 
um Synergien zu nutzen (bspw. in 
Hinblick auf Vermeidung von Paral-
lelverkehren und einer gemeinsamen 
Finanzierung des Angebots) und da-
bei die unterschiedlichen Anforde-

rungen gegeneinander abzuwägen 
(bspw. hinsichtlich möglichst kurzer 
Reisezeiten auf der einen und mög-
lichst flächenhafter Erschließung auf 
der anderen Seite). 
 

Planungsprozess 
Die Aufgabenträger haben für ihre 
Nahverkehrsplanung klare Organisa-
tionsstrukturen und Zuständigkeiten 
geschaffen, die auch im Falle der ge-
meinsamen Nahverkehrsplanung für 

grenzüberschreitende Verkehre die 
Grundlage bildet. 

Rechtzeitig vor Konzessionsende 
einer grenzüberschreitenden Linie ist 
ein kooperativer Planungsprozess 
zwischen den für ÖPNV verantwortli-

chen Akteuren beider Aufgabenträ-
ger zu starten. Zu beteiligen sind 
hierbei auch die derzeitig verkehren-
den Busunternehmen. 
Der allgemeine Planungs- und Ko-
operationsprozess ist in regelmäßi-

gen Abständen in einem politischen 
Gremium mit Beteiligung beider Auf-
gabenträger (bspw. im Regionalaus-
schuss) zu überprüfen, erforderliche 
Beschlüsse in den Gremien von 
Stadt und Landkreis ggf. einzuholen. 

 

Planungsgrundlagen 
Die Gebietskategorien (d.h. die An-
forderungen an die Bedienungshäu-
figkeit während bestimmter Ver-
kehrszeiten) wurden bei beiden Nah-

verkehrsplänen vergleichbar festge-
legt. So ist in den Verkehrszellen, 
welche am Siedlungsrand der Stadt 
Bayreuth liegen, während der Haupt-
verkehrszeit ein 30-Minuten-Takt 
vorgesehen. Dies gilt gleichermaßen 

für die Gemeinden des Landkreises 
im Stadt-Umland-Bereich. 
 
Korridore 
Bei der Maßnahmenkonzeption wur-
den unter Zusammenarbeit aller be-

teiligten Akteure folgende Korridore 
identifiziert, in welchen eine Zusam-
menarbeit zielführend erscheint und 
genauer geprüft werden soll: 
 
Korridor Nord-Ost 

Im Korridor Nord-Ost ist ein 30-Minu-
ten-Takt während der Hauptver-
kehrszeit von und in Richtung Bind-
lach sowie Goldkronach vorgesehen. 
Die Verkehre aus Bindlach verkeh-
ren derzeit stadtauswärts über Eger-

länder und Weiherstraße, stadtein-
wärts über Weiher- und Sophian-
Kolb-Straße. Stadteinwärts sowie  
-auswärts erfolgt der Linienverlauf 
auf der Bernecker Straße sowie auf 
der Markgrafenallee.  

Stadtauswärts teilen sich die Li-
nien in Richtung Goldkronach den 
Weg bis zur Bernecker Straße. Im 
Anschluss zweigen die Linien in 
Richtung des Gewerbegebiets St. 
Georgen Ost ab und übernehmen 

dort erschließende Funktionen. 
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Durch den gemeinsamen Linien-

weg bis zur Bernecker Straße ergibt 
sich durch die Anbindung an die 
Züge von/in Richtung Nürnberg am 
Hauptbahnhof ein Parallelverkehr 
zur vollen und halben Stunde. 

In unmittelbarer Nähe verkehren – 

teilweise ohne größere Erschlie-
ßungswirkung verglichen mit den Re-
gionalbuslinien – die Stadtlinien 301 
und 303. 

Bei Umsetzung des 30-Minuten-
Taktes auf den Achsen in Richtung 

Bindlach und Goldkronach ist aus 
diesen Gründen eine Anpassung des 
städtischen Liniennetzes angedacht, 
in welchem die Regionallinien aus 
Bindlach und Goldkronach eine ele-
mentarere Rolle im Stadtverkehr er-

halten sollen. Prämisse hierfür ist je-
doch, dass sich die Reisezeit vom 
bzw. zum Hauptbahnhof nicht nen-
nenswert verschlechtert. Integrativ 
erfolgen könnte auch die Einbindung 
einer angedachten Expresslinie zum 

Industriegebiet, da die bisherige Li-
nie 302 den relativ langen Linienweg 
über den Stadtteil Hammerstatt 
nimmt, wodurch insbesondere Bür-
ger aus dem restlichen Stadtgebiet 
längere Reisezeiten ins Industriege-

biet in Kauf nehmen müssen. 
 

Der Korridor soll demnach zukünftig 
gemeinsam bedient werden unter 
Berücksichtigung einer teilweise 
städtischen Erschließung durch die 

einbrechenden Regionalbusse. Die 
Neuordnung der Verkehre ist mit der 
Neuvergabe der städtischen Ver-
kehre angedacht. 
 
Korridor Nord-West 

Auf dem Korridor Nord-West verkehrt 
die von Bayreuth nach Heinersreuth 
verlaufende Linie 378 von Montag 
bis Freitag während der Hauptver-
kehrszeit im Halbstundentakt. Am 
Samstag wird unter Hinzunahme von 

Bedarfsverkehren ein Stundentakt, 
am Sonntag ein Zwei-Stundentakt 
hergestellt. Die Regionalbuslinie 
übernimmt hierbei städtische Er-
schließungsleistungen im Bereich 
der Maintalsiedlung und wird dem-

nach gemeinschaftlich finanziert. Et-
waige Verdichtungsmaßnahmen im 

Bereich der Stadt Bayreuth werden 

gemeinschaftlich geplant. 
 
Korridor West 
Im westlichen Korridor in Richtung 
Eckersdorf und Mistelbach verkeh-
ren die Regionalbuslinien des Land-

kreises während der Hauptverkehrs-
zeit von Montag bis Freitag im Halb-
stundentakt. Das Angebot am Wo-
chenende wird – vergleichbar zum 
Korridor Nord-West – am Samstag 
zum Stundentakt sowie am Sonntag 

zum Zwei-Stundentakt unter Hinzu-
nahme von Bedarfsverkehren redu-
ziert. 

Im Bereich zwischen Bahnhof Alt-
stadt und Siebener Platz (stadtein-
wärts) bzw. zwischen Freiheitsplatz 

und Bahnhof Altstadt (stadtauswärts) 
existieren teilweise Parallelverkehre 
durch den Stadtverkehr. 
Im Korridor West ist auf den genann-
ten Abschnitten eine gemeinsame 
Bedienung durch Regional- und 

Stadtverkehre zu prüfen. Zielsetzung 
ist hierbei ein kombinierter 15-Minu-
ten-Takt mit der städtischen Linie 
305. 

Aufgrund vielfältiger Verflechtun-
gen des Stadtverkehrs, auch in An-

betracht möglicher Umsteigeverbin-
dungen am ZOH, sind bei der Pla-
nung umfangreiche Parameter zu 
beachten, weswegen ein abge-
stimmtes Betriebskonzept erst bei 
der konkreten Umsetzung erfolgen 

kann. 
 
Korridor Süd 
Im Korridor Süd wird die Linie 372 in 
Richtung Gesees während der 
Hauptverkehrszeit im Halbstunden-

takt eingesetzt. In nachfrageschwa-
chen Zeitlagen wird das Angebot teil-
weise durch Bedarfsverkehre substi-
tuiert. 

Angestrebt wird hier – vergleich-
bar zum Korridor West – eine ge-

meinsame Bedienung der Achse mit 
den Linien 372 (Regionalverkehr) 
und 314 (Stadtverkehr) vom Justiz-
palast bis zur Schopenhauerstraße. 
Im weiteren Linienverlauf zweigt die 
Stadtlinie 314 in das Wohngebiet 

Saas ab, während der Regionalver-
kehr den direkten Linienweg entlang 
der Ludwig-Thoma-Straße beibehält. 

Um eine gemeinsame Bedienung 

zu ermöglichen, ist eine Taktreduzie-
rung der Linie 314 von 20 auf 30 zu 
prüfen – gemeinsam mit der eben-
falls im 30-Minuten-Takt verkehren-
den Regionallinie 372 entstünde da-
mit ein 15-Minuten-Takt auf dem be-

schriebenen gemeinsam bedienten 
Korridor. 
 
Für alle beschriebenen Korridore gilt, 
dass bisher bestehende Bedarfsver-
kehre während der Hauptverkehrs-

zeit im Falle einer gemeinsamen Be-
dienung durch Festverkehre ersetzt 
werden sollen. Die konkrete Ausge-
staltung ist dabei zuvor in bilateralen 
Abstimmungen festzusetzen. 
 

Potentiale 
Neben den beschriebenen Verflech-
tungspotentialen zwischen Stadt- 
und Regionalverkehr auf dem Gebiet 
der Stadt Bayreuth sind darüber hin-
aus auch Potentiale für eine Verlän-

gerung des Stadtverkehrs in den 
Landkreis Bayreuth und somit eine 
Integration von Ortsteilen im Umland 
der Stadt zu prüfen. Hierbei kommen 
die an die Stadt angrenzende Ge-
meinde Emtmannsberg sowie der 

Ortsteil Neunkirchen am Main der 
Gemeinde Weidenberg in Frage, 
welche perspektivisch durch eine 
Verlängerung der jeweiligen Stadtli-
nien nach Wolfsbach bzw. Aichig be-
dient werden könnten. 

 
Busbeschleunigungsmaßnahmen 
Busbeschleunigungsmaßnahmen 
wie Vorrangschaltungen an Lichtsig-
nalanlagen tragen wesentlich zur 
Fahrplanstabilität (Pünktlichkeit) bei. 

An der Busbeschleunigung partizi-
pieren sollen gleichermaßen Stadt- 
und Regionalbusse, weswegen die 
Regionalbusse mit der entsprechen-
den technischen Ausstattung ausge-
rüstet werden. 

Auch die Einrichtung von Straßen-
rand- und Kaphaltestellen trägt zur 
Beschleunigung der Busse bei. 
 
Barrierefreier Haltestellenausbau 
Haltestellen entlang sogenannter 

„Korridorverkehre“ sollen priorisiert 
und abgestimmt auf den jeweiligen 
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Fahrzeugeinsatz im Stadt- und Regi-

onalverkehr barrierefrei ausgebaut 
werden. 
 
Park & Ride (P+R) 
Die Einrichtung bzw. Erweiterung 
von geeigneten P+R-Standorten im 

Stadt-Umland-Bereich soll gemein-
schaftlich geprüft werden.  
 
 

8.3 Finanzierung von 
grenzüberschreiten-
den Verkehren 

 
Grenzüberschreitende Verkehre sind 

gemeinschaftlich zu finanzieren, so-
fern sie zu einer Substituierung von 
als im Nahverkehrsplan identifizier-
ten Verkehren führen beziehungs-
weise ohne eine gemeinschaftliche 
Durchführung separat bedient wer-

den müssten. Durch eine gemein-
same Bedienung oder ausschließli-
che Bedienung (bspw. Übernahme 
städtischer Leistungen durch den 
Regionalverkehr) werden durch eine 
entfallende Doppelbedienung Kosten 

eingespart, welche zur Bezuschus-
sung des gemeinschaftlich geplanten 
Verkehrs freiwerden. 
Der jährliche Finanzierungsanteil der 
jeweiligen Aufgabenträger bemisst 
sich anhand des Jahresangebots 

(Fahrplankilometer), welches inner-
halb der jeweiligen Gebietskörper-
schaft verläuft. Die Landkreis- bzw. 
Stadtgrenze dient hier als maßge-
bende Referenz. 

Eine abgestimmte Planung von 

grenzüberschreitenden Linien ist Vo-
raussetzung für eine gemeinsame Fi-
nanzierung. Beiden Aufgabenträgern 
ist die Möglichkeit zu geben, Wün-
sche für das zukünftig zu verge-
bende Verkehrsangebot zu äußern. 

Dies geschieht im Rahmen des im 
Kapitel 8.2 beschriebenen Planungs-
prozesses.
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9. Beteiligungsverfahren 

Bei der Aufstellung des Nahver-
kehrsplanes wurden die Verkehrsun-

ternehmen, die kommunale Behin-
dertenbeauftragte der Stadt, Fahr-
gastverbände, die Interessensvertre-
ter und öffentlichen Stellen der in Ih-
rer Mobilität eingeschränkten Perso-
nen sowie angrenzende Aufgaben-

träger beteiligt. 
 
 

9.1 Beteiligung der Ver-
kehrsunternehmen 

 

Das PBefG schreibt nach § 8 Abs. 3 
sowie das BayÖPNVG nach Artikel 
13 Abs. 1 die Mitwirkung der vorhan-
denen Verkehrsunternehmen bei der 
Aufstellung des Nahverkehrsplanes 
vor. 

Allen Unternehmern, die eine Hal-
testelle innerhalb der Stadt im Rah-
men einer genehmigten Linienkon-
zession bedienen, ging sowohl der 
Zwischen- als auch der Endbericht 
des Nahverkehrsplanes zu. Ihnen 

wurde in diesem Zusammenhang die 
Möglichkeit zur Stellungnahme ein-
geräumt.  
 
 

9.2 Weitere Beteiligun-
gen 

 
Nach § 8 Abs. 3 PBefG müssen dar-
über hinaus vorhandene Fahrgast-
verbände angehört werden. Diesen 
wurde, ebenso wie den benachbar-

ten Aufgabenträgern, der Endbericht 
zugesandt. Die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme wurde dabei gewährleis-
tet. 

Verbände der in ihrer Mobilität 
oder sensorisch eingeschränkten 

Fahrgäste sind ebenso zu beteiligen. 
Diese wurden zum Thema Barriere-
freiheit (vgl. Kapitel 4.3) am 
04.05.2022 zu einer Sondersitzung 
eingeladen und die Möglichkeit zur 
Stellungnahme gegeben. 

Den Verbänden ging der Endbe-
richt mit der verbundenen Möglich-

keit zur Stellungnahme zu. 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen 
sind in gekürzter Form dem Anhang 
zu entnehmen (vgl. Tabelle 23: Be-
teiligung der Verkehrsunternehmen 

(Stellungnahmen) sowie Tabelle 24: 
Sonstige Stellungnahmen). 
 
 

9.3 Zeitliche Reihung 
der Beteiligung 

 
Nachfolgend sind die wichtigsten 
Eckpunkte bei der Erstellung des 
Nahverkehrsplans und der Möglich-
keiten der Beteiligung aufgelistet. 
 

 23.03.2022 
Arbeitskreis Nahverkehrsplan 
(Auftaktveranstaltung) 
 

 04.05.2022 
Sitzung zum Thema Barrierefrei-

heit mit Beteiligung der Verkehrs-
unternehmen und Verbände 
 

 31.10.2022 
Versand des Zwischenberichts 

 

 24.07.2024 
Versand des Endberichts 
 

 18.02.2025 
Stadtentwicklungsausschuss 
 

 25.02.2025 
Stadtrat 
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Abb. 01-II
Gebietskategorien
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Nahverkehrsplan für die 
Stadt Bayreuth

Abb. 01-III
Siedlungsstruktur

Legende:
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Diese Karte wurde von Inkatlas.com erstellt.
© OpenStreetMap Mitwirkende (openstreetmap.org), OpenTopoMap (CC-BY-SA)

Siedlungsstruktur
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29  Industriegebiet-West
30  Industriegebiet-Ost / SO Logistik
31  Laineck
32  Oschenberg / Friedrichsthal / Rodersberg
33  Hammerstatt / Sportzentrum
34  Wilhelminenaue
35  Neue Heimat / Schulzentrum Ost
36  Colmdorf / Pfaffenfleck
37  St. Johannis
38  Seulbitz
39  Aichig
40  Nürnberger Straße / Universitätsstraße
41  Kreuzstein
42  Birken
43  Universität
44  Quellhöfe
45  Oberkonnersreuth / Storchennest / Hohlmühle
46  Wolfsbach
47  Destuben / Thiergarten / Rödensdorf
48  Glocke
49  Saas
50  Jakobshof
51  Meyernberg
52  Klinikum / Bodenseering
53  Roter Hügel / Oberobsang
54  Oberpreuschwitz / Dörnhof BT_St_01-4_Schulstandorte.ai / 17.08.2022 / PV31
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Stadt Bayreuth

Abb. 01-IV
Schulstandorte
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01  City-West
02  City-Nord
03  City-Ost
04  City-Süd
05  Moritzhöfen
06  Rathenaustraße / Leuschnerstraße
07  Schwindstraße
08  Röhrensee / Gewerbegebiet Glocke
09  Altstadt
10  Erlanger Straße
11  Bamberger Straße
12  Y-Haus
13  Kreuz
14  Hetzennest
15  Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring
16  Hindenburgstraße
17  Herzoghöhe / Untere Rotmainaue
18  Gewerbegebiet Neue Spinnerei
19  Neuer Weg
20  Feustelstraße / Meistersingerstraße
21  Wendelhöfen / Nördliche Gartenstadt
22  Gravenreutherstraße / Furtwänglerstraße
23  Hohe Warte / Hussengut
24  Hauptbahnhof / Burg
25  Nördliche Hammerstatt / Stuckberg
26  St. Georgen
27  Albrecht-Dürer-Straße / Bernecker Straße
28  Insel
29  Industriegebiet-West
30  Industriegebiet-Ost / SO Logistik
31  Laineck
32  Oschenberg / Friedrichsthal / Rodersberg
33  Hammerstatt / Sportzentrum
34  Wilhelminenaue
35  Neue Heimat / Schulzentrum Ost
36  Colmdorf / Pfaffenfleck
37  St. Johannis
38  Seulbitz
39  Aichig
40  Nürnberger Straße / Universitätsstraße
41  Kreuzstein
42  Birken
43  Universität
44  Quellhöfe
45  Oberkonnersreuth / Storchennest / Hohlmühle
46  Wolfsbach
47  Destuben / Thiergarten / Rödensdorf
48  Glocke
49  Saas
50  Jakobshof
51  Meyernberg
52  Klinikum / Bodenseering
53  Roter Hügel / Oberobsang
54  Oberpreuschwitz / Dörnhof BT_St_02-1_Handlungsbearf_Sch.ai / 17.08.2022 / PV31
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Stadt Bayreuth

Abb. 02-I
Handlungsbedarf

Montag - Freitag an Schultagen
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Erreichbarkeit Universität

Erreichbarkeit Klinikum
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Erreichbarkeit Oberzentrum Kulmbach
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01  City-West
02  City-Nord
03  City-Ost
04  City-Süd
05  Moritzhöfen
06  Rathenaustraße / Leuschnerstraße
07  Schwindstraße
08  Röhrensee / Gewerbegebiet Glocke
09  Altstadt
10  Erlanger Straße
11  Bamberger Straße
12  Y-Haus
13  Kreuz
14  Hetzennest
15  Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring
16  Hindenburgstraße
17  Herzoghöhe / Untere Rotmainaue
18  Gewerbegebiet Neue Spinnerei
19  Neuer Weg
20  Feustelstraße / Meistersingerstraße
21  Wendelhöfen / Nördliche Gartenstadt
22  Gravenreutherstraße / Furtwänglerstraße
23  Hohe Warte / Hussengut
24  Hauptbahnhof / Burg
25  Nördliche Hammerstatt / Stuckberg
26  St. Georgen
27  Albrecht-Dürer-Straße / Bernecker Straße
28  Insel
29  Industriegebiet-West
30  Industriegebiet-Ost / SO Logistik
31  Laineck
32  Oschenberg / Friedrichsthal / Rodersberg
33  Hammerstatt / Sportzentrum
34  Wilhelminenaue
35  Neue Heimat / Schulzentrum Ost
36  Colmdorf / Pfaffenfleck
37  St. Johannis
38  Seulbitz
39  Aichig
40  Nürnberger Straße / Universitätsstraße
41  Kreuzstein
42  Birken
43  Universität
44  Quellhöfe
45  Oberkonnersreuth / Storchennest / Hohlmühle
46  Wolfsbach
47  Destuben / Thiergarten / Rödensdorf
48  Glocke
49  Saas
50  Jakobshof
51  Meyernberg
52  Klinikum / Bodenseering
53  Roter Hügel / Oberobsang
54  Oberpreuschwitz / Dörnhof BT_St_02-2_Handlung_Fer.ai / 17.08.2022 / PV31

Nahverkehrsplan für die 
Stadt Bayreuth

Abb. 02-II
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Montag - Freitag an Ferientagen
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01  City-West
02  City-Nord
03  City-Ost
04  City-Süd
05  Moritzhöfen
06  Rathenaustraße / Leuschnerstraße
07  Schwindstraße
08  Röhrensee / Gewerbegebiet Glocke
09  Altstadt
10  Erlanger Straße
11  Bamberger Straße
12  Y-Haus
13  Kreuz
14  Hetzennest
15  Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring
16  Hindenburgstraße
17  Herzoghöhe / Untere Rotmainaue
18  Gewerbegebiet Neue Spinnerei
19  Neuer Weg
20  Feustelstraße / Meistersingerstraße
21  Wendelhöfen / Nördliche Gartenstadt
22  Gravenreutherstraße / Furtwänglerstraße
23  Hohe Warte / Hussengut
24  Hauptbahnhof / Burg
25  Nördliche Hammerstatt / Stuckberg
26  St. Georgen
27  Albrecht-Dürer-Straße / Bernecker Straße
28  Insel
29  Industriegebiet-West
30  Industriegebiet-Ost / SO Logistik
31  Laineck
32  Oschenberg / Friedrichsthal / Rodersberg
33  Hammerstatt / Sportzentrum
34  Wilhelminenaue
35  Neue Heimat / Schulzentrum Ost
36  Colmdorf / Pfaffenfleck
37  St. Johannis
38  Seulbitz
39  Aichig
40  Nürnberger Straße / Universitätsstraße
41  Kreuzstein
42  Birken
43  Universität
44  Quellhöfe
45  Oberkonnersreuth / Storchennest / Hohlmühle
46  Wolfsbach
47  Destuben / Thiergarten / Rödensdorf
48  Glocke
49  Saas
50  Jakobshof
51  Meyernberg
52  Klinikum / Bodenseering
53  Roter Hügel / Oberobsang
54  Oberpreuschwitz / Dörnhof BT_St_02-3_Handlung_Sa.ai / 17.08.2022 / PV31
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Stadt Bayreuth

Abb. 02-III
Handlungsbedarf
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01  City-West
02  City-Nord
03  City-Ost
04  City-Süd
05  Moritzhöfen
06  Rathenaustraße / Leuschnerstraße
07  Schwindstraße
08  Röhrensee / Gewerbegebiet Glocke
09  Altstadt
10  Erlanger Straße
11  Bamberger Straße
12  Y-Haus
13  Kreuz
14  Hetzennest
15  Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring
16  Hindenburgstraße
17  Herzoghöhe / Untere Rotmainaue
18  Gewerbegebiet Neue Spinnerei
19  Neuer Weg
20  Feustelstraße / Meistersingerstraße
21  Wendelhöfen / Nördliche Gartenstadt
22  Gravenreutherstraße / Furtwänglerstraße
23  Hohe Warte / Hussengut
24  Hauptbahnhof / Burg
25  Nördliche Hammerstatt / Stuckberg
26  St. Georgen
27  Albrecht-Dürer-Straße / Bernecker Straße
28  Insel
29  Industriegebiet-West
30  Industriegebiet-Ost / SO Logistik
31  Laineck
32  Oschenberg / Friedrichsthal / Rodersberg
33  Hammerstatt / Sportzentrum
34  Wilhelminenaue
35  Neue Heimat / Schulzentrum Ost
36  Colmdorf / Pfaffenfleck
37  St. Johannis
38  Seulbitz
39  Aichig
40  Nürnberger Straße / Universitätsstraße
41  Kreuzstein
42  Birken
43  Universität
44  Quellhöfe
45  Oberkonnersreuth / Storchennest / Hohlmühle
46  Wolfsbach
47  Destuben / Thiergarten / Rödensdorf
48  Glocke
49  Saas
50  Jakobshof
51  Meyernberg
52  Klinikum / Bodenseering
53  Roter Hügel / Oberobsang
54  Oberpreuschwitz / Dörnhof BT_St_02-4_Handlung_So.ai / 17.08.2022 / PV31

Nahverkehrsplan für die 
Stadt Bayreuth

Abb. 02-IV
Handlungsbedarf

an Sonn- und Feiertagen

Legende:

0 500 750 1000 m

Grenze kreisfreie Stadt Bayreuth 
Grenze Verkehrszelle
Nummer und Name Verkehrszelle

kein Handlungsbedarf 
langfristiger Handlungsbedarf 
mittelfristiger Handlungsbedarf 
kurzfristiger Handlungsbedarf

49  Saas

Diese Karte wurde von Inkatlas.com erstellt.
© OpenStreetMap Mitwirkende (openstreetmap.org), OpenTopoMap (CC-BY-SA)

Defizite bei der Erschließung

Erschließungsdefizit

Defizite bei der Erreichbarkeit

Erreichbarkeit ZOH/City

Erreichbarkeit Hauptbahnhof

Erreichbarkeit Universität

Erreichbarkeit Klinikum

Erreichbarkeit Hohe Warte

Erreichbarkeit Industriegebiet-Ost / SO Logistik

Erreichbarkeit Industriegebiet-West 

Erreichbarkeit Oberzentrum Nürnberg 

Erreichbarkeit Oberzentrum Kulmbach

Defizite bei der Bedienungshäufigkeit

Fahrtenhäufigkeit Nebenverkehrszeit (NVZ) 

Fahrtenhäufigkeit Schwachverkehrszeit (SVZ)

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12



Siedlung
LaineckWilhelm-

Pitz-Str.

Friedrich-
Ebert-Str.

Karls-
bader Str.

Ber-
necker Str.

Laineck
Mitte

Meyern-
reuth

Bindlacher
Str. I

Chr.-R.-v.-
Langh.-Str.
(Tankstelle)

Chr.-R.-v.-
Langh.-Str.
(Fa. Baier)

Schüt-
zenstr.

Friedrichs-
thal Ost

Steinachstr.

Stolzingstr.

Am Festspielhaus

Berliner Platz

Stadtkirche

Menzelplatz

Eibseestr.Lutherkirche

Lessingweg

Sternplatz
Wittels-
bacher-
ring

Thiergarten
BauerngrünObernschreez

Rödensdorf
Siedlung

Herderstr.

Allensteiner Ring Wilhelminenaue

Oberfrankenhalle /
Sportzentrum

Grunau-Park
Wunaustr.

Rollwen-
zelei Schwarz-

waldstr.
Sonnen-

str.

Ind.-Gebiet St. Georgen West

Grundig
Alte Bind-
lacher AlleeRiedinger-

str.

Bundespolizei

Grundig

Sophian-Kolb-Str.

Am Aubach

Egerländer Str.

Klinikum

Aichig

BAT
Weiherstr. I
Weiherstr. II

Basell
Theodor-Schmidt-Str. II
Theodor-Schmidt-Str. I

Bindlacher
Str. II

Königs-
bergstr.

Hammerstatt

OrdenskircheMarkgrafen-
allee

Hofgarten

Rotmainhalle
Hohenzollernring

St. Johannis

Ochsenhut

Eremitage

Parkplatz Eremitage

Hbf / Tunnelstr.
Hauptbahnhof

Güter-
bahnhof

Garten-
stadt

Geowissen-
schaften

Richard-Strauss-Str.

Volksfestplatz

Albrecht-
Dürer-Str.

Stuckberg

Eremi-
tenhof

Otto-
Hahn-Str.

Bonhoeffer
Schule

Geschwister-
Scholl-Platz

Meranier-
ring

Schwarzer
Steg

Hagen-
str.

Lindig-
str.

Cotten-
bacher Str.

Dialyse-
zentrum

Lohengrin-
Therme

Breiter
Rain

Seulbitz
Ortsmitte

Seulbitz
Alm

Colm-
dorf

Schwa-
benstr.

Neue
Heimat

Mosinger
Str.

Feustelstr.

Jägerstr.

Wieland-
Wagner-Str.

Wahnfried

Opern-
haus

Luitpoldplatz

ZOH

Friedrichsforum
Dürschnitz

Stadtwerke Hospitalstift

Rotkreuzheim
Bier-Erlebnis-Welt

Oberkonnersreuth
Hauptstr.

Kreuzsteinbad

Prieserstr.

Mensa

Kreuzstein

Filchner-
str.

Storchennest

Mühlhofer
Stift

Nürnberger Str.

Eichendorffring

Birkenstr.

Klopstockstr.

Friedenskirche

Rotkreuzstr.
Lerchenbühl

Veilchenweg

Erikaweg

Saas

Saas Süd

Südfriedhof

Uni-Ver-
waltung

Humboldt-
str.

Albert-
Preu-Str.

Am Briefzentrum

Oberkonnersreuth
Ortsmitte Gottlieb-Keim-Str.

Wolfsbach /
Hirschbaumstr.

Hohlmühle

Plantage

Destuben SiedlungDestuben
Ort

Destubener Str.

Rödensdorf
Ortsmitte

Unternschreez

Glockenstr.

Ludwig-Thoma-
Brücke

Studiobühne

Leibnizstr.

Justiz-
palast

Spinnereistr.

Nordring

Bezirkskrankenhaus
Wendel-

höfen

Grüner
Baum

Gon-
tardstr.

Eubener
Str.

Siegmund-
str.

Hohe
Warte

Klinik Herzoghöhe

Calvinstr.

Abzw. Himmelkronstr.

Siebener
Platz

Stadt-
friedhof

Unteres Tor
Carl-

Burger-
Str.

Jakobs-
hof

Wörth-
str.

Freiheits-
platz

Scheffel-
str.

Jakob-
Fuchs-Str.

Adler-
str.

Neckar-
str.

Adolf-
Wächter-

Str.

Geseeser
Weg

Bahnhof
Altstadt

Y-HausSterntaler-
ring

Katharina-
von-Bora-

Kirche

Meyern-
berg Süd

Meyern-
berg Nord

Rathaus II

Fröbelstr.

Lippacherstr.

Raben-
stein

Preu-
schwitzer

Str.
Richthofen-
höhe

Klinikum-
allee I

Rhein-
str.

Klinikum-
allee II

Kinderklinik

Reha-Klinik

Fasanenring

Albert-Schweitzer-Hospiz

Oberpreuschwitz Ost

Oberpreuschwitz Am Berg

Oberpreuschwitz Mitte

Oberpreuschwitz West

Dörnhof Ortsmitte

Dörnhof Sportplatz

Hoffmann-v.-
Fallersleben-Str.

Andechsstr.Roter
Hügel

Schopenhauerstr.

Laineck
Friedrichs-

thalSt. Georgen

Hof / Coburg / Bamberg

Nürnberg

Hof / Kem
nath-Neustadt

W
eidenberg

Bad BerneckBindlach

Kulmbach

310 315 328 330312304 314
Linienhalte Bayreuth ZOH

Linienhalte Bayreuth Hbf
RB 24 RB 97

307

306

316 378 379

303

305

309

301

314

315

315 310

306

304

307

316

312

303

301

302

302
328 330

305

378 379
309 RB 34

RE 30
RE 32

RE 30RE 32

RE 38RB 34

RE 38
RB 24

RB 34

RB
 9

7

Bedienung Linienweg 
nur am Wochenende.

BT_St_03-1_Liniennetz.ai / 21.11.2024 / PV31

Nahverkehrsplan für die 
Stadt Bayreuth

Abb. 03-I
Liniennetz
Tagverkehr
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Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 1: Zusammenfassung der Kriterien

Bushaltestellen: 300 m

Bahnhaltepunkte: 600 m

Hinfahrt 06.00 - 08.00 Uhr

Rückfahrt
12.00 - 13.30 Uhr
15.30 - 18.30 Uhr

Hinfahrt 07.00 - 09.00 Uhr

Rückfahrt
12.00 - 13.30 Uhr
15.30 - 18.30 Uhr

Hinfahrt 08.00 - 10.00 Uhr

Rückfahrt
12.00 - 13.30 Uhr
15.30 - 18.30 Uhr

Zielorte
ZOH, Hauptbahnhof, Universität, Klinikum, Hohe 
Warte, Industriegebiet St. Georgen Ost, 
Industriegebiet St. Georgen West

Beförderungszeit RW: 30 min (GW: 40 min)

Reisezeit RW: 40 min (GW: 50 min)

Zielorte Nürnberg, Kulmbach

Nürnberg:

RW: 80 min (GW: 110 min)

Kulmbach:

RW: 50 min (GW: 80 min)

Nürnberg:

RW: 90 min (GW: 120 min)

Kulmbach:

RW: 60 min (GW: 90 min)

Umsteigezeit RW: 10 min (GW: 15 min)

Anzahl
Max. 1 Umstieg im Stadtbereich, sonst max. 2 
Umstiege

Montag - Freitag

Hauptverkehrszeit (HVZ)
- 06.01 Uhr bis 20.30 Uhr
Schwachverkehrszeit (SVZ)
- 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr
- 20.31 Uhr bis 00.00 Uhr (Fr. bis 02.00 Uhr)

Samstag

Nebenverkehrszeit (NVZ)
- 08.01 Uhr bis 19.30 Uhr
Schwachverkehrszeit (SVZ)
- 06.00 Uhr bis 08.00 Uhr
- 19.31 Uhr bis 02.00 Uhr

Sonn-/Feiertag

Nebenverkehrszeit (NVZ)
- 11.01 Uhr bis 19.30 Uhr
Schwachverkehrszeit (SVZ)
- 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr
- 19.31 Uhr bis 00.00 Uhr

Oberzentren ohne Verdichtung

Kernbereich:
- HVZ: RW: 10 (GW: 20)
- NVZ: RW: 10 (GW: 20)
- SVZ: RW: 30 (GW: 60)

Gebiete mit hoher Nutzungsdichte:
- HVZ: RW: 20 (GW: 40)
- NVZ: RW: 20 (GW: 40)
- SVZ: RW: 30 (GW: 60)

Gebiete mit mittlerer Nutzungsdichte:
- HVZ: RW: 30 (GW: 60)
- NVZ: RW: 30 (GW: 60)
- SVZ: RW: 30 (GW: 60)

Gebiete mit niedriger Nutzungsdichte:
- HVZ: RW: 30 (GW: 60)
- NVZ: RW: 60 (GW: 120)
- SVZ: RW: 60 (GW: 120)

NVZ: 50 %

Spitzenstunde: 65 % (Einzelfahrten bis 100 %)

Kundenorientierte Sichtweise: > 30 % 
(Prüfung von Maßnahmen zur Verringerung der 
Auslastung)

Betriebswirtschaftliche Sichtweise: < 15 %
(Prüfung von Maßnahmen zur Erhöhung der 
Auslastung)

Umstiege

Verkehrsangebot in Taktfolgen (Minuten)

Auslastung

Besetzungsgrad

Tagesauslastung

Bedienungs-
häufigkeit

Verkehrszeiten

Erschließung

Zeitfenster

Mo-Fr

Sa

So

Haltestelleneinzugsbereich

Erreichbarkeit
Zentrale Orte im 

Stadtgebiet

Zentrale Orte 
außerhalb des 
Stadtgebiets

Reisezeit

Beförderungszeit



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 2: Einwohner, Fläche und Siedlungsdichte nach Verkehrszellen

VZ-Nr. Verkehrszelle Gebietstyp Einwohner Fläche in km² EW/km²

1 City-West Kernbereich 1.049 0,24 4.335

2 City-Nord Kernbereich 882 0,14 6.401

3 City-Ost Kernbereich 1.928 0,27 7.170

4 City-Süd Kernbereich 1.221 0,30 4.027

5 Moritzhöfen Hohe Nutzungsdichte 855 0,19 4.403

6 Rathenaustraße/Leuschnerstraße Hohe Nutzungsdichte 1.420 0,16 8.728

7 Schwindstraße Hohe Nutzungsdichte 2.908 0,29 10.164

8 Röhrensee/Gewerbegebiet Glocke Hohe Nutzungsdichte 414 0,40 1.042

9 Altstadt Hohe Nutzungsdichte 2.483 0,34 7.264

10 Erlanger Straße Hohe Nutzungsdichte 1.551 0,30 5.136

11 Bamberger Straße Hohe Nutzungsdichte 1.757 0,40 4.380

12 Y-Haus Hohe Nutzungsdichte 1.232 0,21 5.776

13 Kreuz Hohe Nutzungsdichte 2.140 0,47 4.560

14 Hetzennest Hohe Nutzungsdichte 2.150 0,46 4.658

15 Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring Hohe Nutzungsdichte 1.721 0,40 4.309

16 Hindenburgstraße Hohe Nutzungsdichte 276 0,24 1.158

17 Herzoghöhe/Untere Rotmainaue Mittlere Nutzungsdichte 1.360 1,14 1.191

18 Gewerbegebiet Neue Spinnerei Hohe Nutzungsdichte 94 0,32 297

19 Neuer Weg Kernbereich 2.164 0,29 7.485

20 Feustelstraße/Meistersingerstraße Hohe Nutzungsdichte 1.863 0,24 7.775

21 Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt Niedrige Nutzungsdichte 988 3,00 330

22 Gravenreutherstraße/Furtwänglerstraße Hohe Nutzungsdichte 1.956 0,56 3.471

23 Hohe Warte/Hussengut Mittlere Nutzungsdichte 1.996 3,14 636

24 Hauptbahnhof/Burg Kernbereich 1.591 0,39 4.055

25 Nördliche Hammerstatt/Stuckberg Hohe Nutzungsdichte 1.945 0,26 7.481

26 St. Georgen Hohe Nutzungsdichte 1.301 0,38 3.450

27 Albrecht-Dürer-Straße/Bernecker Straße Hohe Nutzungsdichte 1.075 0,46 2.338

28 Insel Mittlere Nutzungsdichte 1.324 0,68 1.938

29 Industriegebiet-West Mittlere Nutzungsdichte 26 0,68 38

30 Industriegebiet-Ost/SO Logistik Mittlere Nutzungsdichte 35 1,50 23

31 Laineck Hohe Nutzungsdichte 1.447 0,89 1.634

32 Oschenberg/Friedrichsthal/Rodersberg Mittlere Nutzungsdichte 958 3,72 258

33 Hammerstatt/Sportzentrum Hohe Nutzungsdichte 758 0,40 1.900

34 Wilhelminenaue Hohe Nutzungsdichte 1.344 0,90 1.492

35 Neue Heimat/Schulzentrum Ost Hohe Nutzungsdichte 3.438 0,75 4.562

36 Colmdorf/Pfaffenfleck Mittlere Nutzungsdichte 475 1,14 417

37 St. Johannis Mittlere Nutzungsdichte 1.017 2,00 509

38 Seulbitz Mittlere Nutzungsdichte 837 5,30 158

39 Aichig Mittlere Nutzungsdichte 1.593 1,85 860

40 Nürnberger Straße/Universitätsstraße Hohe Nutzungsdichte 1.511 0,38 4.023

41 Kreuzstein Mittlere Nutzungsdichte 411 0,45 906

42 Birken Hohe Nutzungsdichte 3.282 0,60 5.515

43 Universität Hohe Nutzungsdichte 0 0,90 0

44 Quellhöfe Niedrige Nutzungsdichte 408 0,56 728

45 Oberkonnersreuth/Storchennest/Hohlmühle Mittlere Nutzungsdichte 2.224 4,64 479

46 Wolfsbach Niedrige Nutzungsdichte 656 3,19 206

47 Destuben/Thiergarten/Rödensdorf Niedrige Nutzungsdichte 571 7,20 79

48 Glocke Mittlere Nutzungsdichte 1.496 0,50 3.002

49 Saas Mittlere Nutzungsdichte 1.786 2,71 660

50 Jakobshof Niedrige Nutzungsdichte 94 2,98 32

51 Meyernberg Hohe Nutzungsdichte 2.763 0,99 2.794

52 Klinikum/Bodenseering Hohe Nutzungsdichte 2.067 0,95 2.172

53 Roter Hügel/Oberobsang Mittlere Nutzungsdichte 1.010 1,06 950

54 Oberpreuschwitz/Dörnhof Niedrige Nutzungsdichte 1.274 4,66 274

gesamt 73.125 67 1.099

Stand: März 2021

Quelle: Stadt Bayreuth



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 3: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Ein- und Auspendler

Einpendler Auspendler
Wohnort Pendler Arbeitsort Pendler

Bindlach 1.770 Bindlach 838
Kulmbach 1.142 Nürnberg 607
Eckersdorf 1.125 Kulmbach 577
Weidenberg 1.115 München 501
Pegnitz 993 Weidenberg 266
Speichersdorf 885 Pegnitz 244
Heinersreuth 878 Bamberg 243
Mistelgau 878 Himmelkron 205
Creußen 847 Heinersreuth 187
Goldkronach 724 Berlin 179
Neudrossenfeld 600 Hof 177
Bad Berneck i.Fichtelgebirge 585 Creußen 170
Hummeltal 561 Vorbach 154
Hollfeld 495 Kemnath 149
Himmelkron 388 Mistelgau 140
Mistelbach 383 Eckersdorf 131
Pottenstein 383 Bad Berneck i.Fichtelgebirge 129
Ahorntal 372 Neudrossenfeld 124
Hof 344 Auerbach i.d.OPf. 116
Gefrees 342

Waischenfeld 329

Glashütten 298

Nürnberg 295

Thurnau 288

Seybothenreuth 282

Gesees 280

Warmensteinach 258

Neuenmarkt 254

Haag 239

Kemnath 226

Emtmannsberg 226

Bamberg 225

Münchberg 225

Kirchenpingarten 221

Mainleus 210

Auerbach i.d.OPf. 203

Bischofsgrün 187

Trebgast 173

Harsdorf 171

Berlin 165

Fichtelberg 154

Kirchenthumbach 147

Prebitz 144

Wirsberg 141

Plankenfels 130

Marktredwitz 130

Helmbrechts 125

Marktschorgast 123

Kulmain 122

München 121

Schnabelwaid 120

Immenreuth 119

Aufseß 107

Kasendorf 107

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Stand: 30.06.2021



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 4: Schulen und Schüler, Hochschulen und Studierende

Schulen
Schulart Schule Schüler gesamt

Graser-Grundschule 239

Grundschule Bayreuth-Herzoghöhe   269

Grundschule Bayreuth-Laineck   57

Grundschule Bayreuth-Lerchenbühl   197

Grundschule Bayreuth-Meyernberg   193

Grundschule Bayreuth-St.-Georgen   260

Grundschule Bayreuth-St.-Johannis   176

Jean-Paul-Grundschule 153

Luitpold-Grundschule 294

Private Grundschule Schloss Thiergarten 64

Grund- und Mittelschulen Private Montessori-Schule Bayreuth 183 183
Albert-Schweitzer-Mittelschule 256

Mittelschule Bayreuth-Altstadt   246

Mittelschule Bayreuth-St. Georgen   328

Staatliche Realschule I (Alexander-von-Humboldt-Realschule)  633

Staatliche Realschule II (Johannes-Kepler-Realschule) 557

Private Wirtschaftsschule 114

Städtische Wirtschaftsschule  302

Graf-Münster-Gymnasium 889

Gymnasium Christian-Ernestinum 655

Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium 906

Richard-Wagner-Gymnasium 811

Städtisches Wirtschaftswissenschaftlisches Gymnasium 883

Staatliche Fachoberschule   562

Staatliche Berufsoberschule 70

Staatl. Berufsschule I 1.668

Staatl. Berufsschule II 1.412

Staatliches Berufliches Schulzentrum1 399

Berufsfachschulen des BRK2 181

Berufsfachschulen der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste3 184

Berufsfachschulen des Klinikums4 309

Berufsfachschulen der bfz5 136

Berufsfachschulen der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken6 80

Landwirtschaftliche Lehranstalten des Bezirks Oberfranken7 1.700

multi lingua Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe 34

Private Fachakademie für Sozialpädagogik der GGSD 9

Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik 16

Dietrich-Bonhoeffer-Schule (privates sonderpädagogisches Förderzentrum) 276

Dr. Kurt-Blaser-Schule (privates Förderzentrum) 163

Janusz-Korczak-Schule (privates Förderzentrum) 31

Klinikschule Oberfranken (staatliche Schule für Kranke) 99

Markgrafenschule (Förderzentrum) 131

Staatliche Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung 41

gesamt 16.166

1 Staatliche Berufsschule III, Staatliche Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege
2 Berufsfachschulen für Altenpflege, Altenpflegehilfe, Notfallsanitäter und Pflege
3 Berufsfachschulen für Diätassistenten, Heilerziehungspflege, Heilerziehungspflegehilfe und Ergotherapie
4 Berufsfachschulen für medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten, Kinderkrankenpflege, Krankenpflege, Krankenpflegehilfe, Pflege und Physiotherapie
5  Berufsfachschulen für Altenpflege, Altenpflegehilfe und Pflege
6 Berufsfachschulen für Krankenpflege und Pflege
7 ca.-Angabe für 2019

Stand: Schuljahr 2020/2021

Hochschulen
Schulart Schule Studierende

Universitäten Universität Bayreuth 13.500

Hochschulen Hochschule für evangelische Kirchenmusik 45

gesamt 13.545

Stand: Wintersemester 2018/2019

Berufsschulen/
Berufsfachschulen

6.103

Fachakademien 25

Förderschulen 741

Wirtschaftsschulen 416

Gymnasien 4.144

Fachoberschulen/
Berufsoberschulen

632

Grundschulen 1.902

Mittelschulen 830

Realschulen 1.190



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 5: Bahnstrecken und öffentliche Buslinien nach § 42 PBefG

Schule Ferien Samstag Sonntag

RB 24
Teilstrecke West: Schney – Lichtenfels – Burgkunstadt – Mainroth
Teilstrecke Ost: Ramsenthal/Weidenberg – Bayreuth – Kirchenlaibach – Haidenaab-Göppmannsbühl Agilis 09.12.2023 507,2 174,8 129,0 150,2

RB 34 (Schney – Lichtenfels –) Kirchenlaibach – Bayreuth – Weidenberg Agilis 09.12.2023 215,4 74,1 53,5 63,8

RE 30 Nürnberg – Hersbruck (re Pegn) – Pegnitz – Bayreuth DB 09.12.2023 342,4 117,8 89,1 103,6

RE 32 Nürnberg – Hersbruck (re Pegn) – Pegnitz – Bayreuth – Burgkunstadt – Hochstadt-Marktzeuln – Lichtenfels – Bamberg DB 09.12.2023 504,6 175,3 117,0 143,2

RE 38 Lichtenfels – Hochstadt-Marktzeuln – Burgkunstadt – Bayreuth DB 09.12.2023 215,3 74,1 64,6 77,0

Schule Ferien Samstag Sonntag

301 Bayreuth Jakobshof – ZOH – Hbf – Laineck – Friedrichsthal Stadtwerke BT 31.12.2026 156,4 53,3 24,1 14,6

302 Bayreuth Industriegebiet – Hammerstatt – Hbf – ZOH – Aichig – St. Johannis Stadtwerke BT 31.12.2026 131,3 43,5 29,9 14,2

302s Bayreuth ZOH / Hbf – Wirtschaftswissenschaftliches Gymn. – Markgräfin-Wilhelmine-Gymn. – Schulzentrum Ost/Gymn. Christian Ernestinum Stadtwerke BT 31.12.2026 8,4 k.A. k.A. k.A.

303 Bayreuth Seulbitz – Hbf – ZOH – Klinikum – Reha-Klinik Stadtwerke BT 31.12.2026 160,9 53,4 24,2 23,1

304 Bayreuth ZOH – Birken – Universität Stadtwerke BT 31.12.2026 76,6 26,1 11,7 7,3

305 Bayreuth Hohe Warte – Hbf – ZOH – Meyernberg/Nord Stadtwerke BT 31.12.2026 130,3 42,1 18,4 11,4

306 Bayreuth Roter Hügel – ZOH – Campus Stadtwerke BT 31.12.2026 136,6 41,8 7,9 4,8

307 (Bayreuth Aichig –) ZOH – Klinikum – Dörnhof Stadtwerke BT 31.12.2026 145,8 45,8 14,7 12,9

308 Bayreuth ZOH – Hbf – Industriegebiet Nord – (Bindlach) Stadtwerke BT 31.12.2026 1,1 0,4 k.A. k.A.

309 Bayreuth Wendelhöfen – Hbf – ZOH – Meyernberg/Süd Stadtwerke BT 31.12.2026 37,2 12,5 5,8 k.A.

310 Bayreuth ZOH – Storchennest – Wolfsbach Stadtwerke BT 31.12.2026 72,7 25,4 22,9 18,7

311 Bayreuth ZOH – Oberkonnersreuth – Wolfsbach Stadtwerke BT 31.12.2026 23,1 7,4 k.A. k.A.

312 Bayreuth ZOH – Hohlmühle – Destuben – Thiergarten – Rödensdorf – ZOH Stadtwerke BT 31.12.2026 75,8 26,1 20,7 13,8

313 Bayreuth ZOH – Maintalsiedlung Stadtwerke BT 31.12.2026 1,6 0,1 k.A. k.A.

314 Bayreuth ZOH – Saas – Südfriedhof Stadtwerke BT 31.12.2026 87,3 29,5 12,7 7,9

315 Bayreuth ZOH – Storchennest – Hohlmühle – Destuben Stadtwerke BT 31.12.2026 47,9 16,5 11,5 6,4

316 Bayreuth HBF – Campus Stadtwerke BT 31.12.2026 27,4 9,4 k.A. k.A.

321 Bayreuth ZOH – Hbf – Hohe Warte – Hbf – ZOH Stadtwerke BT 31.12.2026 8,3 2,9 4,4 5,4

322 Bayreuth ZOH – Hbf – Hammerstatt – Aichig – St. Johannis – Laineck Stadtwerke BT 31.12.2026 35,8 11,9 16,0 24,8

323 Bayreuth ZOH – Saas – Birken – ZOH Stadtwerke BT 31.12.2026 9,9 3,4 5,6 5,5

324 Bayreuth ZOH – Meyernberg – Jakobshof – ZOH Stadtwerke BT 31.12.2026 13,4 4,6 6,1 9,0

325 Bayreuth ZOH – Roter Hügel – Klinikum – ZOH Stadtwerke BT 31.12.2026 13,6 4,7 6,3 9,2

326 Bayreuth ZOH – Oberfrankenhalle – Campus – ZOH Stadtwerke BT 31.12.2026 14,3 4,9 6,3 9,9

327 Bayreuth ZOH – Donndorf – Eckersdorf Stadtwerke BT 31.12.2026 k.A. k.A. k.A. 0,8

328 Bayreuth ZOH – Bindlach Bf – Bayreuth Hbf – ZOH OVF 30.11.2029 79,5 27,4 6,5 k.A.

329 Bayreuth – Nemmersdorf – Bad Berneck  – Bischofsgrün – Fichtelberg OVF 30.11.2029 220,4 65,8 24,6 36,8

330 Bayreuth – Bindlach / Goldkronach – Bad Berneck OVF 30.11.2029 94,5 32,5 22,6 19,2

366 Bayreuth ZOH – Bad Berneck / Ramsenthal OVF 31.05.2023 12,6 2,9 k.A. k.A.

367 Bayreuth – Bad Berneck – Gefrees OVF 30.11.2029 129,7 34,7 14,7 13,2

368 Bayreuth – Bindlach – Bad Berneck – Abzw. Zettlitz OVF / Bachstein 31.03.2027 33,8 11,7 9,8 7,9

369 Bayreuth – Weidenberg – Warmensteinach – Fichtelberg/Mehlmeisel – Bischofsgrün Heser 31.12.2024 184,3 58,0 32,5 44,4

370 Fuchsendorf – Weidenberg – Bayreuth Hammon 31.08.2025 43,6 7,5 k.A. k.A.

371 Bayreuth – Creußen – Oberbibrach OVF 30.11.2029 24,6 4,6 k.A. k.A.

Linien-Nr. Linienverlauf (Bus) Verkehrsunternehmen
Konzessions-

ende

Betriebsleistung in Tausend 
Kilometern (inkl. Rufbus)

Linien-Nr. Linienverlauf (Bahn) Verkehrsunternehmen
Konzessions-

ende

Betriebsleistung in Tausend 
Kilometern



Schule Ferien Samstag Sonntag

Linien-Nr. Linienverlauf (Bus) Verkehrsunternehmen
Konzessions-

ende

Betriebsleistung in Tausend 
Kilometern (inkl. Rufbus)

372 Bayreuth – Gesees – Haag – Lindenhardt OVF 30.11.2029 107,3 35,1 12,7 15,6

373 Bayreuth – Eckersdorf – Oberwaiz OVF 31.05.2023 32,7 9,8 3,0 k.A.

374 Bayreuth – Emtmannsberg – Birk – Bayreuth Depser 31.12.2030 28,6 7,9 k.A. k.A.

375 Bayreuth – Eckersdorf / Pettendorf  – Obernsees / Glashütten OVF 30.11.2029 143,5 47,9 25,2 27,8

376 Bayreuth Hbf – Donndorf – Glashütten  – Plankenfels – Hollfeld OVF 31.05.2023 239,5 55,1 20,4 27,8

378 Bayreuth – Heinersreuth – Dürrwiesen (gültig bis 31.03.2022) OVF 31.05.2023 29,5 5,1 2,3 2,4

378.1 Bayreuth – Heinersreuth – Dürrwiesen (gültig ab 01.04.2022) OVF 31.05.2023 49,1 17,4 5,6 5,3

378.2 Bayreuth – Heinersreuth – Dürrwiesen (gültig ab 01.04.2022) OVF 31.05.2023 8,1 2,7 k.A. k.A.

386 Pegnitz – Bernheck – Plech – Weidensees – Betzenstein OVF 30.11.2029 123,2 28,3 16,2 15,4

387 Pegnitz – Creußen – Bayreuth OVF 30.11.2029 30,7 7,2 2,0 2,0

396 Bayreuth – Mistelbach / Eckersdorf – Gößweinstein OVF 30.11.2029 141,2 45,3 10,5 17,4

397 Bayreuth – Pottenstein – Gößweinstein OVF 30.11.2029 60,8 20,9 k.A. k.A.

399.1 Bayreuth – Pegnitz – Pottenstein – Hollfeld – Sanspareil – Kulmbach (Schlösserlinie) OVF 30.04.2023 k.A. k.A. 8,9 11,0

Nicht in den VGN integrierte Linien
6281 Kemnath – Kirchenlaibach – Bayreuth RBO 22.05.2027

8435 Bayreuth – Hollfeld – Thurnau – Kulmbach OVF 30.11.2027

k.A. = kein Angebot

Stand: September 2022

keine Daten vorhanden

keine Daten vorhanden



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 6: Fahrgäste pro Tag auf den einzelnen Linien

Linien-Nr. Linienverlauf
Fahrgäste 
Schultag

Fahrgäste 
Ferientag

Fahrgäste 
Samstag

Fahrgäste 
Sonntag

301 Bayreuth Jakobshof – ZOH – Hbf – Laineck – Friedrichsthal 4.515 2.653 1.479 425

302 Bayreuth Industriegebiet – Hammerstatt – Hbf – ZOH – Aichig – St. Johannis 2.702 1.769 1.717 339

302s Bayreuth ZOH / Hbf – Wirtschaftswissenschaftliches Gymn. – Markgräfin-Wilhelmine-Gymn. – Schulzentrum Ost/Gymn. Christian Ernestinum 976 - - -

303 Bayreuth Seulbitz – Hbf – ZOH – Klinikum – Reha-Klinik 2.390 1.619 916 346

304 Bayreuth ZOH – Birken – Universität 1.841 731 816 284

305 Bayreuth Hohe Warte – Hbf – ZOH – Meyernberg/Nord 4.231 2.214 1.559 501

306 Bayreuth Roter Hügel – ZOH – Campus 3.033 2.022 721 162

307 (Bayreuth Aichig –) ZOH – Klinikum – Dörnhof 2.436 1.292 636 -

308 Bayreuth ZOH – Hbf – Industriegebiet Nord – (Bindlach) 8 5 - -

309 Bayreuth Wendelhöfen – Hbf – ZOH – Meyernberg/Süd 466 395 236 -

310 Bayreuth ZOH – Storchennest – Wolfsbach 472 300 303 -

311 Bayreuth ZOH – Oberkonnersreuth – Wolfsbach 142 42 - -

312 Bayreuth ZOH – Hohlmühle – Destuben – Thiergarten – Rödensdorf – ZOH 398 154 91 -

313 Bayreuth ZOH – Maintalsiedlung 40 - - -

314 Bayreuth ZOH – Saas – Südfriedhof 1.728 1.026 676 212

315 Bayreuth ZOH – Storchennest – Hohlmühle – Destuben 466 266 256 86

316 Bayreuth HBF – Campus 268 122

321 Bayreuth ZOH – Hbf – Hohe Warte – Hbf – ZOH 78 68 162 173

322 Bayreuth ZOH – Hbf – Hammerstatt – Aichig – St. Johannis – Laineck 172 179 287 492

323 Bayreuth ZOH – Saas – Birken – ZOH 62 41 112 112

324 Bayreuth ZOH – Meyernberg – Jakobshof – ZOH 172 143 303 285

325 Bayreuth ZOH – Roter Hügel – Klinikum – ZOH 226 159 362 341

326 Bayreuth ZOH – Oberfrankenhalle – Campus – ZOH 200 153 231 230

327 Bayreuth ZOH – Donndorf – Eckersdorf - - - 8

328 Bayreuth ZOH – Bindlach Bf – Bayreuth Hbf – ZOH 959 578 205 -

329 Bayreuth – Nemmersdorf – Bad Berneck  – Bischofsgrün – Fichtelberg 675 317 90 66

330 Bayreuth – Bindlach / Goldkronach – Bad Berneck 215 131 80 -

368 Bayreuth – Bindlach – Bad Berneck – Abzw. Zettlitz 242 68 79 26

372 Bayreuth – Gesees – Haag – Lindenhardt 295 130 26 -

373 Bayreuth – Eckersdorf – Oberwaiz 443 82 24 -

375 Bayreuth – Eckersdorf / Pettendorf  – Obernsees / Glashütten 309 143 109 21

376 Bayreuth Hbf – Donndorf – Glashütten  – Plankenfels – Hollfeld 740 252 63 27

378 Bayreuth – Heinersreuth – Dürrwiesen (gültig bis 31.03.2022) 1.028 656 104 38

396 Bayreuth – Mistelbach / Eckersdorf – Gößweinstein 269 100 - -

397 Bayreuth – Pottenstein – Gößweinstein 190 102 - -

Erhebungszahlen sind nur für ausgewählte Linien und Tage vorhanden.

Quelle: VE2017



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 7: Freigestellte Schülerverkehre und Berufsverkehre nach § 43 PBefG 

Freigestellte Schülerverkehre an weiterführenden Schulen

nicht vorhanden.

Berufsverkehre

Linienverlauf Verkehrsunternehmer Betreiber

Kulmbach - Bayreuth
Neuenmarkt - Bad Berneck - Bayreuth
Bayreuth - Bayreuth
Pegnitz - Bayreuth
Hof - Münchberg - Untersteinach - Gefrees - Bayreuth

Stand: 11.07.2022

AGT Busvermietung & 
Touristik GmbH

Amazon Logistik Bayreuth 
GmbH



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 8: Park & Ride- (P+R) bzw. Bike & Ride (B+R)-Plätze

Pkw
Behinderten-

pkw
Fahrrad

Bayreuth Bayreuth Hbf RB 24, RB 34, RE 30, RE 32, RE 38 102 2 223

Bayreuth Laineck RB 24, RB 34 10 - -

Quelle: VGN GmbH

Ort Haltestelle Bahnlinie
Abstellplätze für …



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 9: Erschließung und Gebietstypen

Einzugsbereich von Haltestellen (mindestens 80% der Einwohner) Bus 300 m

Bahn 600 m

VZ-Nr. Verkehrszelle Gebietstyp Einwohner
Erschlossene 

Fläche
Handlungs-

bedarf
1 City-West Kernbereich 1.049 98% erfüllt

2 City-Nord Kernbereich 882 100% erfüllt

3 City-Ost Kernbereich 1.928 89% erfüllt

4 City-Süd Kernbereich 1.221 97% erfüllt

5 Moritzhöfen Hohe Nutzungsdichte 855 92% erfüllt

6 Rathenaustraße/Leuschnerstraße Hohe Nutzungsdichte 1.420 92% erfüllt

7 Schwindstraße Hohe Nutzungsdichte 2.908 100% erfüllt

8 Röhrensee/Gewerbegebiet Glocke Hohe Nutzungsdichte 414 91% erfüllt

9 Altstadt Hohe Nutzungsdichte 2.483 100% erfüllt

10 Erlanger Straße Hohe Nutzungsdichte 1.551 100% erfüllt

11 Bamberger Straße Hohe Nutzungsdichte 1.757 100% erfüllt

12 Y-Haus Hohe Nutzungsdichte 1.232 100% erfüllt

13 Kreuz Hohe Nutzungsdichte 2.140 98% erfüllt

14 Hetzennest Hohe Nutzungsdichte 2.150 85% erfüllt

15 Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring Hohe Nutzungsdichte 1.721 95% erfüllt

16 Hindenburgstraße Hohe Nutzungsdichte 276 100% erfüllt

17 Herzoghöhe/Untere Rotmainaue Mittlere Nutzungsdichte 1.360 68% mittelfristig

18 Gewerbegebiet Neue Spinnerei Hohe Nutzungsdichte 94 91% erfüllt

19 Neuer Weg Kernbereich 2.164 89% erfüllt

20 Feustelstraße/Meistersingerstraße Hohe Nutzungsdichte 1.863 98% erfüllt

21 Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt Niedrige Nutzungsdichte 988 92% erfüllt

22 Gravenreutherstraße/Furtwänglerstraße Hohe Nutzungsdichte 1.956 90% erfüllt

23 Hohe Warte/Hussengut Mittlere Nutzungsdichte 1.996 94% erfüllt

24 Hauptbahnhof/Burg Kernbereich 1.591 100% erfüllt

25 Nördliche Hammerstatt/Stuckberg Hohe Nutzungsdichte 1.945 100% erfüllt

26 St. Georgen Hohe Nutzungsdichte 1.301 99% erfüllt

27 Albrecht-Dürer-Straße/Bernecker Straße Hohe Nutzungsdichte 1.075 92% erfüllt

28 Insel Mittlere Nutzungsdichte 1.324 100% erfüllt

29 Industriegebiet-West Mittlere Nutzungsdichte 26 95% erfüllt

30 Industriegebiet-Ost/SO Logistik Mittlere Nutzungsdichte 35 80% erfüllt

31 Laineck Hohe Nutzungsdichte 1.447 100% erfüllt

32 Oschenberg/Friedrichsthal/Rodersberg Mittlere Nutzungsdichte 958 79% erfüllt

33 Hammerstatt/Sportzentrum Hohe Nutzungsdichte 758 93% erfüllt

34 Wilhelminenaue Hohe Nutzungsdichte 1.344 100% erfüllt

35 Neue Heimat/Schulzentrum Ost Hohe Nutzungsdichte 3.438 96% erfüllt

36 Colmdorf/Pfaffenfleck Mittlere Nutzungsdichte 475 79% erfüllt

37 St. Johannis Mittlere Nutzungsdichte 1.017 83% erfüllt

38 Seulbitz Mittlere Nutzungsdichte 837 78% langfristig

39 Aichig Mittlere Nutzungsdichte 1.593 76% langfristig

40 Nürnberger Straße/Universitätsstraße Hohe Nutzungsdichte 1.511 100% erfüllt

41 Kreuzstein Mittlere Nutzungsdichte 411 93% erfüllt

42 Birken Hohe Nutzungsdichte 3.282 96% erfüllt

43 Universität Hohe Nutzungsdichte 0 100% erfüllt

44 Quellhöfe Niedrige Nutzungsdichte 408 96% erfüllt

45 Oberkonnersreuth/Storchennest/Hohlmühle Mittlere Nutzungsdichte 2.224 71% mittelfristig

46 Wolfsbach Niedrige Nutzungsdichte 656 90% erfüllt

47 Destuben/Thiergarten/Rödensdorf Niedrige Nutzungsdichte 571 86% erfüllt

48 Glocke Mittlere Nutzungsdichte 1.496 80% erfüllt

49 Saas Mittlere Nutzungsdichte 1.786 76% langfristig

50 Jakobshof Niedrige Nutzungsdichte 94 57% langfristig

51 Meyernberg Hohe Nutzungsdichte 2.763 94% erfüllt

52 Klinikum/Bodenseering Hohe Nutzungsdichte 2.067 100% erfüllt

53 Roter Hügel/Oberobsang Mittlere Nutzungsdichte 1.010 72% langfristig

54 Oberpreuschwitz/Dörnhof Niedrige Nutzungsdichte 1.274 91% erfüllt

nicht ausreichend erschlossen 7



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 10: Erreichbarkeit ZOH/City (ZO1)

Richtwert Grenzwert Zeitintervall Mo-Fr Sa So
40 min 50 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 08:00-10:00
30 min 40 min Rückfahrt 1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
10 min 15 min Rückfahrt 2: 15:30-18:30 15:30-18:30 15:30-18:30
1 mal 1 mal

Schule Ferien Samstag Sonntag

1 City-West 1.049 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

3 City-Ost 1.928 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

4 City-Süd 1.221 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

5 Moritzhöfen 855 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

6 Rathenaustraße/Leuschnerstraße 1.420 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

7 Schwindstraße 2.908 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

8 Röhrensee/Gewerbegebiet Glocke 414 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

9 Altstadt 2.483 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

10 Erlanger Straße 1.551 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

11 Bamberger Straße 1.757 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

12 Y-Haus 1.232 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

13 Kreuz 2.140 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

14 Hetzennest 2.150 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

15 Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring 1.721 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

16 Hindenburgstraße 276 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

17 Herzoghöhe/Untere Rotmainaue 1.360 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

18 Gewerbegebiet Neue Spinnerei 94 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

19 Neuer Weg 2.164 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

20 Feustelstraße/Meistersingerstraße 1.863 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

21 Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt 988 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

22 Gravenreutherstraße/Furtwänglerstraße 1.956 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

23 Hohe Warte/Hussengut 1.996 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

24 Hauptbahnhof/Burg 1.591 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

25 Nördliche Hammerstatt/Stuckberg 1.945 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

26 St. Georgen 1.301 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

27 Albrecht-Dürer-Straße/Bernecker Straße 1.075 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

28 Insel 1.324 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

29 Industriegebiet-West 26 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

30 Industriegebiet-Ost/SO Logistik 35 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

31 Laineck 1.447 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

32 Oschenberg/Friedrichsthal/Rodersberg 958 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

33 Hammerstatt/Sportzentrum 758 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

34 Wilhelminenaue 1.344 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

35 Neue Heimat/Schulzentrum Ost 3.438 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

36 Colmdorf/Pfaffenfleck 475 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

37 St. Johannis 1.017 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

38 Seulbitz 837 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

39 Aichig 1.593 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

40 Nürnberger Straße/Universitätsstraße 1.511 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

41 Kreuzstein 411 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

42 Birken 3.282 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

43 Universität 1 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

44 Quellhöfe 408 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

45 Oberkonnersreuth/Storchennest/Hohlmühle 2.224 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

46 Wolfsbach 656 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

47 Destuben/Thiergarten/Rödensdorf 571 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

48 Glocke 1.496 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

49 Saas 1.786 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

50 Jakobshof 94 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

51 Meyernberg 2.763 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

52 Klinikum/Bodenseering 2.067 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

53 Roter Hügel/Oberobsang 1.010 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

54 Oberpreuschwitz/Dörnhof 1.274 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 0 0 1 10

Einwohner
Handlungsbedarf

ZOH/City

Voraussetzungen
Reisezeit (RZ) max.:

Beförderungszeit max.:
Umsteigezeit max.:

Anzahl Umstiege max.:

VZ-Nr. Verkehrszelle Zielort



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 11: Erreichbarkeit Hauptbahnhof (ZO2)

Richtwert Grenzwert Zeitintervall Mo-Fr Sa So
40 min 50 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 08:00-10:00
30 min 40 min Rückfahrt 1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
10 min 15 min Rückfahrt 2: 15:30-18:30 15:30-18:30 15:30-18:30
1 mal 1 mal

Schule Ferien Samstag Sonntag

1 City-West 1.049 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

2 City-Nord 882 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

3 City-Ost 1.928 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

4 City-Süd 1.221 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

5 Moritzhöfen 855 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

6 Rathenaustraße/Leuschnerstraße 1.420 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

7 Schwindstraße 2.908 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

8 Röhrensee/Gewerbegebiet Glocke 414 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

9 Altstadt 2.483 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

10 Erlanger Straße 1.551 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

11 Bamberger Straße 1.757 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

12 Y-Haus 1.232 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

13 Kreuz 2.140 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

14 Hetzennest 2.150 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

15 Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring 1.721 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

16 Hindenburgstraße 276 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

17 Herzoghöhe/Untere Rotmainaue 1.360 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

18 Gewerbegebiet Neue Spinnerei 94 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

20 Feustelstraße/Meistersingerstraße 1.863 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

21 Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt 988 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

22 Gravenreutherstraße/Furtwänglerstraße 1.956 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

23 Hohe Warte/Hussengut 1.996 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

25 Nördliche Hammerstatt/Stuckberg 1.945 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

26 St. Georgen 1.301 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

27 Albrecht-Dürer-Straße/Bernecker Straße 1.075 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

28 Insel 1.324 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

29 Industriegebiet-West 26 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

30 Industriegebiet-Ost/SO Logistik 35 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

31 Laineck 1.447 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

32 Oschenberg/Friedrichsthal/Rodersberg 958 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

33 Hammerstatt/Sportzentrum 758 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

34 Wilhelminenaue 1.344 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

35 Neue Heimat/Schulzentrum Ost 3.438 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

36 Colmdorf/Pfaffenfleck 475 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

37 St. Johannis 1.017 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

38 Seulbitz 837 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

39 Aichig 1.593 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

40 Nürnberger Straße/Universitätsstraße 1.511 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

41 Kreuzstein 411 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

42 Birken 3.282 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

43 Universität 1 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

44 Quellhöfe 408 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

45 Oberkonnersreuth/Storchennest/Hohlmühle 2.224 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

46 Wolfsbach 656 erfüllt erfüllt langfristig erfüllt

47 Destuben/Thiergarten/Rödensdorf 571 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

48 Glocke 1.496 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

49 Saas 1.786 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

50 Jakobshof 94 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

51 Meyernberg 2.763 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

52 Klinikum/Bodenseering 2.067 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

53 Roter Hügel/Oberobsang 1.010 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

54 Oberpreuschwitz/Dörnhof 1.274 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 0 0 3 9

Einwohner
Handlungsbedarf

Hauptbahnhof

Voraussetzungen
Reisezeit (RZ) max.:

Beförderungszeit max.:
Umsteigezeit max.:

Anzahl Umstiege max.:

VZ-Nr. Verkehrszelle Zielort



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 12: Erreichbarkeit Universität (ZO3)

Richtwert Grenzwert Zeitintervall Mo-Fr Sa So
40 min 50 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 08:00-10:00
30 min 40 min Rückfahrt 1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
10 min 15 min Rückfahrt 2: 15:30-18:30 15:30-18:30 15:30-18:30
1 mal 1 mal

Schule Ferien Samstag Sonntag

1 City-West 1.049 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

2 City-Nord 882 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

3 City-Ost 1.928 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

4 City-Süd 1.221 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

5 Moritzhöfen 855 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

6 Rathenaustraße/Leuschnerstraße 1.420 langfristig langfristig erfüllt langfristig

7 Schwindstraße 2.908 langfristig langfristig erfüllt langfristig

8 Röhrensee/Gewerbegebiet Glocke 414 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

9 Altstadt 2.483 langfristig langfristig erfüllt langfristig

10 Erlanger Straße 1.551 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

11 Bamberger Straße 1.757 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

12 Y-Haus 1.232 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

13 Kreuz 2.140 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

14 Hetzennest 2.150 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

15 Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring 1.721 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

16 Hindenburgstraße 276 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

17 Herzoghöhe/Untere Rotmainaue 1.360 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

18 Gewerbegebiet Neue Spinnerei 94 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

19 Neuer Weg 2.164 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

20 Feustelstraße/Meistersingerstraße 1.863 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

21 Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt 988 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

22 Gravenreutherstraße/Furtwänglerstraße 1.956 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

23 Hohe Warte/Hussengut 1.996 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

24 Hauptbahnhof/Burg 1.591 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

25 Nördliche Hammerstatt/Stuckberg 1.945 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

26 St. Georgen 1.301 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

27 Albrecht-Dürer-Straße/Bernecker Straße 1.075 erfüllt erfüllt langfristig mittelfristig

28 Insel 1.324 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

29 Industriegebiet-West 26 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

30 Industriegebiet-Ost/SO Logistik 35 erfüllt erfüllt langfristig mittelfristig

31 Laineck 1.447 langfristig langfristig langfristig langfristig

32 Oschenberg/Friedrichsthal/Rodersberg 958 langfristig langfristig langfristig mittelfristig

33 Hammerstatt/Sportzentrum 758 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

34 Wilhelminenaue 1.344 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

35 Neue Heimat/Schulzentrum Ost 3.438 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

36 Colmdorf/Pfaffenfleck 475 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

37 St. Johannis 1.017 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

38 Seulbitz 837 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

39 Aichig 1.593 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

40 Nürnberger Straße/Universitätsstraße 1.511 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

41 Kreuzstein 411 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

42 Birken 3.282 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

44 Quellhöfe 408 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

45 Oberkonnersreuth/Storchennest/Hohlmühle 2.224 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

46 Wolfsbach 656 langfristig langfristig vorrangig mittelfristig

47 Destuben/Thiergarten/Rödensdorf 571 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

48 Glocke 1.496 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

49 Saas 1.786 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

50 Jakobshof 94 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

51 Meyernberg 2.763 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

52 Klinikum/Bodenseering 2.067 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

53 Roter Hügel/Oberobsang 1.010 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

54 Oberpreuschwitz/Dörnhof 1.274 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 13 13 34 44

Einwohner
Handlungsbedarf

Universität

Voraussetzungen
Reisezeit (RZ) max.:

Beförderungszeit max.:
Umsteigezeit max.:

Anzahl Umstiege max.:

VZ-Nr. Verkehrszelle Zielort



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 13: Erreichbarkeit Klinikum (ZO4)

Richtwert Grenzwert Zeitintervall Mo-Fr Sa So
40 min 50 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 08:00-10:00
30 min 40 min Rückfahrt 1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
10 min 15 min Rückfahrt 2: 15:30-18:30 15:30-18:30 15:30-18:30
1 mal 1 mal

Schule Ferien Samstag Sonntag

1 City-West 1.049 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

2 City-Nord 882 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

3 City-Ost 1.928 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

4 City-Süd 1.221 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

5 Moritzhöfen 855 erfüllt erfüllt erfüllt mittelfristig

6 Rathenaustraße/Leuschnerstraße 1.420 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

7 Schwindstraße 2.908 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

8 Röhrensee/Gewerbegebiet Glocke 414 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

9 Altstadt 2.483 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

10 Erlanger Straße 1.551 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

11 Bamberger Straße 1.757 erfüllt erfüllt langfristig mittelfristig

12 Y-Haus 1.232 erfüllt erfüllt langfristig mittelfristig

13 Kreuz 2.140 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

14 Hetzennest 2.150 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

15 Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring 1.721 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

16 Hindenburgstraße 276 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

17 Herzoghöhe/Untere Rotmainaue 1.360 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

18 Gewerbegebiet Neue Spinnerei 94 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

19 Neuer Weg 2.164 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

20 Feustelstraße/Meistersingerstraße 1.863 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

21 Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt 988 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

22 Gravenreutherstraße/Furtwänglerstraße 1.956 erfüllt erfüllt langfristig mittelfristig

23 Hohe Warte/Hussengut 1.996 erfüllt erfüllt langfristig mittelfristig

24 Hauptbahnhof/Burg 1.591 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

25 Nördliche Hammerstatt/Stuckberg 1.945 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

26 St. Georgen 1.301 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

27 Albrecht-Dürer-Straße/Bernecker Straße 1.075 erfüllt erfüllt erfüllt mittelfristig

28 Insel 1.324 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

29 Industriegebiet-West 26 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

30 Industriegebiet-Ost/SO Logistik 35 langfristig langfristig langfristig mittelfristig

31 Laineck 1.447 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

32 Oschenberg/Friedrichsthal/Rodersberg 958 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

33 Hammerstatt/Sportzentrum 758 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

34 Wilhelminenaue 1.344 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

35 Neue Heimat/Schulzentrum Ost 3.438 erfüllt erfüllt langfristig mittelfristig

36 Colmdorf/Pfaffenfleck 475 erfüllt erfüllt langfristig mittelfristig

37 St. Johannis 1.017 langfristig langfristig erfüllt langfristig

38 Seulbitz 837 langfristig langfristig langfristig langfristig

39 Aichig 1.593 langfristig langfristig langfristig mittelfristig

40 Nürnberger Straße/Universitätsstraße 1.511 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

41 Kreuzstein 411 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

42 Birken 3.282 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

43 Universität 1 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

44 Quellhöfe 408 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

45 Oberkonnersreuth/Storchennest/Hohlmühle 2.224 langfristig langfristig vorrangig erfüllt

46 Wolfsbach 656 langfristig langfristig vorrangig langfristig

47 Destuben/Thiergarten/Rödensdorf 571 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

48 Glocke 1.496 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

49 Saas 1.786 erfüllt erfüllt erfüllt mittelfristig

50 Jakobshof 94 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

51 Meyernberg 2.763 erfüllt erfüllt langfristig mittelfristig

53 Roter Hügel/Oberobsang 1.010 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

54 Oberpreuschwitz/Dörnhof 1.274 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 10 10 25 42

Einwohner
Handlungsbedarf

Klinikum

Voraussetzungen
Reisezeit (RZ) max.:

Beförderungszeit max.:
Umsteigezeit max.:

Anzahl Umstiege max.:

VZ-Nr. Verkehrszelle Zielort



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 14: Erreichbarkeit Klinikum Hohe Warte (ZO5)

Richtwert Grenzwert Zeitintervall Mo-Fr Sa So
40 min 50 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 08:00-10:00
30 min 40 min Rückfahrt 1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
10 min 15 min Rückfahrt 2: 15:30-18:30 15:30-18:30 15:30-18:30
1 mal 1 mal

Schule Ferien Samstag Sonntag

1 City-West 1.049 langfristig langfristig langfristig langfristig

2 City-Nord 882 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

3 City-Ost 1.928 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

4 City-Süd 1.221 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

5 Moritzhöfen 855 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

6 Rathenaustraße/Leuschnerstraße 1.420 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

7 Schwindstraße 2.908 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

8 Röhrensee/Gewerbegebiet Glocke 414 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

9 Altstadt 2.483 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

10 Erlanger Straße 1.551 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

11 Bamberger Straße 1.757 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

12 Y-Haus 1.232 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

13 Kreuz 2.140 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

14 Hetzennest 2.150 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

15 Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring 1.721 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

16 Hindenburgstraße 276 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

17 Herzoghöhe/Untere Rotmainaue 1.360 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

18 Gewerbegebiet Neue Spinnerei 94 erfüllt erfüllt erfüllt mittelfristig

19 Neuer Weg 2.164 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

20 Feustelstraße/Meistersingerstraße 1.863 erfüllt erfüllt erfüllt mittelfristig

21 Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt 988 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig

22 Gravenreutherstraße/Furtwänglerstraße 1.956 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

24 Hauptbahnhof/Burg 1.591 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

25 Nördliche Hammerstatt/Stuckberg 1.945 langfristig langfristig erfüllt vorrangig

26 St. Georgen 1.301 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

27 Albrecht-Dürer-Straße/Bernecker Straße 1.075 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

28 Insel 1.324 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

29 Industriegebiet-West 26 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

30 Industriegebiet-Ost/SO Logistik 35 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

31 Laineck 1.447 langfristig langfristig erfüllt mittelfristig

32 Oschenberg/Friedrichsthal/Rodersberg 958 langfristig langfristig erfüllt vorrangig

33 Hammerstatt/Sportzentrum 758 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

34 Wilhelminenaue 1.344 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

35 Neue Heimat/Schulzentrum Ost 3.438 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

36 Colmdorf/Pfaffenfleck 475 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

37 St. Johannis 1.017 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

38 Seulbitz 837 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

39 Aichig 1.593 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

40 Nürnberger Straße/Universitätsstraße 1.511 erfüllt langfristig langfristig langfristig

41 Kreuzstein 411 erfüllt langfristig langfristig vorrangig

42 Birken 3.282 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

43 Universität 1 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

44 Quellhöfe 408 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

45 Oberkonnersreuth/Storchennest/Hohlmühle 2.224 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

46 Wolfsbach 656 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

47 Destuben/Thiergarten/Rödensdorf 571 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

48 Glocke 1.496 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

49 Saas 1.786 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

50 Jakobshof 94 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

51 Meyernberg 2.763 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

52 Klinikum/Bodenseering 2.067 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

53 Roter Hügel/Oberobsang 1.010 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

54 Oberpreuschwitz/Dörnhof 1.274 langfristig langfristig langfristig vorrangig

Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 18 20 30 47

Einwohner
Handlungsbedarf

Hohe Warte

Voraussetzungen
Reisezeit (RZ) max.:

Beförderungszeit max.:
Umsteigezeit max.:

Anzahl Umstiege max.:

VZ-Nr. Verkehrszelle Zielort



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 15: Erreichbarkeit Industriegebiet St. Georgen Ost (ZO6)

Richtwert Grenzwert Zeitintervall Mo-Fr Sa So
40 min 50 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 08:00-10:00
30 min 40 min Rückfahrt 1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
10 min 15 min Rückfahrt 2: 15:30-18:30 15:30-18:30 15:30-18:30
1 mal 1 mal

Schule Ferien Samstag Sonntag

1 City-West 1.049 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

2 City-Nord 882 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

3 City-Ost 1.928 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

4 City-Süd 1.221 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

5 Moritzhöfen 855 langfristig erfüllt mittelfristig vorrangig

6 Rathenaustraße/Leuschnerstraße 1.420 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

7 Schwindstraße 2.908 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

8 Röhrensee/Gewerbegebiet Glocke 414 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

9 Altstadt 2.483 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

10 Erlanger Straße 1.551 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

11 Bamberger Straße 1.757 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

12 Y-Haus 1.232 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

13 Kreuz 2.140 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

14 Hetzennest 2.150 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

15 Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring 1.721 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

16 Hindenburgstraße 276 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

17 Herzoghöhe/Untere Rotmainaue 1.360 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

18 Gewerbegebiet Neue Spinnerei 94 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

19 Neuer Weg 2.164 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

20 Feustelstraße/Meistersingerstraße 1.863 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

21 Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt 988 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig

22 Gravenreutherstraße/Furtwänglerstraße 1.956 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

23 Hohe Warte/Hussengut 1.996 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

24 Hauptbahnhof/Burg 1.591 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

25 Nördliche Hammerstatt/Stuckberg 1.945 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

26 St. Georgen 1.301 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

27 Albrecht-Dürer-Straße/Bernecker Straße 1.075 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

28 Insel 1.324 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

29 Industriegebiet-West 26 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

31 Laineck 1.447 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

32 Oschenberg/Friedrichsthal/Rodersberg 958 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

33 Hammerstatt/Sportzentrum 758 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

34 Wilhelminenaue 1.344 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

35 Neue Heimat/Schulzentrum Ost 3.438 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

36 Colmdorf/Pfaffenfleck 475 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

37 St. Johannis 1.017 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig

38 Seulbitz 837 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig

39 Aichig 1.593 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

40 Nürnberger Straße/Universitätsstraße 1.511 langfristig langfristig langfristig vorrangig

41 Kreuzstein 411 mittelfristig mittelfristig langfristig vorrangig

42 Birken 3.282 langfristig langfristig langfristig vorrangig

43 Universität 1 langfristig langfristig langfristig vorrangig

44 Quellhöfe 408 langfristig langfristig langfristig vorrangig

45 Oberkonnersreuth/Storchennest/Hohlmühle 2.224 mittelfristig mittelfristig vorrangig vorrangig

46 Wolfsbach 656 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig

47 Destuben/Thiergarten/Rödensdorf 571 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

48 Glocke 1.496 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

49 Saas 1.786 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

50 Jakobshof 94 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

51 Meyernberg 2.763 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

52 Klinikum/Bodenseering 2.067 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

53 Roter Hügel/Oberobsang 1.010 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

54 Oberpreuschwitz/Dörnhof 1.274 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig

Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 35 34 43 53

Einwohner
Handlungsbedarf

Industriegebiet St. 
Georgen Ost

Voraussetzungen
Reisezeit (RZ) max.:

Beförderungszeit max.:
Umsteigezeit max.:

Anzahl Umstiege max.:

VZ-Nr. Verkehrszelle Zielort



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 16: Erreichbarkeit Industriegebiet St. Georgen West (ZO7)

Richtwert Grenzwert Zeitintervall Mo-Fr Sa So
40 min 50 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 08:00-10:00
30 min 40 min Rückfahrt 1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
10 min 15 min Rückfahrt 2: 15:30-18:30 15:30-18:30 15:30-18:30
1 mal 1 mal

Schule Ferien Samstag Sonntag

1 City-West 1.049 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

2 City-Nord 882 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

3 City-Ost 1.928 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

4 City-Süd 1.221 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

5 Moritzhöfen 855 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

6 Rathenaustraße/Leuschnerstraße 1.420 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

7 Schwindstraße 2.908 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

8 Röhrensee/Gewerbegebiet Glocke 414 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

9 Altstadt 2.483 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

10 Erlanger Straße 1.551 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

11 Bamberger Straße 1.757 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

12 Y-Haus 1.232 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

13 Kreuz 2.140 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

14 Hetzennest 2.150 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

15 Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring 1.721 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

16 Hindenburgstraße 276 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

17 Herzoghöhe/Untere Rotmainaue 1.360 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

18 Gewerbegebiet Neue Spinnerei 94 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

19 Neuer Weg 2.164 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

20 Feustelstraße/Meistersingerstraße 1.863 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

21 Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt 988 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

22 Gravenreutherstraße/Furtwänglerstraße 1.956 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

23 Hohe Warte/Hussengut 1.996 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

24 Hauptbahnhof/Burg 1.591 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

25 Nördliche Hammerstatt/Stuckberg 1.945 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

26 St. Georgen 1.301 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

27 Albrecht-Dürer-Straße/Bernecker Straße 1.075 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

28 Insel 1.324 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

30 Industriegebiet-Ost/SO Logistik 35 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

31 Laineck 1.447 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

32 Oschenberg/Friedrichsthal/Rodersberg 958 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

33 Hammerstatt/Sportzentrum 758 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

34 Wilhelminenaue 1.344 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

35 Neue Heimat/Schulzentrum Ost 3.438 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

36 Colmdorf/Pfaffenfleck 475 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

37 St. Johannis 1.017 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

38 Seulbitz 837 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

39 Aichig 1.593 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

40 Nürnberger Straße/Universitätsstraße 1.511 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

41 Kreuzstein 411 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

42 Birken 3.282 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

43 Universität 1 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

44 Quellhöfe 408 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

45 Oberkonnersreuth/Storchennest/Hohlmühle 2.224 langfristig langfristig langfristig vorrangig

46 Wolfsbach 656 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

47 Destuben/Thiergarten/Rödensdorf 571 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

48 Glocke 1.496 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

49 Saas 1.786 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

50 Jakobshof 94 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

51 Meyernberg 2.763 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

52 Klinikum/Bodenseering 2.067 langfristig langfristig mittelfristig vorrangig

53 Roter Hügel/Oberobsang 1.010 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

54 Oberpreuschwitz/Dörnhof 1.274 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 10 10 38 53

Einwohner
Handlungsbedarf

Industriegebiet St. 
Georgen West

Voraussetzungen
Reisezeit (RZ) max.:

Beförderungszeit max.:
Umsteigezeit max.:

Anzahl Umstiege max.:

VZ-Nr. Verkehrszelle Zielort



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 17: Erreichbarkeit Oberzentrum Nürnberg (ZO8)

Richtwert Grenzwert Zeitintervall Mo-Fr Sa So
90 min 120 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 08:00-10:00
80 min 110 min Rückfahrt 1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
10 min 15 min Rückfahrt 2: 15:30-18:30 15:30-18:30 15:30-18:30
2 mal 2 mal

Schule Ferien Samstag Sonntag

1 City-West 1.049 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

2 City-Nord 882 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

3 City-Ost 1.928 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

4 City-Süd 1.221 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

5 Moritzhöfen 855 langfristig langfristig langfristig langfristig

6 Rathenaustraße/Leuschnerstraße 1.420 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

7 Schwindstraße 2.908 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

8 Röhrensee/Gewerbegebiet Glocke 414 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

9 Altstadt 2.483 langfristig langfristig langfristig langfristig

10 Erlanger Straße 1.551 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

11 Bamberger Straße 1.757 langfristig langfristig mittelfristig langfristig

12 Y-Haus 1.232 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

13 Kreuz 2.140 erfüllt langfristig mittelfristig mittelfristig

14 Hetzennest 2.150 erfüllt langfristig mittelfristig mittelfristig

15 Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring 1.721 langfristig langfristig langfristig langfristig

16 Hindenburgstraße 276 langfristig langfristig langfristig langfristig

17 Herzoghöhe/Untere Rotmainaue 1.360 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

18 Gewerbegebiet Neue Spinnerei 94 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

19 Neuer Weg 2.164 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

20 Feustelstraße/Meistersingerstraße 1.863 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

21 Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt 988 erfüllt erfüllt vorrangig vorrangig

22 Gravenreutherstraße/Furtwänglerstraße 1.956 langfristig langfristig langfristig mittelfristig

23 Hohe Warte/Hussengut 1.996 langfristig langfristig langfristig mittelfristig

24 Hauptbahnhof/Burg 1.591 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

25 Nördliche Hammerstatt/Stuckberg 1.945 erfüllt erfüllt erfüllt mittelfristig

26 St. Georgen 1.301 erfüllt erfüllt erfüllt mittelfristig

27 Albrecht-Dürer-Straße/Bernecker Straße 1.075 erfüllt erfüllt erfüllt vorrangig

28 Insel 1.324 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

29 Industriegebiet-West 26 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

30 Industriegebiet-Ost/SO Logistik 35 vorrangig vorrangig vorrangig vorrangig

31 Laineck 1.447 erfüllt langfristig langfristig langfristig

32 Oschenberg/Friedrichsthal/Rodersberg 958 langfristig langfristig langfristig langfristig

33 Hammerstatt/Sportzentrum 758 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

34 Wilhelminenaue 1.344 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

35 Neue Heimat/Schulzentrum Ost 3.438 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

36 Colmdorf/Pfaffenfleck 475 langfristig langfristig langfristig mittelfristig

37 St. Johannis 1.017 langfristig langfristig langfristig langfristig

38 Seulbitz 837 mittelfristig mittelfristig langfristig mittelfristig

39 Aichig 1.593 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

40 Nürnberger Straße/Universitätsstraße 1.511 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

41 Kreuzstein 411 langfristig langfristig langfristig langfristig

42 Birken 3.282 langfristig langfristig langfristig langfristig

43 Universität 1 langfristig langfristig langfristig langfristig

44 Quellhöfe 408 langfristig langfristig langfristig vorrangig

45 Oberkonnersreuth/Storchennest/Hohlmühle 2.224 langfristig langfristig langfristig langfristig

46 Wolfsbach 656 langfristig langfristig langfristig langfristig

47 Destuben/Thiergarten/Rödensdorf 571 langfristig langfristig langfristig vorrangig

48 Glocke 1.496 langfristig langfristig langfristig langfristig

49 Saas 1.786 langfristig langfristig langfristig langfristig

50 Jakobshof 94 langfristig langfristig langfristig vorrangig

51 Meyernberg 2.763 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

52 Klinikum/Bodenseering 2.067 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

53 Roter Hügel/Oberobsang 1.010 langfristig langfristig langfristig langfristig

54 Oberpreuschwitz/Dörnhof 1.274 langfristig langfristig vorrangig langfristig

Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 30 33 47 52

Einwohner
Handlungsbedarf

Nürnberg Hbf

Voraussetzungen
Reisezeit (RZ) max.:

Beförderungszeit max.:
Umsteigezeit max.:

Anzahl Umstiege max.:

VZ-Nr. Verkehrszelle Zielort



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 18: Erreichbarkeit Oberzentrum Kulmbach (ZO9)

Richtwert Grenzwert Zeitintervall Mo-Fr Sa So
60 min 90 min Hinfahrt: 06:00-08:00 07:00-09:00 08:00-10:00
50 min 80 min Rückfahrt 1: 12:00-13:30 12:00-13:30 12:00-13:30
10 min 15 min Rückfahrt 2: 15:30-18:30 15:30-18:30 15:30-18:30
2 mal 2 mal

Schule Ferien Samstag Sonntag

1 City-West 1.049 langfristig langfristig langfristig langfristig

2 City-Nord 882 erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

3 City-Ost 1.928 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

4 City-Süd 1.221 langfristig langfristig langfristig vorrangig

5 Moritzhöfen 855 langfristig langfristig langfristig langfristig

6 Rathenaustraße/Leuschnerstraße 1.420 langfristig langfristig langfristig mittelfristig

7 Schwindstraße 2.908 langfristig langfristig langfristig langfristig

8 Röhrensee/Gewerbegebiet Glocke 414 langfristig langfristig langfristig mittelfristig

9 Altstadt 2.483 langfristig langfristig langfristig langfristig

10 Erlanger Straße 1.551 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

11 Bamberger Straße 1.757 langfristig langfristig mittelfristig langfristig

12 Y-Haus 1.232 langfristig langfristig langfristig langfristig

13 Kreuz 2.140 langfristig langfristig langfristig langfristig

14 Hetzennest 2.150 langfristig langfristig langfristig langfristig

15 Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring 1.721 langfristig langfristig langfristig langfristig

16 Hindenburgstraße 276 langfristig langfristig langfristig langfristig

17 Herzoghöhe/Untere Rotmainaue 1.360 erfüllt erfüllt langfristig vorrangig

18 Gewerbegebiet Neue Spinnerei 94 erfüllt erfüllt langfristig mittelfristig

19 Neuer Weg 2.164 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

20 Feustelstraße/Meistersingerstraße 1.863 erfüllt erfüllt langfristig mittelfristig

21 Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt 988 langfristig langfristig vorrangig vorrangig

22 Gravenreutherstraße/Furtwänglerstraße 1.956 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

23 Hohe Warte/Hussengut 1.996 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

24 Hauptbahnhof/Burg 1.591 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

25 Nördliche Hammerstatt/Stuckberg 1.945 erfüllt erfüllt mittelfristig mittelfristig

26 St. Georgen 1.301 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

27 Albrecht-Dürer-Straße/Bernecker Straße 1.075 erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

28 Insel 1.324 erfüllt erfüllt langfristig langfristig

29 Industriegebiet-West 26 erfüllt erfüllt mittelfristig vorrangig

30 Industriegebiet-Ost/SO Logistik 35 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

31 Laineck 1.447 langfristig langfristig langfristig langfristig

32 Oschenberg/Friedrichsthal/Rodersberg 958 langfristig langfristig langfristig langfristig

33 Hammerstatt/Sportzentrum 758 mittelfristig mittelfristig mittelfristig vorrangig

34 Wilhelminenaue 1.344 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

35 Neue Heimat/Schulzentrum Ost 3.438 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

36 Colmdorf/Pfaffenfleck 475 langfristig langfristig langfristig mittelfristig

37 St. Johannis 1.017 langfristig langfristig langfristig langfristig

38 Seulbitz 837 langfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

39 Aichig 1.593 langfristig langfristig mittelfristig langfristig

40 Nürnberger Straße/Universitätsstraße 1.511 langfristig langfristig langfristig langfristig

41 Kreuzstein 411 langfristig langfristig langfristig langfristig

42 Birken 3.282 langfristig langfristig langfristig langfristig

43 Universität 1 langfristig langfristig langfristig langfristig

44 Quellhöfe 408 langfristig langfristig langfristig vorrangig

45 Oberkonnersreuth/Storchennest/Hohlmühle 2.224 langfristig langfristig langfristig langfristig

46 Wolfsbach 656 mittelfristig mittelfristig mittelfristig langfristig

47 Destuben/Thiergarten/Rödensdorf 571 langfristig langfristig langfristig vorrangig

48 Glocke 1.496 langfristig langfristig langfristig mittelfristig

49 Saas 1.786 langfristig langfristig langfristig mittelfristig

50 Jakobshof 94 langfristig langfristig langfristig vorrangig

51 Meyernberg 2.763 langfristig langfristig langfristig langfristig

52 Klinikum/Bodenseering 2.067 langfristig langfristig langfristig langfristig

53 Roter Hügel/Oberobsang 1.010 langfristig langfristig langfristig langfristig

54 Oberpreuschwitz/Dörnhof 1.274 langfristig langfristig langfristig langfristig

Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 41 41 49 50

Einwohner
Handlungsbedarf

Kulmbach

Voraussetzungen
Reisezeit (RZ) max.:

Beförderungszeit max.:
Umsteigezeit max.:

Anzahl Umstiege max.:

VZ-Nr. Verkehrszelle Zielort



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 19: Bedienungshäufigkeit

HVZ SVZ HVZ SVZ NVZ SVZ NVZ SVZ

1 City-West 1.049 OZoV Kernbereich erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt langfristig erfüllt

2 City-Nord 882 OZoV Kernbereich erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

3 City-Ost 1.928 OZoV Kernbereich erfüllt langfristig erfüllt langfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig

4 City-Süd 1.221 OZoV Kernbereich langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig mittelfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

5 Moritzhöfen 855 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig erfüllt langfristig langfristig mittelfristig

6 Rathenaustraße/Leuschnerstraße 1.420 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig erfüllt langfristig erfüllt mittelfristig

7 Schwindstraße 2.908 OZoV hohe Nutzungsdichte langfristig langfristig langfristig langfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig

8 Röhrensee/Gewerbegebiet Glocke 414 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig langfristig langfristig langfristig mittelfristig

9 Altstadt 2.483 OZoV hohe Nutzungsdichte langfristig langfristig langfristig langfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig

10 Erlanger Straße 1.551 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig erfüllt langfristig erfüllt langfristig

11 Bamberger Straße 1.757 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig langfristig langfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig

12 Y-Haus 1.232 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig langfristig langfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig

13 Kreuz 2.140 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig langfristig langfristig langfristig langfristig

14 Hetzennest 2.150 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig langfristig langfristig langfristig langfristig

15 Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring 1.721 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig langfristig langfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig

16 Hindenburgstraße 276 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig langfristig langfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig

17 Herzoghöhe/Untere Rotmainaue 1.360 OZoV mittlere Nutzungsdichte langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig mittelfristig kurzfristig mittelfristig kurzfristig

18 Gewerbegebiet Neue Spinnerei 94 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt mittelfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig mittelfristig mittelfristig

19 Neuer Weg 2.164 OZoV Kernbereich erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

20 Feustelstraße/Meistersingerstraße 1.863 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig langfristig mittelfristig mittelfristig mittelfristig

21 Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt 988 OZoV niedrige Nutzungsdichte mittelfristig kurzfristig mittelfristig kurzfristig langfristig kurzfristig kurzfristig kurzfristig

22 Gravenreutherstraße/Furtwänglerstraße 1.956 OZoV hohe Nutzungsdichte langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig

23 Hohe Warte/Hussengut 1.996 OZoV mittlere Nutzungsdichte erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig langfristig mittelfristig

24 Hauptbahnhof/Burg 1.591 OZoV Kernbereich erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

25 Nördliche Hammerstatt/Stuckberg 1.945 OZoV hohe Nutzungsdichte langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig mittelfristig mittelfristig

26 St. Georgen 1.301 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig erfüllt mittelfristig langfristig mittelfristig

27 Albrecht-Dürer-Straße/Bernecker Straße 1.075 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig erfüllt langfristig langfristig langfristig

28 Insel 1.324 OZoV mittlere Nutzungsdichte erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig langfristig mittelfristig

29 Industriegebiet-West 26 OZoV mittlere Nutzungsdichte erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig langfristig mittelfristig kurzfristig kurzfristig

30 Industriegebiet-Ost/SO Logistik 35 OZoV mittlere Nutzungsdichte erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig langfristig mittelfristig mittelfristig mittelfristig

31 Laineck 1.447 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt langfristig erfüllt erfüllt

32 Oschenberg/Friedrichsthal/Rodersberg 958 OZoV mittlere Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig erfüllt langfristig erfüllt langfristig

33 Hammerstatt/Sportzentrum 758 OZoV hohe Nutzungsdichte langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig mittelfristig mittelfristig

34 Wilhelminenaue 1.344 OZoV hohe Nutzungsdichte langfristig langfristig langfristig langfristig langfristig langfristig mittelfristig langfristig

35 Neue Heimat/Schulzentrum Ost 3.438 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig langfristig langfristig langfristig langfristig

36 Colmdorf/Pfaffenfleck 475 OZoV mittlere Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig langfristig langfristig erfüllt langfristig

37 St. Johannis 1.017 OZoV mittlere Nutzungsdichte erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

38 Seulbitz 837 OZoV mittlere Nutzungsdichte erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig langfristig langfristig langfristig mittelfristig

39 Aichig 1.593 OZoV mittlere Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig langfristig langfristig langfristig langfristig

40 Nürnberger Straße/Universitätsstraße 1.511 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig langfristig langfristig mittelfristig langfristig

41 Kreuzstein 411 OZoV mittlere Nutzungsdichte erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig erfüllt langfristig langfristig mittelfristig

42 Birken 3.282 OZoV hohe Nutzungsdichte langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig

43 Universität 1 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig

44 Quellhöfe 408 OZoV niedrige Nutzungsdichte erfüllt kurzfristig erfüllt kurzfristig erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig

45 Oberkonnersreuth/Storchennest/Hohlmühle 2.224 OZoV mittlere Nutzungsdichte langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig mittelfristig langfristig langfristig mittelfristig

46 Wolfsbach 656 OZoV niedrige Nutzungsdichte langfristig langfristig langfristig langfristig langfristig erfüllt erfüllt langfristig

47 Destuben/Thiergarten/Rödensdorf 571 OZoV niedrige Nutzungsdichte langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig erfüllt langfristig langfristig langfristig

48 Glocke 1.496 OZoV mittlere Nutzungsdichte erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig langfristig mittelfristig

49 Saas 1.786 OZoV mittlere Nutzungsdichte erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig erfüllt mittelfristig langfristig mittelfristig

50 Jakobshof 94 OZoV niedrige Nutzungsdichte langfristig kurzfristig langfristig kurzfristig erfüllt mittelfristig langfristig kurzfristig

51 Meyernberg 2.763 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig langfristig mittelfristig langfristig mittelfristig

52 Klinikum/Bodenseering 2.067 OZoV hohe Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig langfristig langfristig langfristig langfristig

53 Roter Hügel/Oberobsang 1.010 OZoV mittlere Nutzungsdichte erfüllt langfristig erfüllt langfristig erfüllt mittelfristig langfristig mittelfristig

54 Oberpreuschwitz/Dörnhof 1.274 OZoV niedrige Nutzungsdichte erfüllt langfristig langfristig langfristig erfüllt erfüllt erfüllt langfristig

Defizite (Anzahl Verkehrszellen): 14 48 20 48 32 47 42 48

VZ-Nr.
Ein-

wohner
Gebietstyp

Handlungsbedarf

Verkehrszelle Schule Ferien Samstag Sonntag



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 20: Zusammenfassung

Defizitbewertung Erreichbarkeit Zentraler Ort 1 (ZOH)

< 200 
EW

200-
499 
EW

500-
999 
EW

> 1000 
EW

Summe
< 200 
EW

200-
499 
EW

500-
999 
EW

> 1000 
EW

Summe
< 200 
EW

200-
499 
EW

500-
999 
EW

> 1000 
EW

Summe
< 200 
EW

200-
499 
EW

500-
999 
EW

> 1000 
EW

Summe

vorrangig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 7

mittelfristig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

langfristig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3

Defizite gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 4 10

keine Defizite 5 5 7 36 53 5 5 7 36 53 5 5 6 36 52 3 4 4 32 43

Summe OT 5 5 7 36 53 5 5 7 36 53 5 5 7 36 53 5 5 7 36 53

Defizitbewertung Erreichbarkeit Zentraler Ort 2 (Hauptbahnhof)
vorrangig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 2 8

mittelfristig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

langfristig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1

Defizite gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 3 9

keine Defizite 5 5 8 34 52 5 5 8 34 52 5 5 6 33 49 3 4 5 31 43

Summe OT 5 5 8 34 52 5 5 8 34 52 5 5 8 34 52 5 5 8 34 52

Defizitbewertung Erreichbarkeit Zentraler Ort 3 (Universität)
vorrangig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 2 1 4 3 10

mittelfristig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 10 13 1 2 2 10 15

langfristig 1 0 5 7 13 1 0 5 7 13 2 1 2 11 16 1 1 1 16 19

Defizite gesamt 1 0 5 7 13 1 0 5 7 13 3 3 6 22 34 4 4 7 29 44

keine Defizite 3 5 3 29 40 3 5 3 29 40 1 2 2 14 19 0 1 1 7 9

Summe OT 4 5 8 36 53 4 5 8 36 53 4 5 8 36 53 4 5 8 36 53

Defizitbewertung Erreichbarkeit Zentraler Ort 4 (Klinikum)
vorrangig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 1 3 2 8

mittelfristig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 8 2 1 2 12 17

langfristig 1 0 5 4 10 1 0 5 4 10 3 2 1 7 13 1 2 2 12 17

Defizite gesamt 1 0 5 4 10 1 0 5 4 10 5 2 5 13 25 5 4 7 26 42

keine Defizite 4 5 3 31 43 4 5 3 31 43 0 3 3 22 28 0 1 1 9 11

Summe OT 5 5 8 35 53 5 5 8 35 53 5 5 8 35 53 5 5 8 35 53

Defizitbewertung Erreichbarkeit Zentraler Ort 5 (Hohe Warte)
vorrangig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 6 3 2 6 9 20

mittelfristig 0 0 2 1 3 0 0 2 1 3 2 3 3 9 17 1 2 1 8 12

langfristig 2 1 3 9 15 2 2 3 10 17 1 1 0 5 7 1 1 0 13 15

Defizite gesamt 2 1 5 10 18 2 2 5 11 20 4 4 6 16 30 5 5 7 30 47

keine Defizite 3 4 3 25 35 3 3 3 24 33 1 1 2 19 23 0 0 1 5 6

Summe OT 5 5 8 35 53 5 5 8 35 53 5 5 8 35 53 5 5 8 35 53

Defizitbewertung Erreichbarkeit Zentraler Ort 6 (Industriegebiet St. Georgen Ost)
vorrangig 0 0 2 1 3 0 0 2 1 3 0 0 3 6 9 4 5 8 36 53

mittelfristig 0 1 2 7 10 0 1 2 7 10 1 2 2 19 24 0 0 0 0 0

langfristig 2 3 1 16 22 2 3 0 16 21 2 3 1 4 10 0 0 0 0 0

Defizite gesamt 2 4 5 24 35 2 4 4 24 34 3 5 6 29 43 4 5 8 36 53

keine Defizite 2 1 3 12 18 2 1 4 12 19 1 0 2 7 10 0 0 0 0 0

Summe OT 4 5 8 36 53 4 5 8 36 53 4 5 8 36 53 4 5 8 36 53

Defizitbewertung Erreichbarkeit Zentraler Ort 7 (Industriegebiet St. Georgen West)
vorrangig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 4 5 8 36 53

mittelfristig 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 1 3 12 16 0 0 0 0 0

langfristig 0 0 1 7 8 0 0 1 7 8 3 4 0 10 17 0 0 0 0 0

Defizite gesamt 0 0 2 8 10 0 0 2 8 10 3 5 5 25 38 4 5 8 36 53

keine Defizite 4 5 6 28 43 4 5 6 28 43 1 0 3 11 15 0 0 0 0 0

Summe OT 4 5 8 36 53 4 5 8 36 53 4 5 8 36 53 4 5 8 36 53

Defizitbewertung Erreichbarkeit Zentraler Ort 8 (Nürnberg)
vorrangig 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 4 4 1 3 4 12

mittelfristig 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 10 12 0 1 1 12 14

langfristig 2 4 4 17 27 2 4 4 20 30 2 5 6 18 31 1 3 4 18 26

Defizite gesamt 3 4 6 17 30 3 4 6 20 33 4 5 8 30 47 5 5 8 34 52

keine Defizite 2 1 2 19 24 2 1 2 16 21 1 0 0 6 7 0 0 0 2 2

Summe OT 5 5 8 36 54 5 5 8 36 54 5 5 8 36 54 5 5 8 36 54

Defizitbewertung Erreichbarkeit Zentraler Ort 9 (Kulmbach)
vorrangig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 3 2 9

mittelfristig 1 0 2 0 3 1 0 2 0 3 2 0 3 7 12 1 2 1 9 13

langfristig 2 5 5 26 38 2 5 5 26 38 3 5 3 25 36 1 2 4 21 28

Defizite gesamt 3 5 7 26 41 3 5 7 26 41 5 5 7 32 49 5 5 8 32 50

keine Defizite 2 0 1 10 13 2 0 1 10 13 0 0 1 4 5 0 0 0 4 4

Summe OT 5 5 8 36 54 5 5 8 36 54 5 5 8 36 54 5 5 8 36 54

Schultage Ferientage Samstage Sonntage



Defizitbewertung Bedienungshäufigkeit

vorrangig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mittelfristig 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1

langfristig 1 0 3 9 13 2 1 3 13 19

Defizite gesamt 1 0 4 9 14 2 1 4 13 20

keine Defizite 4 5 4 27 40 3 4 4 23 34

Summe OT 5 5 8 36 54 5 5 8 36 54

vorrangig 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

mittelfristig 0 0 0 3 3 2 0 1 6 9

langfristig 4 3 4 18 29 2 3 3 23 31

Defizite gesamt 4 3 4 21 32 5 3 5 29 42

keine Defizite 1 2 4 15 22 0 2 3 7 12

Summe OT 5 5 8 36 54 5 5 8 36 54

vorrangig 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 0 0 1 0 2 2 0 1 1 4

mittelfristig 4 1 3 11 19 4 1 3 11 19 5 2 1 17 25 3 4 3 20 30

langfristig 0 3 3 20 26 0 3 3 20 26 0 3 4 13 20 0 1 3 10 14

Defizite gesamt 5 5 7 31 48 5 5 7 31 48 5 5 6 30 47 5 5 7 31 48

keine Defizite 0 0 1 5 6 0 0 1 5 6 0 0 2 5 7 0 0 1 5 6

Summe OT 5 5 8 36 54 5 5 8 36 54 5 5 8 36 54 5 5 8 36 54

Sonntage

HVZ

Schultage Ferientage

SVZ

Samstage Sonntage

NVZ

Schultage Ferientage Samstage



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 21: Bevölkerungsvorausberechnung

Jahr Bevölkerung
2021 73.900
2022 74.500
2023 74.700
2024 74.600
2025 74.600
2026 74.500
2027 74.500
2028 74.400
2029 74.300
2030 74.300
2031 74.200
2032 74.200
2033 74.200
2034 74.200
2035 74.300
2036 74.300
2037 74.400
2038 74.400
2039 74.500
2040 74.500

2041 74.500

2042 74.600

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik; Bevölkerungsstand jeweils zum 31.12.

Die aktuellste Prognose bezieht sich auf das Basisjahr 2022.



Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth
Tabelle 22: Zentrale Haltestellen pro Verkehrszelle (relevant für Angebotsanalyse)

VZ-Nr. Verkehrszelle Zentrale Haltestellen

1 City-West
Bayreuth Stadtkirche
Bayreuth Wittelsbacherring

2 City-Nord Bayreuth ZOH

3 City-Ost Bayreuth Ofr.Halle/Sportzentr

4 City-Süd
Bayreuth Mühlhofer Stift
Bayreuth Balthasar-Neumann-Str

5 Moritzhöfen Bayreuth Justizpalast

6 Rathenaustraße/Leuschnerstraße
Bayreuth Rathenaustr.
Bayreuth Siebener Platz

7 Schwindstraße Bayreuth Menzelplatz

8 Röhrensee/Gewerbegebiet Glocke Bayreuth Studiobühne

9 Altstadt Bayreuth Jakobshof

10 Erlanger Straße
Bayreuth Albert-Preu-Str.
Bayreuth Humboldtstr.

11 Bamberger Straße Bayreuth Geseeser Weg

12 Y-Haus Meyernberg Y-Haus

13 Kreuz Bayreuth Mosinger Str.

14 Hetzennest Bayreuth Richthofenhöhe

15 Geschwister-Scholl-Platz/Meranierring Bayreuth Geschw.-Scholl-Platz

16 Hindenburgstraße Bayreuth Rathaus II

17 Herzoghöhe/Untere Rotmainaue Bayreuth Calvinstr.

18 Gewerbegebiet Neue Spinnerei Bayreuth Berliner Platz

19 Neuer Weg
Bayreuth Hbf
Bayreuth Hbf (IHK)

20 Feustelstraße/Meistersingerstraße Bayreuth Feustelstr.

21 Wendelhöfen/Nördliche Gartenstadt
Bayreuth Bezirkskrankenhaus
Wendelhöfen

22 Gravenreutherstraße/Furtwänglerstraße Bayreuth Grüner Baum

23 Hohe Warte/Hussengut Bayreuth Siegmundstr.

24 Hauptbahnhof/Burg
Bayreuth Hbf
Bayreuth Hbf (IHK)
Bayreuth Hbf (Tunnelstr.)

25 Nördliche Hammerstatt/Stuckberg Bayreuth Stuckberg

26 St. Georgen
Bayreuth Ordenskirche
Bayreuth Markgrafenallee

27 Albrecht-Dürer-Straße/Bernecker Straße
Bayreuth Karlsbader Str.
Bayreuth Königsbergstr.

28 Insel
Bayreuth St. Georgen Bf
Bayreuth Sophian-Kolb-Str.
Bayreuth Riedingerstr.

29 Industriegebiet-West
Bayreuth Basell
Bayreuth Weiherstr. II/Kaufl.

30 Industriegebiet-Ost/SO Logistik Bayreuth Bindlacher Str. II

31 Laineck
Laineck Bahnhof
Laineck Mitte

32 Oschenberg/Friedrichsthal/Rodersberg
Friedrichsthal Bahnhof
Friedrichsthal b. Bayreuth Ost

33 Hammerstatt/Sportzentrum Bayreuth Friedrich-Ebert-Str.

34 Wilhelminenaue Bayreuth Hammerstatt

35 Neue Heimat/Schulzentrum Ost
Bayreuth Neue Heimat
Bayreuth Königsallee

36 Colmdorf/Pfaffenfleck Colmdorf

37 St. Johannis Sankt Johannis/BT Ochsenhut

38 Seulbitz Seulbitz Ortsmitte

39 Aichig
Aichig Sonnenstr.
Aichig Grunau-Park

40 Nürnberger Straße/Universitätsstraße Bayreuth Kreuzsteinbad

41 Kreuzstein Bayreuth Nürnberger Str.

42 Birken Bayreuth Birkenstr.

43 Universität Bayreuth Uni-Verwaltung

44 Quellhöfe Bayreuth Rotkreuzstr.

45 Oberkonnersreuth/Storchennest/Hohlmühle
Oberkonnersreuth Hauptstr.
Oberkonnersreuth Ortsmitte

46 Wolfsbach Wolfsbach/BT Hirschbaumstr.

47 Destuben/Thiergarten/Rödensdorf
Destuben Destubener Str.
Rödensdorf Siedlung

48 Glocke Bayreuth Schopenhauerstr.

49 Saas Saas

50 Jakobshof Bayreuth Adolf-Wächter-Str.

51 Meyernberg Meyernberg Sterntalerring

52 Klinikum/Bodenseering Bayreuth Klinikum

53 Roter Hügel/Oberobsang Bayreuth Meranierring

54 Oberpreuschwitz/Dörnhof Oberpreuschwitz Mitte



 
 

Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth 

Tabelle 23: Beteiligung der Verkehrsunternehmen (Stellungnahmen) 
 

Absender Datum Anregung / Kritik Verfahren 

Stadtwerke 
Bayreuth 

27.08.2024 

Abfallbehälter nur an stark frequen-
tierten Haltestellen vorsehen (Kap. 

1.4 Zielvorgaben Infrastruktur) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men; da es sich um eine Soll-Regelung han-

delt, wird keine Änderung vorgenommen. 

Konkretisierung der zukünftigen 

Fahrzeugbeschaffung gemäß 
Clean-Vehicle-Directive/Saubere-
Fahrzeuge/Beschaffungsgesetz 
(Kap. 1.4 Zielvorgaben Fahrzeuge) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-

men; auf nähere Angaben wird insbeson-
dere aufgrund der aktuell sich häufig än-
dernden Förderkulisse verzichtet. 

Nähere Ausführungen zum Satus 
quo der Finanzierung (Kap. 1.5) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men; auf nähere Vorgaben wird angesichts 
der sich dynamisch verändernden Finanzie-
rungssituation (u.a. Finanzierungsreform im 

Freistaat Bayern) verzichtet. 

Hinweis auf Bedienung des Indust-

riegebiets Ost durch Regionalbusli-
nien 329 und 330 sollte aufgenom-
men werden (Kap. 4.2 Defizitbe-
wertung Erreichbarkeit) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen 
und der Hinweis im Bericht aufgenommen. 

Bedienungshäufigkeit der VZ Wen-
delhöfen/Nördliche Gartenstadt: 
Durch die Bedienung der Halte-
stelle Gartenstadt durch die Linien 

305 und 321 besteht auch sonntags 
ein ganztägiges Verkehrsangebot 
(Kap. 4.2 Defizitbewertung Erreich-
barkeit) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis und im Be-

richt aufgenommen. 

Bereitstellung barrierefreier Fahr-
zeuge im Bedarfsverkehr kann auf-
grund der Durchführung durch orts-
ansässige Taxiunternehmer nicht 

sichergestellt werden (Kap. 4.3 
Standards Barrierefreiheit) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Statt Gewährleistung der Bereitstellung bar-
rierefreier Fahrzeuge wird als Zielvorgabe 
formuliert, dass auf Barrierefreiheit auch im 

Bedarfsverkehr nach Möglichkeit hingewirkt 
werden soll.  

Konkretisierung der Bestimmungen 
zur Verteilung der durch die Umset-
zung des Nahverkehrsplans entste-
henden Kosten (Kap. 7.2) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men; da konkrete Aussagen zu den finanzi-
ellen Auswirkungen derzeit noch nicht mög-
lich sind, wird auf eine Konkretisierung an 
dieser Stelle verzichtet. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Nahverkehrsplan Stadt Bayreuth 

Tabelle 24: sonstige Stellungnahmen  
 

Absender Datum Anregung / Kritik Verfahren 

Stadtratsfraktion 
Bayreuther Ge-

meinschaft/Freie 
Wähler e.V. 

22.08.2024 
Verbesserung der Busanbindung 

des Ortsteils Meyernreuth 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men; eine Prüfung der Optionen erfolgt ent-

sprechend festgestelltem Handlungsbedarf 
im Zuge der Umsetzung des Maßnahmen-
pakets. 

Stadtratsgrup-
pierung Alterna-
tive für Deutsch-
land 

28.08.2024 

Zielvorgabe zur Reduzierung des 
MIV ohne Mobilitätseinschränkun-
gen soll nicht aufgenommen wer-
den 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; 
da das Ziel beschlossenen stadtpolitischen 
Zielen z.B. aus dem ISEK entspricht, wird 
keine Änderung vorgenommen. 

Verkehrsclub 
Deutschland, 
Kreisverband 
Bayreuth 

29.08.2024 

Angaben zum SPNV sind veraltet 

(Kp. 2.3 mit Anhängen) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; 
da die Darstellung des Status quo auf der 
Situation des Fahrplans 2022 basiert, wird 

keine Änderung vorgenommen; zwischen-
zeitliche Änderungen im Liniennetz werden 
bei Fortschreibung des Nahverkehrsplans 
berücksichtigt. 

Potenziale der Verknüpfungs-
punkte von ÖPNV und SPNV wer-
den bislang zu wenig genutzt (Kap. 

2.3) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; 
die Thematik der besseren intermodalen 
Verknüpfung von Verkehrsangeboten wird 
im Maßnahmenpaket und in anderen strate-

gisch-konzeptionellen Planungen wie dem 
gesamtstädtischen Mobilitätskonzept be-
rücksichtigt. 

Verknüpfung von Regionallinien 
(inkl. SPNV) und Stadtbusverkehr 
sollte in Netzplänen dargestellt 
werden (Kap. 2.3) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men; Liniennetzpläne ab 2025 enthalten 
Angaben zum SPNV. 

Angaben zur voraussichtlichen Be-
völkerungsentwicklung beziehen 
sich auf veraltete Prognosen (Kap. 

5.1 mit Tabellenanhang) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; 
die Fortschreibung der Bevölkerungsvo-
rausberechnungen wird bei der Fortschrei-

bung des Nahverkehrsplans in den Ver-
kehrsprognosen berücksichtigt werden. 

Angaben zu den berücksichtigen 
Annahmen bei der Verkehrsprog-
nose fehlen (Kap. 5.3) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; 
dass einzelne tarifliche Maßnahmen (z.B. 
Deutschlandticket) oder lokale Entwicklun-
gen (Ausweitung des Busangebots im 
Stadt-Umland-Verkehr) bei den Modellrech-
nungen nicht berücksichtigt wurden, wurde 

in der Textdarstellung ergänzt. 

Verknüpfung und Durchbindung 

von Regionalbuslinien aus dem 
Landkreis über bestehende Stadt-
buslinien durch die Stadt bis an 
wichtige Ziele am Stadtrand (Kap. 
8) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen 
und im Zuge der gemeinsamen Nahver-
kehrsplanung von Stadt und Landkreis Bay-
reuth berücksichtigt. 



 
 

 
 

Ziel, aus den Landkreisgemeinden 
in die Stadt am Abend zusätzliche 
Fahrtmöglichkeiten zu schaffen, 
mit aufnehmen (Kap. 8) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men; die Zuständigkeit liegt beim Landkreis 
Bayreuth. 
 

Seniorenamt 
Stadt Bayreuth 

29.08.2024 

Evaluierung der Ticketpreise sowie 

Schaffung weiterer Rabatte für Se-
nioren wird gefordert (Kap. 2.3 Ta-
rifsystem) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men; aufgrund des geltenden VGN-Tarifs 
können Anregungen oder Vorschläge für 

Angebote oder Ermäßigungen nur über den 
VGN eingebracht werden. Der entspre-
chende Hinweis wurde im Text aufgenom-
men. 

Kriterium zur Erschließung (300 m 
Radius um Haltestellen) wird aus-
drücklich begrüßt (Kap. 3.3) 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Barrierefreie Fahrplaninformatio-
nen hinsichtlich Übersichtlichkeit 
und Lesbarkeit der Fahrplanaus-

hänge sowie Informationen zu An-
geboten des Bedarfsverkehrs an 
den Haltestellen, Verständlichkeit 
der akustischen Ankündigung der 
nächsten Haltestelle im Bus 
(Kap.4.3) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men; es wird auf die Zielsetzungen zur Bar-
rierefreiheit (Kap. 1.4) verwiesen. 

Überführung der Prioritätenliste 
zum barrierefreien Haltestellenum-
bau in einen umsetzbaren Aktions-
plan (Kap. 4.3) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men; der Umbau erfolgt unter Berücksichti-

gung der vorhandenen Kapazitäten und 
Ressourcen insbesondere in Zusammen-
hang mit Maßnahmen von Straßen- und 
Gehwegbau bzw. -sanierung, wozu in Ab-
stimmung der beteiligten Akteure jährliche 
Umbauprogramme festgelegt werden. 

Situation im neuen Wohngebiet 
hugo49 wird besonders kritisch ge-

sehen aufgrund fehlender fußläufig 
erreichbarer Haltestelle (Kap. 5.1) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; 

im Zuge der Maßnahmenprüfung wird die 
Situation des neuen Quartiers betrachtet. 

Verbesserung der Anbindung der 
Stadtteile Seulbitz, Aichig, Ober-
konnersreuth, Storchennest, Hohl-
mühle, Saas, Jakobshof, Roter Hü-
gel, Oberobsang (Kap. 6.1) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men; eine Prüfung erfolgt im Zuge der Um-
setzung des Maßnahmenpakets zu Anpas-
sungen im Liniennetz. 

Aufbau eines Netzes an Mobilitäts-
stationen wird ausdrücklich be-
grüßt, Standorte sollten hinsicht-

lich der Anbindung an bestehende 
Straßen und Nachfrageschwer-
punkte in den Wohngebieten ge-
prüft werden, Ausstattung sollte 
nach Möglichkeit öffentliche Toilet-
ten berücksichtigen (Kap. 6.2 Mo-

bilitätsstationen) 

Die Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 



 
 

 
 

Arbeitsaus-
schuss Senio-
renbeirat Stadt 
Bayreuth 

29.08.2024 

Preisliche Anpassungen der Tarife 
für einkommensschwache Senio-
rinnen und Senioren (Kap. 2.3 Ta-

rifsystem) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men; aufgrund des geltenden VGN-Tarifs 
können Anregungen oder Vorschläge für 
Angebote oder Ermäßigungen nur über den 
VGN eingebracht werden. Der entspre-

chende Hinweis wurde im Text aufgenom-
men. 

Ausbau des Angebots am Abend 
und am Wochenende (Kap. 4) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men; bei der Festlegung der Kriterien einer 
ausreichenden Verkehrsbedienung (Kap. 3) 
wurden Verbesserungen berücksichtigt. 

Fahrgastunterstände fehlen an 
wichtigen Standorten (Kap. 4.3) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; 
auf die Zielvorgaben zur Haltestellenaus-
stattung (Kap. 1.4) wird verwiesen. 

Prüfung neuer Linien bzw. Opti-
mierungen im bestehenden Linien-
netz, z.B. Führung zwischen ZOH 

und Hauptbahnhof über Schul-
straße, Brechen von langen Durch-
messerlinien (Kap. 6.1) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen 

und im Zuge der Prüfung des Liniennetzes 
berücksichtigt. 

Seniorenbeirat 
Stadt Bayreuth 

30.08.2024 

Fortsetzung des Führerschein-
tausch-Programms wird angeregt 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Information über Rufbus- und An-
ruf-Sammel-taxi-Angebote sollte 
verbessert werden 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 
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